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Artikel 1 
Änderung des Landesforstanstaltserrichtungsgesetzes1

Das	 Landesforstanstaltserrichtungsgesetz	 vom	 11.	 Juli	 2005	
(GVOBl.	M-V	S.	326),	das	zuletzt	durch	Artikel	3	Absatz	1	des	
Gesetzes	vom	24.	September	2019	 (GVOBl.	M-V	S.	618,	620)	
geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Die	Überschrift	wird	wie	folgt	gefasst:

„Gesetz über die Landesforstanstalt  
Mecklenburg-Vorpommern 

(Landesforstanstaltsgesetz – LFoAG M-V)“.

2.	 Die	Inhaltsübersicht	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	der	Angabe	zu	Abschnitt	1	wird	das	Wort	„Errichtung,“	
gestrichen.

b)	 Die	Angabe	zu	§	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	1	 Rechtsform,	Name,	Zielsetzung“.

c)	 Die	Angabe	zu	§	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	2	 Aufgaben	und	Aufsicht“.

d)	 Die	Angabe	zu	§	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	3	 (weggefallen)“.

e)	 Die	Angabe	zu	§	13	wird	wie	folgt	gefasst:	

	 „§	13	 	Dienstherrenfähigkeit,	 Tariffähigkeit,	 Zuständig-
keit	des	Landesamtes	für	Finanzen“.

f)	 In	der	Angabe	zu	§	14	werden	die	Wörter	„Überleitung	
des	 Personals“	 durch	 die	Wörter	 „Übergeleitetes	 Perso-
nal“	ersetzt.

g)	 Die	Angabe	zu	§	15	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	15	 	Rechtsübergang,	 Verwaltungs-	 und	 Klageverfah-
ren“.

h)	 Die	Angabe	zu	§	16	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	16	 (weggefallen)“.

3.	 Die	Präambel	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Satz	1	wird	das	Wort	„Landesforstverwaltung“	durch	
das	Wort	„Landesforstanstalt“	ersetzt.

b)	 In	Satz	2	werden	die	Wörter	„Wald,	der	sich	im	Eigentum	
des	Landes	oder	seiner	Forstverwaltung	befindet,“	durch	
das	Wort	„Landeswald“	ersetzt.

4.	 In	der	Überschrift	zu	Abschnitt	1	wird	das	Wort	„Errichtung,“	
gestrichen.

5.	 §	1	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 1 
Rechtsform, Name, Zielsetzung

	 (1)	Das	Land	unterhält	zur	Wahrnehmung	der	Aufgaben	der	
Landesforstverwaltung	eine	rechtsfähige	Anstalt	des	öffentli-
chen	Rechts	mit	Sitz	in	Malchin.	Sie	führt	den	Namen	Landes-
forstanstalt	 Mecklenburg-Vorpommern	 (Landesforstanstalt).	
Die	Landesforstanstalt	kann	übergangsweise	bis	zum	2.	Juni	
2026	noch	die	Bezeichnung	„Landesforst	Mecklenburg-Vor-
pommern	–	Anstalt	des	öffentlichen	Rechts“	verwenden.

	 (2)	Die	Landesforstanstalt	ist	ein	gemeinwohlorientiertes	Un-
ternehmen	 des	 Landes.	 Als	 Einheitsforstverwaltung	 ist	 sie	
Dienstleister	im	ländlichen	Raum.“

6.	 In	§	2	werden	die	Überschrift	und	die	Absätze	1	bis	5	wie	folgt	
gefasst:

„§ 2 
Aufgaben und Aufsicht

	 (1)	Aufgabe	der	Landesforstanstalt	ist	die	Verwaltung	und	Be-
wirtschaftung	 des	 ihr	 übertragenen	 Landeswaldes	 im	 Ein-
klang	mit	den	Grundsätzen	der	Forstpolitik	des	Landes.	Als	
untere	Forstbehörde	außerhalb	der	Nationalparke	nimmt	sie	
alle	 damit	 zusammenhängenden	Aufgaben	 wahr,	 sofern	 ge-
setzlich	nichts	anderes	bestimmt	ist.	

	 (2)	Die	Wahrnehmung	der	Aufgaben	erfolgt	im	eigenen	oder	im	
übertragenen	Wirkungskreis	und	unterliegt	der	Aufsicht	durch	
die	oberste	Forstbehörde	(Aufsichtsbehörde).	Bei	Aufgaben	des	
übertragenen	Wirkungskreises	untersteht	die	Landesforstanstalt	
der	Fachaufsicht,	 bei	Aufgaben	des	 eigenen	Wirkungskreises	
nur	der	Rechtsaufsicht	durch	die	Aufsichtsbehörde.	

	

Gesetz zur Änderung des Landesforstanstaltserrichtungsgesetzes und  
weiterer forstrechtlicher Vorschriften

Vom 22. Mai 2021

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	790	-	6

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

_____	
1	 Ändert	Gesetz	vom	11.	Juli	2005;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	790	-	4
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(3)	Die	Aufgaben	des	übertragenen	Wirkungskreises	sind:

1.	 alle	Aufgaben,	die	sich	aus	der	Zuständigkeit	als	untere	
Forstbehörde	gemäß	§	32	Absatz	3	in	Verbindung	mit	§	34	
Absatz	1	des	Landeswaldgesetzes	ergeben,

2.	 die	Beratung	für	die	Waldeigentumsarten	des	Privat-	und	
Körperschaftswaldes,

3.	 die	Förderung	für	die	Waldeigentumsarten	des	Privat-	und	
Körperschaftswaldes,

4.	 die	in	§	34	Absatz	2	Satz	2	Nummer	3	und	6	bis	10	des	
Landeswaldgesetzes	genannten	Aufgaben,

5.	 die	Aufgaben	nach	§	37	Absatz	2	bis	4	des	Landeswaldge-
setzes,

6.	 die	Führung	des	Waldverzeichnisses	gemäß	§	3	des	Lan-
deswaldgesetzes,

7.	 der	Waldschutz	gemäß	§	19	des	Landeswaldgesetzes,

8.	 die	Durchführung	und	Unterstützung	von	Maßnahmen	der	
Walderholung	zur	Förderung	des	ländlichen	Raumes,

9.	 beratende	Maßnahmen	zur	Unterstützung	von	Landkrei-
sen	und	Gemeinden	bei	der	Einrichtung	und	Unterhaltung	
eines	landesweiten	Wander-	und	Reitwegenetzes,

10.	die	Maßnahmen,	die	der	Daseinsvorsorge	und	Sicherung	
der	besonderen	Zweckbestimmung	gemäß	§	6	Absatz	1	
des	Landeswaldgesetzes	dienen,

11.	die	Ausbildung	von	forstlichen	Fachkräften	und

12.	die	Erstellung	von	Forsteinrichtungswerken	gemäß	§	11	
Absatz	4	des	Landeswaldgesetzes	für	Wald	im	Eigentum	
des	Landes.

	 Die	Aufgaben	nach	Satz	1	Nummer	3,	5,	6	und	12	nimmt	die	
Landesforstanstalt	 auch	 für	 die	 Nationalparke	 wahr.	 Die	
Forsteinrichtungswerke	 werden	 in	 den	 Nationalparken	 im	
Einvernehmen	 mit	 der	 zuständigen	 Naturschutzbehörde	 er-
stellt.

	 (4)	Alle	anderen	Aufgaben	gehören	zum	eigenen	Wirkungs-
kreis,	insbesondere

1.	 die	in	§	34	Absatz	2	Satz	2	Nummer	1	und	5	des	Landes-
waldgesetzes	genannten	Aufgaben,

2.	 die	Erstellung	von	Forsteinrichtungswerken	gemäß	§	11	
Absatz	4	des	Landeswaldgesetzes	für	Wald	im	Eigentum	
der	Landesforstanstalt,

3.	 die	Betreuung	für	die	Waldeigentumsarten	des	Privat-	und	
Körperschaftswaldes,

4.	 die	Erbringung	sonstiger	Leistungen	im	Zusammenhang	
mit	der	Nutzung	der	Waldfunktionen	und	der	Produkte	des	
Waldes,

5.	 die	Entwicklung	weiterer	Geschäftsfelder,	die	in	Zusam-
menhang	mit	den	in	den	Nummern	1	bis	4	genannten	Auf-
gaben	stehen	und	dem	§	1	des	Landeswaldgesetzes	nicht	
widersprechen.

	 Die	Forsteinrichtungswerke	werden	in	den	Naturschutzgebie-
ten	und	Biosphärenreservaten	 im	Einvernehmen	mit	der	zu-
ständigen	Naturschutzbehörde	erstellt.

	 (5)	Die	Landesforstanstalt	kann	Aufgaben	auch	durch	Dritte	
wahrnehmen	lassen.	Sie	kann	zur	Erfüllung	von	Aufgaben	des	
eigenen	 Wirkungskreises	 juristische	 Personen	 des	 privaten	
Rechts	gründen	oder	sich	an	solchen	beteiligen.“

7.	 §	3	wird	aufgehoben.

8.	 §	5	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(1)	 Die	 Landesforstanstalt	 gibt	 sich	 eine	 Satzung,	 die	
vom	Verwaltungsrat	 mit	 der	 Mehrheit	 seiner	 Mitglieder	
beschlossen	wird.	Die	Satzung	und	deren	Änderung	be-
dürfen	der	Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde	sowie	des	
Finanzministeriums	 und	 werden	 durch	 die	Aufsichtsbe-
hörde	im	Amtsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	veröf-
fentlicht.“

b)	 In	Absatz	2	werden	die	Wörter	„Die	Satzung	bestimmt,	
soweit	nicht	durch	dieses	Gesetz	geregelt,	insbesondere“	
durch	die	Wörter	„Im	Rahmen	der	Vorschriften	dieses	Ge-
setzes	und	des	Landeswaldgesetzes	trifft	die	Satzung	Re-
gelungen	über	die	inneren	Verhältnisse	der	Landesforstan-
stalt,	 insbesondere	 über	 die	 Errichtung,	 Auflösung	 und	
Verlegung	von	Außenstellen,“	ersetzt	und	nach	den	Wör-
tern	 „Pflichten	 des	Vorstandes“	 die	 Wörter	 „und	 seiner	
Stellvertretung“	eingefügt.

9.	 §	6	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Absätze	2	bis	5	werden	durch	die	folgenden	Absätze	2	
bis	8	ersetzt:

	 „(2)	 Der	 Vorstand	 besteht	 aus	 einer	 Geschäftsführerin	
oder	einem	Geschäftsführer.	Sie	oder	er	wird	von	der	Auf-
sichtsbehörde	nach	den	für	Abteilungsleiterinnen	und	Ab-
teilungsleiter	 der	 obersten	 Landesbehörden	 gemäß	 §	 9	
Absatz	 1	 Satz	 3	 des	 Landesbeamtengesetzes	 in	Verbin-
dung	mit	§	4	Nummer	2	der	Allgemeinen	Laufbahnver-
ordnung	geltenden	Regelungen	ausgewählt	und	berufen.	
Die	Anstellung	als	Geschäftsführerin	oder	Geschäftsfüh-
rer	 der	 Landesforstanstalt	 für	 einen	 Zeitraum	 von	 fünf	
Jahren	erfolgt	durch	den	Verwaltungsrat.	Wiederholte	Be-
rufungen	und	Verlängerungen	der	Anstellungsdauer	sind	
zulässig.

	 (3)	Der	Verwaltungsrat	nimmt	für	die	Landesforstanstalt	
gegenüber	dem	Vorstand	die	Rechte	aus	dem	Anstellungs-
vertrag	wahr.

	 (4)	 Der	Verwaltungsrat	 besteht	 aus	 zehn	 ständigen	 Mit-
gliedern.	Diese	sind:
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1.	 vier	Vertreterinnen	oder	Vertreter	der	obersten	Forst-
behörde,	eine	oder	einer	davon	als	Vorsitzende	oder	
Vorsitzender	sowie	eine	oder	einer	als	deren	oder	des-
sen	Stellvertretung,

2.	 eine	Vertreterin	oder	ein	Vertreter	des	Finanzministe-
riums,

3.	 zwei	 von	 den	 Beschäftigten	 der	 Landesforstanstalt	
gewählte	Vertreterinnen	oder	Vertreter,	die	nicht	Vor-
stand	 oder	 dessen	 Stellvertretung	 sind,	 wovon	 eine	
Person	der	Beschäftigtengruppe	der	Beamtinnen	und	
Beamten	 und	Angestellten	 und	 die	 zweite	 der	 Be-
schäftigtengruppe	 der	 Arbeiterinnen	 und	 Arbeiter	
angehört,

4.	 zwei	Abgeordnete	des	Landtages,	die	vom	Landtag	
für	 die	 Dauer	 der	 Legislaturperiode	 bestimmt	 wer-
den,

5.	 ein	 von	 der	 Aufsichtsbehörde	 zu	 berufendes	 und	
nicht	 zur	 Landesverwaltung	 gehörendes	 beratendes	
Mitglied	mit	forstfachlichem	Sachverstand.

	 Die	Mitglieder	gemäß	Satz	2	Nummer	3	werden	in	entspre-
chender	Anwendung	 der	Vorschriften	 über	 die	Wahl	 von	
Personalräten	von	den	Beschäftigten	der	Landesforstanstalt	
gewählt	und	von	der	Aufsichtsbehörde	für	die	Dauer	von	
jeweils	fünf	Jahren	berufen.	Die	Mitglieder	gemäß	Satz	2	
Nummer	1,	2	und	4	werden	durch	die	sie	entsendenden	In-
stitutionen	berufen	und	können	 jederzeit	 durch	Berufung	
eines	 anderen	Mitgliedes	 abberufen	werden.	Wiederholte	
Berufungen	sind	zulässig.	Die	Berufungen	von	Mitgliedern	
des	Verwaltungsrates	nach	Satz	2	Nummer	3	und	4,	die	bis	
zum	2.	Juni	2021	erfolgt	sind,	gelten	fort.

	 (5)	Die	Mitglieder	des	Verwaltungsrates	gemäß	Absatz	4	
Satz	2	Nummer	1	und	2	nehmen	ihre	Tätigkeit	im	Rahmen	
ihres	 Hauptamtes	 wahr.	 Bei	 ihnen	 bleibt	 das	Weisungs-
recht	der	sie	entsendenden	Dienststellen	unberührt.

	 (6)	Die	Mitglieder	des	Verwaltungsrates	gemäß	Absatz	4	
Satz	2	Nummer	3	bis	5	können	ihr	Amt	jederzeit	niederle-
gen.	In	diesem	Fall	endet	ihre	Amtszeit	mit	sofortiger	Wir-
kung.	Satz	2	gilt	auch	bei	Wegfall	der	in	Absatz	4	genann-
ten	Voraussetzungen.

	 (7)	Die	Mitglieder	des	Verwaltungsrates	gemäß	Absatz	4	
Satz	2	Nummer	3	bis	5	sind	ehrenamtlich	tätig.	Die	§§	83	
bis	 85	 des	 Landesverwaltungsverfahrensgesetzes	 finden	
Anwendung.	Das	Nähere	regelt	die	Satzung.

	 (8)	Die	oder	der	Vorsitzende	des	Verwaltungsrates	vertritt	
den	Verwaltungsrat	und	setzt	dessen	Beschlüsse	um,	es	sei	
denn,	der	Verwaltungsrat	 trifft	 hierzu	 im	Einzelfall	 eine	
andere	Entscheidung.“

b)	 Der	bisherige	Absatz	6	wird	Absatz	9	und	in	Satz	1	wer-
den	nach	dem	Wort	„Geschäftsgeheimnisse“	die	Wörter	
„und	personenbezogene	Daten“	eingefügt.

10.	§	7	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(1)	Der	Vorstand	leitet	die	Landesforstanstalt	in	eigener	
Verantwortung.	Er	ist	verpflichtet,	zum	Wohl	des	Landes	
und	der	Landesforstanstalt	eng	mit	der	obersten	Forstbe-
hörde	zusammenzuarbeiten.	§	43	Absatz	1	des	Gesetzes	
betreffend	 die	 Gesellschaften	 mit	 beschränkter	 Haftung	
findet	sinngemäß	Anwendung.“

b)	 Nach	Absatz	1	werden	die	folgenden	Absätze	2	und	3	ein-
gefügt:

	 „(2)	Der	Vorstand	vertritt	die	Landesforstanstalt	gericht-
lich	und	außergerichtlich.

	 (3)	Der	Vorstand	hat	die	vorsitzende	Person	des	Verwal-
tungsrates	und	deren	Stellvertretung	über	alle	wichtigen	
Vorgänge	rechtzeitig	zu	unterrichten.“

c)	 Der	bisherige	Absatz	2	wird	Absatz	4.

11.	§	8	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 8 
Aufgaben des Verwaltungsrates

	 (1)	Der	Verwaltungsrat	beschließt	die	Leitlinien	für	die	Tätig-
keit	der	Landesforstanstalt.	Er	berät	und	überwacht	den	Vor-
stand.	Er	kann	von	diesem	jederzeit	Bericht	über	die	Angele-
genheiten	der	Landesforstanstalt	verlangen,	Unterlagen	einse-
hen	und	prüfen	sowie	Besichtigungen	vornehmen;	soweit	er-
forderlich,	kann	er	damit	auch	einzelne	Mitglieder	beauftra-
gen	oder	sich	Dritter	bedienen.

	 (2)	Der	Verwaltungsrat	beschließt	insbesondere	über

1.	 den	 Wirtschaftsplan	 mit	 Stellenplan	 sowie	 den	 Finanz-
plan,	einschließlich	seiner	Änderungen,

2.	 den	Jahresabschluss	und	den	Lagebericht	mit	dem	Jahres-
bericht,

3.	 die	Anstellung	des	Vorstandes	gemäß	§	6	Absatz	2	Satz	3,

4.	 die	Entlastung	des	Vorstandes,

5.	 die	 Gründung	 juristischer	 Personen	 des	 privaten	 Rechts	
sowie	den	Erwerb	und	die	Veräußerung	von	Beteiligungen	
an	solchen	gemäß	§	2	Absatz	5	Satz	2,

6.	 die	Vergabe	von	Aufträgen,	wenn	der	jeweilige	Wert	des	
Auftrages	 eine	 durch	 die	 Satzung	 festzulegende	 Höhe	
überschreitet,

7.	 den	Erwerb	und	die	Veräußerung	von	Grundstücken	oder	
grundstücksgleichen	 Rechten	 sowie	 die	 Belastung	 von	
Grundstücken,	wenn	der	Wert	des	Grundstückes	oder	des	
Rechtes	eine	durch	die	Satzung	festzulegende	Höhe	über-
schreitet,
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8.	 die	 Bestellung	 des	Wirtschaftsprüfers	 für	 den	 Jahresab-
schluss	sowie

9.	 die	Vertretungsbefugnisse	und	Aufgabenbereiche	des	Vor-
standes.

	 Die	in	§	6	Absatz	4	Satz	2	Nummer	4	genannten	Mitglieder	
können	aus	wichtigem	Grund	verlangen,	dass	Angelegenhei-
ten,	die	der	Beschlussfassung	durch	den	Verwaltungsrat	unter-
liegen,	in	nicht	öffentlicher	Sitzung	des	für	Forsten	zuständi-
gen	Ausschusses	des	Landtags	erörtert	werden.

	 (3)	Der	Verwaltungsrat	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung.	

	 (4)	Der	Verwaltungsrat	wird	durch	die	vorsitzende	Person	ein-
berufen.	Er	 ist	beschlussfähig,	wenn	mindestens	 fünf	seiner	
Mitglieder,	darunter	mindestens	drei	Mitglieder	nach	§	6	Ab-
satz	4	Satz	2	Nummer	1	und	2,	anwesend	sind.

	 (5)	Im	Falle	der	Verhinderung	können	die	Mitglieder	dadurch	
an	 der	 Beschlussfassung	 des	 Verwaltungsrates	 teilnehmen,	
dass	 sie	 schriftliche	 Stimmabgaben	 überreichen	 lassen.	 Die	
schriftlichen	Stimmabgaben	können	der	oder	dem	Vorsitzen-
den	des	Verwaltungsrates	übergeben	oder	durch	andere	Ver-
waltungsratsmitglieder	 überreicht	 werden.	Abweichend	 von	
Satz	1	können	sich	die	in	§	6	Absatz	4	Satz	2	Nummer	4	ge-
nannten	 Mitglieder	 auch	 durch	 je	 ein	 stellvertretendes	 Mit-
glied	vertreten	lassen,	das	ebenfalls	nach	dem	Verfahren	ge-
mäß	§	6	Absatz	4	Satz	4	zu	bestimmen	ist.

	 (6)	Beschlüsse	nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1,	4	und	7	be-
dürfen	 der	 Genehmigung	 der	Aufsichtsbehörde;	 Beschlüsse	
nach	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4	und	über	die	Höhe	der	Vor-
standsvergütung	bedürfen	darüber	hinaus	der	Genehmigung	
des	 Finanzministeriums.	 Beschlüsse	 nach	 Absatz	 2	 Satz	 1	
Nummer	5	bedürfen	der	Einwilligung	der	Aufsichtsbehörde	
und	des	Finanzministeriums.

	 (7)	Betrifft	eine	Veräußerung	Flächen	in	Naturschutzgebieten	
oder	Biosphärenreservaten,	erfolgt	die	Genehmigung	der	Auf-
sichtsbehörde	zu	den	Beschlüssen	nach	Absatz	2	Satz	1	Num-
mer	7	im	Einvernehmen	mit	der	obersten	Naturschutzbehörde.	
In	diesem	Fall	steht	dem	Land	abweichend	von	§	66	Absatz	1	
des	Bundesnaturschutzgesetzes	kein	Vorkaufsrecht	zu.“

12.	§	9	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	wird	das	Wort	„geht“	durch	das	Wort	„ist“	
und	das	Wort	„über“	durch	das	Wort	„übergegangen“	
ersetzt.

bb)	 In	Satz	3	werden	die	Wörter	„dem	Ministerium	für	
Verkehr,	 Bau	 und	 Landesentwicklung“	 durch	 die	
Wörter	 „der	 für	 Liegenschaftsangelegenheiten	 zu-
ständigen	 obersten	 Landesbehörde“	 ersetzt	 und	 am	
Ende	 der	 Punkt	 durch	 ein	 Semikolon	 ersetzt	 sowie	
die	Wörter	„sofern	Straßenflächen	betroffen	sind,	ist	
die	für	den	Straßenbau	zuständige	oberste	Landesbe-
hörde	zu	beteiligen.“	eingefügt.

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	 Die	 für	 Forsten	 zuständige	 oberste	 Landesbehörde	
kann	mit	Zustimmung	der	für	Liegenschaften	zuständigen	
obersten	 Landesbehörde	 weitere	 Flächen	 unentgeltlich	
auf	die	Landesforstanstalt	übertragen.

c)	 Absatz	3	wird	aufgehoben.

d)	 Die	bisherigen	Absätze	4	und	5	werden	die	Absätze	3	und	4.

e)	 Im	neuen	Absatz	4	werden	die	Wörter	„und	dem	Ministe-
rium	 für	 Verkehr,	 Bau	 und	 Landesentwicklung“	 gestri-
chen.

f)	 Der	bisherige	Absatz	6	wird	Absatz	5.

13.	§	10	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	Satz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Bei	Aufgaben	des	eigenen	Wirkungskreises	soll	die	Lan-
desforstanstalt	unter	Berücksichtigung	wichtiger	Gemein-
wohlbelange,	insbesondere	notwendiger	Maßnahmen	zur	
Beseitigung	 der	 Klimaschäden	 und	 zum	 Umbau	 zu	 kli-
mastabilen	Wäldern,	Kostendeckung	anstreben.“

b)	 Absatz	2	wird	durch	die	folgenden	Absätze	2	bis	4	ersetzt:

	 „(2)	Der	Vorstand	stellt	vor	Beginn	jedes	Geschäftsjahres	
einen	 Wirtschaftsplan	 auf.	 Im	 Wirtschaftsplan	 sind	 die	
Aufgaben	 des	 eigenen	 und	 die	 des	 übertragenen	 Wir-
kungskreises	 getrennt	 darzustellen.	 Der	 Wirtschaftsplan	
besteht	 aus	 dem	 Erfolgsplan	 und	 dem	 Finanzplan.	 Der	
Erfolgsplan	enthält	alle	vorhersehbaren	Erträge	und	Auf-
wendungen	des	Geschäftsjahres.	Der	Finanzplan	enthält	
den	gesamten	Finanzbedarf	und	die	vorhersehbaren	De-
ckungsmittel	des	Geschäftsjahres.

	 (3)	 Der	 Wirtschaftsplan	 (Erfolgs-	 und	 Finanzplan	 mit	
Stellenübersicht)	wird	dem	Haushaltsplan	des	Landes	als	
Anlage	beigefügt.	

	 (4)	Im	Übrigen	finden	die	haushaltsrechtlichen	Vorschriften	
des	 Landes	 gemäß	 §	 105	 der	 Landeshaushaltsordnung	
Mecklenburg-Vorpommern	Anwendung.	Die	§§	63	und	64	
der	 Landeshaushaltsordnung	 Mecklenburg-Vorpommern	
gelten	mit	der	Maßgabe,	dass	eine	Einwilligung	des	Finanz-
ministeriums	nur	erforderlich	ist,	wenn	der	in	§	8	Absatz	2	
Satz	 1	 Nummer	 7	 genannte	Wert	 des	 Grundstücks	 über-
schritten	ist.“

14.	§	11	Absatz	5	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(5)	Der	Jahresabschluss,	der	Lagebericht,	der	Bestätigungs-
vermerk	des	Abschlussprüfers	und	die	nach	dem	Gesetz	zur	
Offenlegung	der	Bezüge	der	Geschäftsleitung	bei	Unterneh-
men	in	der	Rechtsform	einer	landesunmittelbaren	juristischen	
Person	 des	 öffentlichen	 Rechts	 im	 Land	 Mecklenburg-Vor-
pommern	zu	veröffentlichenden	Bezüge	des	Vorstandes	wer-
den	im	Amtlichen	Anzeiger,	Anlage	zum	Amtsblatt	für	Meck-
lenburg-Vorpommern,	veröffentlicht.“
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15.	§	13	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	der	Überschrift	wird	das	Wort	„Landesbesoldungsam-
tes“	 durch	 die	 Wörter	 „Landesamtes	 für	 Finanzen“	 er-
setzt.

b)	 Absatz	4	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(4)	Die	Festsetzung,	Anweisung	und	Rückforderung	von	
Besoldung	und	Entgelt	an	die	Beamtinnen	und	Beamten,	
Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer	 sowie	die	Auszu-
bildenden	der	Landesforstanstalt	 erfolgt	 durch	das	Lan-
desamt	 für	Finanzen.	Zu	den	Dienstleistungen	des	Lan-
desamtes	für	Finanzen	gehören	auch	die	Gewährung	von	
Beihilfe,	Trennungsgeld,	 Umzugskosten,	 die	 Nachversi-
cherung,	 der	Versorgungsausgleich	 sowie	Aufwandsent-
schädigungen	und	die	Meldungen	an	die	Sozialversiche-
rungsträger.	Ebenso	nimmt	das	Landesamt	für	Finanzen	
versorgungsrechtliche	Aufgaben	 im	Sinne	des	§	49	Ab-
satz	1	des	Landesbeamtenversorgungsgesetzes	Mecklen-
burg-Vorpommern	 wahr.	 Die	 Dienstleistungen	 des	 Lan-
desamtes	für	Finanzen	für	die	Landesforstanstalt	erfolgen	
kostenfrei.“

16.	§	14	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 der	 Überschrift	 werden	 die	Wörter	 „Überleitung	 des	
Personals“	 durch	 die	 Wörter	 „Übergeleitetes	 Personal“	
ersetzt.

b)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	Beamtinnen	und	Beamten	des	Landesamtes	für	
Forsten	 und	 Großschutzgebiete	 (Landesamt)	 sowie	
der	Forstämter	sind	gemäß	§	14	Absatz	1	Satz	1	des	
Landesforstanstaltserrichtungsgesetzes	 in	 der	 bis	
zum	 30.	 Juni	 2021	 geltenden	 Fassung	 Beamtinnen	
und	Beamte	der	Landesforstanstalt	geworden.“	

bb)	 In	 Satz	 2	 wird	 das	Wort	 „Diese“	 durch	 die	Wörter	
„Die	Landesforstanstalt“	ersetzt.

c)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	1	wird	aufgehoben.	

bb)	 In	dem	verbleibenden	Wortlaut	wird	das	Wort	„diese“	
durch	die	Wörter	„die	vom	Land	auf	die	Landesforst-
anstalt	übergegangenen“	ersetzt.

d)	 In	Absatz	 3	 werden	 die	 Wörter	 „In-Kraft-Treten	 dieses	
Gesetzes“	durch	die	Wörter	„Inkrafttreten	des	in	Absatz	1	
genannten	Gesetzes“	ersetzt.

e)	 In	Absatz	5	wird	das	Wort	„Bisherige“	durch	die	Wörter	
„Im	Zeitpunkt	der	Errichtung	der	Landesforstanstalt	be-
stehende“	ersetzt.

17.	§	15	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 15 
Rechtsübergang, Verwaltungs- und  

Klageverfahren

	 Die	Landesforstanstalt	ist	zum	Zeitpunkt	ihrer	Errichtung	in	die	
von	dem	Landesamt	und	den	Forstämtern	begründeten	Rechte	
und	Pflichten	aus	allen	zu	diesem	Zeitpunkt	bestehenden	Ver-
trägen,	 Forderungen	 und	 Verbindlichkeiten	 sowie	 in	 die	 mit		
der	 Bodenverwertungs-	 und	 -verwaltungsgesellschaft	 mit	 be-
schränkter	 Haftung	 geschlossenen	 Bewirtschaftungsverträge	
eingetreten,	soweit	sie	nicht	von	der	Großschutzgebietsverwal-
tung	abgeschlossen	oder	begründet	worden	sind,	und	führt	die	
schwebenden	Verwaltungs-	und	Klageverfahren	fort.“

18.	§	16	wird	aufgehoben.

Artikel 2 
Änderung des Landeswaldgesetzes2

Das	Landeswaldgesetz	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	
27.	Juli	2011	(GVOBl.	M-V	S.	870),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	
des	Gesetzes	vom	5.	 Juli	2018	 (GVOBl.	M-V	S.	219)	geändert	
worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Die	Inhaltsübersicht	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Angabe	zu	§	38	wird	wie	folgt	gefasst:		
„§	38	(weggefallen)“.

b)	 Die	Angabe	zu	§	39	wird	wie	folgt	gefasst:	

	 „§	39	 Landeswaldprogramm	und	Landeswaldforum“.

2.	 §	8	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Absatzbezeichnung	„(1)“	wird	gestrichen.

b)	 Absatz	2	wird	aufgehoben.

3.	 §	15	Absatz	6	wird	wie	folgt	geändert:	

a)	 In	Satz	3	wird	das	Wort	„oberste“	gestrichen.

b)	 In	 Satz	 4	 wird	 das	 Wort	 „Sie“	 durch	 die	 Wörter	 „Die	
oberste	Forstbehörde“	ersetzt.

4.	 §	32	Absatz	4	wird	aufgehoben.

5.	 §	34	Absatz	2	Satz	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nummer	2	wird	wie	folgt	gefasst:

„2.	 die	 Beratung,	 Betreuung	 und	 Förderung	 für	 die	
Waldeigentumsarten	des	Privat-	und	Körperschafts-
waldes,“.

b)	 In	Nummer	5	werden	nach	dem	Wort	„Landesforstanstalt“	
die	Wörter	„sowie	die	Vertretung	des	Landes	in	den	Jagd-
genossenschaften“	eingefügt.

_____	
2	 Ändert	Gesetz	i.	d.	F.	d.	B.	vom	27.	Juli	2011;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	790	-	2
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c)	 In	Nummer	8	wird	der	Punkt	am	Ende	durch	ein	Komma	
ersetzt.

d)	 Folgende	Nummern	9	und	10	werden	angefügt:

„9.	 die	Durchführung	eines	forstlichen	Forschungs-	und	
Versuchswesens	 zur	 Bereitstellung	 wissenschaftli-
cher	Grundlagen	für	eine	den	regionalen	Verhältnis-
sen	gerecht	werdende	und	den	Zielsetzungen	des	§	11	
Absatz	6	sowie	§	12	entsprechende,	ordnungsgemäße	
und	zukunftsorientierte	Forstwirtschaft,

10.	 die	 Durchführung	 eines	 Wildwirkungsmonitorings	
im	Wald.“

6.	 §	37	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	gefasst:	

	 „(1)	Die	oberste	Forstbehörde	erarbeitet	die	landesweiten	
Erfordernisse	und	Maßnahmen	der	 forstlichen	Rahmen-
planung,	die	sie	im	gutachtlichen	Waldentwicklungspro-
gramm	darstellt.“

b)	 Absatz	5	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(5)	Die	Landesforstanstalt	erstellt	die	Forsteinrichtungs-
werke	 gemäß	 §	 11	Absatz	 4	 Satz	 1	 nach	 Maßgabe	 des	
Landesforstanstaltsgesetzes.“

7.	 §	38	wird	aufgehoben.

8.	 §	39	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Überschrift	wird	wie	folgt	gefasst:	

„Landeswaldprogramm und  
Landeswaldforum“.

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	Die	oberste	Forstbehörde	berichtet	dem	für	Forsten	
zuständigen	Ausschuss	des	Landtags	zu	einem	geeigneten	
Zeitpunkt	oder	auf	Antrag	einer	Fraktion,	mindestens	je-
doch	einmal	zur	Mitte	der	Legislaturperiode	über	den	Zu-
stand	der	Wälder	und	über	die	Lage	der	Forstwirtschaft	in	
Mecklenburg-Vorpommern.“

9.	 §	51	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Nummer	4	werden	die	Wörter	„Krankenfahr-
stühlen	und“	gestrichen.

b)	 In	Absatz	4	werden	nach	dem	Wort	„wer“	die	Wörter	„vor-
sätzlich	oder	fahrlässig“	eingefügt.

Artikel 3 
Änderung der Forstflächenbefugnis-

übertragungslandesverordnung3

Die	 Forstflächenbefugnisübertragungslandesverordnung	 vom		
25.	September	2008	(GVOBl.	M-V	S.	377)	wird	aufgehoben.

Artikel 4 
Bekanntmachungserlaubnis

Das	Ministerium	für	Landwirtschaft	und	Umwelt	kann	den	Wort-
laut	des	Landesforstanstaltsgesetzes	 in	der	vom	1.	 Juli	2021	an	
geltenden	Fassung	im	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklen-
burg-Vorpommern	bekannt	machen.

Artikel 5 
Inkrafttreten

Dieses	Gesetz	tritt	am	1.	Juli	2021	in	Kraft.

_____	
3	 Hebt	LVO	vom	25.	September	2008	auf;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	790	-	4	-	1

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	22.	Mai	2021

 Die Ministerpräsidentin Der Minister 
 Manuela Schwesig für Landwirtschaft und Umwelt  
  Dr. Till Backhaus
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Artikel 1 
Zustimmung zum Staatsvertrag über  

den Norddeutschen Rundfunk

Dem	am	9.	März	2021	vom	Land	Mecklenburg-Vorpommern	un-
terzeichneten	 Staatsvertrag	 über	 den	 Norddeutschen	 Rundfunk	
(NDR-Staatsvertrag)	zwischen	der	Freien	und	Hansestadt	Ham-
burg,	 dem	 Land	 Mecklenburg-Vorpommern,	 dem	 Land	 Nieder-
sachsen	und	dem	Land	Schleswig-Holstein	wird	zugestimmt.	Der	
Staatsvertrag	 über	 den	 Norddeutschen	 Rundfunk	 wird	 nachste-
hend	veröffentlicht.

Artikel 2 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)	Dieses	Gesetz	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.	Es	
tritt	außer	Kraft,	wenn	die	Bedingung	des	Absatzes	2	Satz	2	ein-
getreten	 ist.	 Das	Außerkrafttreten	 wird	 im	 Gesetz-	 und	Verord-
nungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	bekannt	gegeben.

(2)	Nach	Maßgabe	seines	§	52	Absatz	1	Satz	1	tritt	der	Staatsver-
trag	über	den	Norddeutschen	Rundfunk	am	1.	September	2021	in	
Kraft.	Sind	bis	zum	31.	August	2021	nicht	alle	Ratifikationsurkun-
den	 bei	 der	 Senatskanzlei	 der	 Freien	 und	 Hansestadt	 Hamburg	
hinterlegt,	wird	der	Staatsvertrag	gegenstandslos.	Das	Inkrafttre-
ten	wird	im	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vor-
pommern	bekannt	gegeben.

Gesetz zum Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk 
(NDR-Staatsvertrag)

Vom 22. Mai 2021

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2251	-	80

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	22.	Mai	2021

Die Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig
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Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk 
(NDR-Staatsvertrag)

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2251	-	81

Inhaltsverzeichnis

Die	Freie	 und	Hansestadt	Hamburg,	 vertreten	durch	den	Senat,	
das	Land	Mecklenburg-Vorpommern,	vertreten	durch	die	Minis-
terpräsidentin,	das	Land	Niedersachsen,	vertreten	durch	den	Mi-
nisterpräsidenten,	 und	 das	 Land	 Schleswig-Holstein,	 vertreten	
durch	den	Ministerpräsidenten,	-	zusammen	in	diesem	Staatsver-
trag	„die	Länder“	genannt	-	schließen	vorbehaltlich	der	Zustim-
mung	ihrer	verfassungsmäßig	berufenen	Organe	den	nachstehen-
den	Staatsvertrag:

§ 1 
Aufgabe und Rechtsform

(1)	 Der	 Norddeutsche	 Rundfunk	 (NDR)	 ist	 eine	 gemeinnützige,	
rechtsfähige	Anstalt	 des	 öffentlichen	 Rechts	 zur	 Herstellung	 und	
Verbreitung	von	Rundfunkprogrammen	und	Telemedien	in	der	Frei-
en	 und	 Hansestadt	 Hamburg	 und	 den	 Ländern	 Mecklenburg-Vor-
pommern,	Niedersachsen	und	Schleswig-Holstein	(Sendegebiet).

(2)	Der	NDR	hat	das	Recht	der	Selbstverwaltung.	Er	gibt	sich	eine	
Satzung.

(3)	Ein	 Insolvenzverfahren	über	das	Vermögen	des	NDR	 findet	
nicht	statt.

§ 2 
Sitz und regionale Gliederung

(1)	Sitz	des	NDR	ist	Hamburg.

(2)	Der	NDR	unterhält	Funkhäuser	in	Hamburg,	Hannover,	Kiel	
und	 Schwerin	 (Landesfunkhäuser)	 sowie	 Regionalstudios	 in	
Mecklenburg-Vorpommern,	 Niedersachsen	 und	 Schleswig-Hol-
stein.	Die	Regionalstudios	sind	dem	Funkhaus	des	Landes	zuge-
ordnet,	in	dem	sie	betrieben	werden.

(3)	 Einzelne	Verwaltungs-,	 Produktions-	 und	 Programmeinrich-
tungen	sowie	redaktionelle	Schwerpunktbildungen	sollen	in	allen	
Ländern	vorgesehen	werden.	Wirtschaftlichkeit	 und	Programm-
verträglichkeit	sind	dabei	angemessen	zu	berücksichtigen;	dabei	
sind	unternehmerisch	sinnvolle	Entscheidungen	zu	treffen.
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§ 3 
Landesprogramme

(1)	 Landesprogramme	 sind	 getrennte	 Programme	 der	 Landes-
funkhäuser,	die	für	die	jeweiligen	Länder	bestimmt	sind.	Als	Lan-
desprogramme	gestalten	die	Landesfunkhäuser	jeweils	ein	ganz-
tägiges	Hörfunkprogramm	und	ein	Regionalprogramm	im	Fernse-
hen	außerhalb	der	 für	die	Gemeinschaftsprogramme	vorgesehe-
nen	Zeiten;	Umfang	und	Struktur	dieser	Programme	müssen	den	
inhaltlichen	Anforderungen	des	Absatzes	3	entsprechen.	Für	regi-
onale	 Verbreitungsgebiete	 kann	 das	 jeweilige	 Landesfunkhaus	
innerhalb	eines	Landesprogramms	regionale	Sendungen	verbrei-
ten.	Mit	Zustimmung	des	Rundfunkrats,	des	Verwaltungsrats	und	
des	Intendanten	oder	der	Intendantin	kann	das	jeweilige	Landes-
funkhaus	innerhalb	eines	gemeinschaftlichen	Hörfunkprogramms	
ein	weiteres	Landesprogramm	senden	(Landesfenster).

(2)	 Die	 Landesfunkhäuser	 gestalten	 die	 Landesprogramme	 je-
weils	in	eigener	Verantwortung;	der	Direktor	oder	die	Direktorin	
des	 jeweiligen	 Landesfunkhauses	 ist	 für	 die	 Landesprogramme	
verantwortlich.	Der	Intendant	oder	die	Intendantin	bleibt	für	die	
Einhaltung	der	Programmanforderungen	(§§	5,	7	bis	10)	verant-
wortlich.	Die	Einstellung	und	Entlassung	von	Mitarbeitenden	des	
Landesfunkhauses	erfolgt	unbeschadet	der	Gesamtverantwortung	
des	Intendanten	oder	der	Intendantin	grundsätzlich	in	eigener	Zu-
ständigkeit.	Bei	Angestellten	in	leitender	Funktion	sowie	bei	Pro-
grammmitarbeitenden	erfolgt	die	Einstellung	und	Entlassung	auf	
Vorschlag	des	Intendanten	oder	der	Intendantin	mit	Zustimmung	
des	Direktors	oder	der	Direktorin;	entsprechendes	gilt	für	Mitar-
beitende	des	Landesfunkhauses,	die	den	zentralen	Fachdirektio-
nen	unterstellt	sind.

(3)	Die	Landesprogramme	der	Landesfunkhäuser	 sollen	das	öf-
fentliche	Geschehen,	die	politischen	Ereignisse	sowie	das	kultu-
relle	und	soziale	Leben	insbesondere	in	dem	jeweiligen	Land	dar-
stellen.

(4)	 Die	 Landesfunkhäuser	 können	 die	 gemeinsame	 Gestaltung	
von	Teilen	der	Landesprogramme	vereinbaren.	Soweit	dies	nicht	
nur	 für	 einzelne	Sendungen	 erfolgen	 soll,	 ist	 dafür	 die	Zustim-
mung	des	Rundfunkrats	erforderlich.

§ 4 
Freiheit und öffentliche Verantwortung des Rundfunks

Der	NDR	veranstaltet	und	verbreitet	Rundfunk	als	Medium	und	
Faktor	 des	 Prozesses	 freier,	 individueller	 und	 öffentlicher	 Mei-
nungsbildung	und	als	Sache	der	Allgemeinheit.	Die	im	Sendege-
biet	 bedeutsamen	 politischen,	 weltanschaulichen	 und	 gesell-
schaftlichen	Kräfte	und	Gruppen	tragen	dazu	bei,	dass	der	NDR	
seine	 Aufgaben	 eigenverantwortlich	 im	 Rahmen	 des	 geltenden	
Rechts	und	auf	der	Grundlage	der	verfassungsrechtlich	garantier-
ten	Rundfunkfreiheit	erfüllt.

§ 5 
Angebotsauftrag

(1)	Der	NDR	hat	den	Rundfunkteilnehmern	und	Rundfunkteilneh-
merinnen	einen	objektiven	und	umfassenden	Überblick	über	das	
internationale,	 europäische,	 nationale	 und	 länderbezogene	 Ge-

schehen	in	allen	wesentlichen	Lebensbereichen	zu	geben.	Seine	
Angebote	haben	der	Information,	Bildung,	Beratung	und	Unter-
haltung	zu	dienen.	Er	hat	Beiträge	insbesondere	zur	Kultur	anzu-
bieten	und	ist	berechtigt,	sich	an	Filmförderungen	zu	beteiligen.	
Er	kann	auch	Spartenprogramme	veranstalten.

(2)	Norddeutschland	und	die	Vielfalt	seiner	Regionen,	ihre	Kultur	
sowie	ihre	Regional-	und	Minderheitensprachen	sind	in	den	Ange-
boten	des	NDR	regelmäßig	und	angemessen	zu	berücksichtigen.	
Der	 NDR	 soll	 zu	 diesem	 Zweck	 und	 zur	 Erhaltung	 kultureller	
Identität	 sein	Angebot	grundsätzlich	 in	den	vier	Ländern	seines	
Sendegebiets	herstellen.

(3)	Der	NDR	erlässt	Richtlinien	zur	näheren	Ausgestaltung	seines	
Angebotsauftrags.	Die	Richtlinien	sind	in	geeigneter	Art	und	Wei-
se	zu	veröffentlichen.	Der	NDR	veröffentlicht	alle	zwei	Jahre	ei-
nen	Bericht	über	die	Erfüllung	seines	Angebotsauftrags,	über	die	
Qualität	 und	 Quantität	 seiner	 Angebote	 sowie	 die	 geplanten	
Schwerpunkte	der	jeweils	anstehenden	programmlichen	Leistun-
gen.

(4)	Der	NDR	ist	mit	der	Erbringung	von	Dienstleistungen	von	all-
gemeinem	 wirtschaftlichem	 Interesse	 im	 Sinne	 des	Artikels	 106	
Absatz	2	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Uni-
on	(ABl.	EU	Nr.	C	202	S.	47)	auch	betraut,	soweit	er	zur	Erfüllung	
seines	Auftrags	gemäß	Absatz	1	bei	der	Herstellung	und	Verbrei-
tung	von	Angeboten	im	Sinne	des	§	6	Absatz	1	mit	anderen	öffent-
lich-rechtlichen	Rundfunkanstalten	zusammenarbeitet.	Die	Betrau-
ung	 gilt	 insbesondere	 für	 die	 Bereiche	 Produktion,	 Produktions-
standards,	 Programmrechteerwerb,	 Programmaustausch,	 Verbrei-
tung	 und	Weiterverbreitung	 von	Angeboten,	 Beschaffungswesen,	
Sendernetzbetrieb,	informationstechnische	und	sonstige	Infrastruk-
turen,	Vereinheitlichung	 von	 Geschäftsprozessen,	 Beitragsservice	
und	allgemeine	Verwaltung.	Von	der	Betrauung	nicht	umfasst	sind	
kommerzielle	Tätigkeiten.	Kommerzielle	Tätigkeiten	 sind	Betäti-
gungen,	bei	denen	Leistungen	auch	für	Dritte	im	Wettbewerb	ange-
boten	 werden,	 insbesondere	 Werbung	 und	 Sponsoring,	 Verwer-
tungsaktivitäten,	 Merchandising,	 Produktion	 für	 Dritte	 und	 die	
Vermietung	von	Senderstandorten	an	Dritte.

§ 6 
Wahrnehmung des Angebotsauftrags,  

Sendekapazitäten

(1)	Angebote	des	NDR	sind	Rundfunkprogramme	(Hörfunk-	und	
Fernsehprogramme)	 und	 Telemedienangebote.	 Die	 ihm	 bisher	
eingeräumten	Sendekapazitäten	(Frequenzen	und	Kanäle)	stehen	
ihm	weiterhin	zur	Verfügung.	Der	NDR	kann	bei	Fortfall	einzel-
ner	ihm	zustehender	Sendekapazitäten	gleichwertigen	Ersatz	ver-
langen.	Er	darf	nicht	ohne	die	Zustimmung	des	oder	der	jeweils	
betroffenen	Länder	die	Nutzung	eigener	Sendekapazitäten	ande-
ren	Rundfunkveranstaltern	überlassen	oder	zu	deren	Gunsten	auf	
sie	verzichten.

(2)	Der	NDR	veranstaltet	bis	zu	drei	Hörfunkprogramme,	die	ter-
restrisch	in	digitaler	Technik	verbreitet	werden.	Die	Programme	
haben	die	folgenden	Schwerpunkte:

1.	 Ein	ergänzendes	Musikprogramm	sowie	musikjournalistische	
Beiträge	 mit	 Berücksichtigung	 der	 norddeutschen	 Musik-
szene,
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2.	 Liveübertragungen	 von	 Veranstaltungen,	 Seewetterberichte	
sowie	Sendungen	für	Menschen	mit	Migrationshintergrund,

3.	 ein	 ergänzendes	 Musikprogramm	 mit	 dem	 Schwerpunkt	
Schlager	und	ähnliche	deutschsprachige	Produktionen.

Die	Schwerpunkte	aus	den	Nummern	1	und	2	können	in	einem	
gemeinsamen	Programm	bei	Aufgabe	 eines	Programms	zusam-
mengelegt	werden.	Die	Programme	nach	den	Nummern	1	bis	3	
sind	werbefrei.	

Der	NDR	ist	berechtigt,	in	Wahrnehmung	seiner	Angebote	nach		
§	5	dieses	Staatsvertrages	und	unter	den	Voraussetzungen	des	§	29	
Absatz	2	Satz	3	des	Medienstaatsvertrages	den	Schwerpunkt	nach	
Absatz	2	Satz	1	Nummer	3	nach	Zustimmung	des	Rundfunkrats	
gegen	einen	anderen	Schwerpunkt	oder	auch	gegen	ein	Koopera-
tionsprogramm	auszutauschen,	das	terrestrisch	in	digitaler	Tech-
nik	verbreitet	wird.	Für	diese	Entscheidung	ist	dem	Rundfunkrat	
ein	Programmkonzept	vorzulegen.	Der	NDR	informiert	die	nach	
§	39	Absatz	1	aufsichtsführende	Regierung	rechtzeitig	über	einen	
geplanten	Austausch	und	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	für	
einen	Austausch	nach	diesem	Absatz	und	veröffentlicht	mindes-
tens	ein	halbes	Jahr	vor	dem	Start	des	neuen	Programms	Informa-
tionen	zum	geplanten	Programmschwerpunkt	auf	den	Internetsei-
ten	des	NDR.

(3)	Der	NDR	kann	bei	der	Wahrnehmung	seiner	Aufgaben	in	sen-
detechnischer,	programmlicher	und	finanzieller	Hinsicht	ebenso	
wie	die	anderen	Rundfunkunternehmen	 im	Geltungsbereich	des	
Grundgesetzes	alle	für	Rundfunkunternehmen	zur	Verfügung	ste-
henden	Möglichkeiten	nutzen.	Eingeräumte	Übertragungskapazi-
täten	sind,	soweit	möglich,	nach	den	Grundsätzen	der	Wirtschaft-
lichkeit	und	Sparsamkeit	einzusetzen.	Dabei	sollen	Doppel-	und	
Mehrfachnutzungen	vermieden	werden.

(4)	Der	NDR	hat	 sicherzustellen,	dass	 sein	Sendegebiet	gleich-
wertig	versorgt	wird.	Die	Sendekapazitäten,	die	der	NDR	für	die	
Grundversorgung	mit	Rundfunk	im	Umfang	der	bestehenden	Pro-
gramme	benötigt,	sind	im	Rahmen	der	technischen	Möglichkeiten	
bereitzustellen.	Die	Zuweisung	von	Satellitenkanälen	für	weitere	
Hörfunk-	und	Fernsehprogramme	erfolgt	auf	der	Grundlage	einer	
Vereinbarung	der	Länder;	die	Zuweisung	von	terrestrischen	Sen-
dekapazitäten	 für	 weitere	 Hörfunk-	 und	 Fernsehprogramme	 er-
folgt	nach	Maßgabe	der	jeweiligen	landesrechtlichen	Bestimmun-
gen.

§ 7 
Angebotsgrundsätze

(1)	Der	NDR	ist	in	seinen	Angeboten	an	die	verfassungsmäßige	
Ordnung	gebunden.	Er	trägt	zur	Verwirklichung	der	freiheitlichen	
demokratischen	Grundordnung	bei.

(2)	Der	NDR	hat	in	seinen	Angeboten	die	Würde	des	Menschen	
zu	achten	und	zu	schützen.	Er	soll	dazu	beitragen,	die	Achtung	vor	
Leben,	Freiheit	und	körperlicher	Unversehrtheit,	vor	Glauben	und	
Meinung	anderer	zu	stärken	und	sich	für	die	Erhaltung	von	Natur	
und	Umwelt	 sowie	die	Grundsätze	der	Nachhaltigkeit	 einzuset-
zen.	Das	Angebot	des	NDR	soll	die	Zusammengehörigkeit	inner-
halb	Deutschlands	und	Europas	sowie	die	internationale	Verstän-
digung	fördern,	für	die	Friedenssicherung	und	den	Minderheiten-

schutz	eintreten,	die	Gleichstellung	von	Frau	und	Mann	unterstüt-
zen	und	zur	sozialen	Gerechtigkeit	beitragen.	Die	sittlichen	und	
religiösen	Überzeugungen	der	Bevölkerung	sind	zu	achten.

(3)	Die	Vorschriften	der	allgemeinen	Gesetze	und	die	gesetzlichen	
Bestimmungen	zum	Schutze	der	Jugend	und	des	Rechts	der	per-
sönlichen	Ehre	sind	einzuhalten.

§ 8 
Gestaltung des Angebots

(1)	Der	NDR	ist	in	seinen	Angeboten	zur	Wahrheit	verpflichtet.	Er	
hat	sicherzustellen,	dass

1.	 die	 bedeutsamen	 politischen,	 weltanschaulichen	 und	 gesell-
schaftlichen	Kräfte	und	Gruppen	aus	dem	Sendegebiet	in	den	
Angeboten	angemessen	zu	Wort	kommen	können,

2.	 das	Angebot	 nicht	 einseitig	 einer	 Partei	 oder	 Gruppe,	 einer	
Interessengemeinschaft,	einem	Bekenntnis	oder	einer	Weltan-
schauung	dient	und

3.	 in	 seiner	Berichterstattung	die	Auffassungen	der	wesentlich	
betroffenen	Personen,	Gruppen	oder	Stellen	angemessen	und	
fair	berücksichtigt	werden.	Wertende	und	analysierende	Ein-
zelbeiträge	haben	dem	Gebot	journalistischer	Fairness	und	in	
ihrer	Gesamtheit	der	Vielfalt	der	Meinungen	zu	entsprechen.	
Ziel	aller	Informationssendungen	ist	es,	sachlich	und	umfas-
send	zu	unterrichten	und	damit	zur	selbständigen	Urteilsbil-
dung	der	Bürger	und	Bürgerinnen	beizutragen.

(2)	Berichterstattung	und	Informationssendungen	haben	den	aner-
kannten	journalistischen	Grundsätzen,	auch	beim	Einsatz	virtuel-
ler	Elemente,	zu	entsprechen.	Sie	müssen	unabhängig	und	sach-
lich	sein.	Nachrichten	sind	vor	ihrer	Verbreitung	mit	der	nach	den	
Umständen	 gebotenen	 Sorgfalt	 auf	 Wahrheit	 und	 Herkunft	 zu	
prüfen.	Kommentare	 sind	von	der	Berichterstattung	deutlich	 zu	
trennen	und	unter	Nennung	des	Verfassers	oder	der	Verfasserin	als	
solche	zu	kennzeichnen.	

(3)	Soweit	der	NDR	Meinungsumfragen	wiedergibt,	ist	ausdrück-
lich	anzugeben,	ob	sie	repräsentativ	sind.

§ 9 
Kurzberichterstattung

§	14	des	Medienstaatsvertrages	findet	entsprechend	Anwendung.

§ 10 
Unzulässige Angebote,  

Jugendschutz

Die	 für	 den	 öffentlich-rechtlichen	 Rundfunk	 geltenden	 Bestim-
mungen	des	Jugendmedienschutz-Staatsvertrages	finden	Anwen-
dung.
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§ 11 
Zusammenarbeit, Druckwerke

(1)	Der	NDR	kann	im	Rahmen	seiner	Aufgaben	Vereinbarungen	
mit	anderen	Rundfunkveranstaltern	zum	Zweck	gemeinsamer	An-
gebotsgestaltung	oder	der	gemeinsamen	Durchführung	bestimm-
ter	Aufgaben	abschließen.	Er	kann	sich	an	internationalen,	insbe-
sondere	 europäischen	 Angeboten	 beteiligen;	 diese	 Beteiligung	
bedarf	einer	Vereinbarung	der	Länder.

(2)	Der	NDR	kann	zur	Veranstaltung	und	Verbreitung	von	Ange-
boten	mit	Dritten	zusammenarbeiten	und	sich	zu	diesem	Zweck	
an	Unternehmen	beteiligen	(§	37).	Die	Bestimmungen	der	§§	7	bis	
10	sowie	des	§	3	Absatz	3	sind	dabei	besonders	zu	beachten.	Ins-
besondere	ist	sicherzustellen,	dass	die	Mitwirkung	des	NDR	je-
weils	 in	 einem	 abgrenzbaren	 und	 ihm	 zurechenbaren	Anteil	 an	
dem	jeweiligen	Gemeinschaftsangebot	besteht.

(3)	Der	NDR	kann	zur	Erfüllung	seiner	Aufgaben	angebotsbeglei-
tend	Druckwerke	mit	angebotsbezogenem	Inhalt	anbieten.

§ 12 
Verlautbarungsrecht

Der	NDR	hat	der	Bundesregierung	und	den	Regierungen	der	Län-
der	für	amtliche	Verlautbarungen	angemessene	Sendezeit	unver-
züglich	und	unentgeltlich	einzuräumen.	Für	Inhalt	und	Gestaltung	
der	 Sendungen	 ist	 diejenige	 Regierung	 verantwortlich,	 der	 die	
Sendezeit	zugebilligt	worden	ist.

§ 13 
Gegendarstellung

(1)	Der	NDR	ist	verpflichtet,	eine	Gegendarstellung	der	Person,	
Gruppe	oder	Stelle	zu	verbreiten,	die	durch	eine	in	einem	Angebot	
aufgestellte	 Tatsachenbehauptung	 betroffen	 ist.	 Die	 Pflicht	 zur	
Verbreitung	einer	Gegendarstellung	besteht	 nicht,	wenn	die	be-
troffene	Person,	Gruppe	oder	Stelle	kein	berechtigtes	Interesse	an	
der	Verbreitung	hat	oder	wenn	die	Gegendarstellung	ihrem	Um-
fang	nach	nicht	angemessen	ist.	Überschreitet	die	Gegendarstel-
lung	nicht	den	Umfang	des	beanstandeten	Angebotsteils,	gilt	sie	
als	angemessen.

(2)	Die	Gegendarstellung	muss	unverzüglich,	bei	beanstandeten	
Sendungen	spätestens	 innerhalb	von	zwei	Monaten	beziehungs-
weise	drei	Monaten	nach	der	erstmaligen	Einstellung	des	Teleme-
diums,	schriftlich	verlangt	werden	und	von	dem	oder	der	Betrof-
fenen	oder	seinem	oder	ihrem	gesetzlichen	Vertreter	oder	Vertre-
terin	unterzeichnet	sein.	Die	Gegendarstellung	muss	das	beanstan-
dete	Angebot	und	die	Tatsachenbehauptung	bezeichnen,	sich	auf	
tatsächliche	Angaben	beschränken	und	darf	keinen	strafbaren	In-
halt	haben.

(3)	Die	Gegendarstellung	muss	unverzüglich	innerhalb	desselben	
Angebots	verbreitet	werden,	in	welchem	die	beanstandete	Tatsa-
chenbehauptung	 erfolgt	 ist.	 Die	 Verbreitung	 erfolgt	 ohne	 Ein-
schaltungen	und	Weglassungen.	Eine	Erwiderung	auf	die	verbrei-
tete	 Gegendarstellung	 muss	 sich	 auf	 tatsächliche	 Angaben	 be-
schränken.	

(4)	Im	Fernsehen	und	Hörfunk	muss	die	Gegendarstellung	inner-
halb	desselben	Programms	und	desselben	Sendungsangebots	wie	
die	beanstandete	Tatsachenbehauptung	sowie	zur	gleichen	Tages-
zeit	verbreitet	werden.	Ist	dies	nicht	möglich,	ist	die	Gegendarstel-
lung	in	einer	vergleichbaren	Sendung	sowie	zu	einer	angemesse-
nen	Sendezeit	zu	verbreiten.	Ist	dies	ebenfalls	nicht	möglich,	muss	
die	 Gegendarstellung	 in	 sonstiger	 angemessener	Art	 und	Weise	
erfolgen.

(5)	 In	Telemedienangeboten	muss	die	Gegendarstellung	 in	dem	
gleichen	Telemedium	aufgenommen	werden.	Die	Gegendarstel-
lung	 ist	 in	 gleicher	Aufmachung	 wie	 die	 Tatsachenbehauptung	
anzubieten.	Die	Gegendarstellung	ist	so	lange	wie	die	Tatsachen-
behauptung	 in	 unmittelbarer	 Verknüpfung	 mit	 ihr	 anzubieten.	
Wird	die	Tatsachenbehauptung	nicht	mehr	angeboten	oder	endet	
das	Angebot	vor	Aufnahme	der	Gegendarstellung,	so	ist	die	Ge-
gendarstellung	an	vergleichbarer	Stelle	so	lange	anzubieten,	wie	
die	ursprünglich	angebotene	Tatsachenbehauptung.

(6)	Die	Gegendarstellung	wird	unentgeltlich	verbreitet.	Dies	gilt	
nicht,	wenn	sich	die	Gegendarstellung	gegen	eine	Tatsachenbe-
hauptung	richtet,	die	in	einer	Werbesendung	verbreitet	worden	ist.

(7)	Verweigert	der	NDR	die	Verbreitung	einer	Gegendarstellung,	
entscheiden	auf	Antrag	des	oder	der	Betroffenen	die	ordentlichen	
Gerichte.	Die	Vorschriften	der	Zivilprozessordnung	über	das	Ver-
fahren	 auf	 Erlass	 einer	 einstweiligen	Verfügung	 gelten	 entspre-
chend.	Eine	Gefährdung	des	Anspruchs	braucht	nicht	glaubhaft	
gemacht	zu	werden.	Ein	Verfahren	in	der	Hauptsache	findet	nicht	
statt.

(8)	Die	Absätze	1	bis	7	gelten	nicht	für	wahrheitsgetreue	Berichte	
über	öffentliche	Sitzungen	des	Europäischen	Parlaments,	der	ge-
setzgebenden	Organe	des	Bundes,	der	Länder	und	der	Vertretun-
gen	der	kommunalen	Gebietskörperschaften,	der	Gerichte	sowie	
für	Sendungen	nach	den	§§	12	und	16.	Zu	einer	Gegendarstellung	
kann	eine	Gegendarstellung	nicht	verlangt	werden.

§ 14 
Eingaberecht

(1)	Jeder	oder	jede	hat	das	Recht,	sich	mit	Eingaben	und	Anregun-
gen	zu	den	Angeboten	an	den	Rundfunkrat	sowie	an	den	Intendan-
ten	oder	die	Intendantin	oder	–	bezogen	auf	die	Angebote	der	je-
weiligen	 Landesfunkhäuser	 –	 an	 den	 jeweiligen	 Landesrund-
funkrat	sowie	an	den	jeweiligen	Landesfunkhausdirektor	oder	die	
jeweilige	Landesfunkhausdirektorin	zu	wenden.

(2)	Der	NDR	stellt	sicher,	dass	Beschwerden	zu	den	Angeboten,	
in	denen	die	Verletzung	von	Angebotsgrundsätzen	behauptet	wird,	
innerhalb	angemessener	Frist	schriftlich	beschieden	werden.	Wird	
die	Beschwerde	über	ein	Angebot	 in	Textform	eingelegt,	so	ge-
nügt	auch	für	deren	Bescheidung	die	Textform.

§ 15 
Beweissicherung

(1)	Die	Angebote	des	NDR	sind	in	Ton,	Bild	und	Text	vollständig	
aufzuzeichnen	beziehungsweise	zu	speichern	sowie	aufzubewah-
ren.	Bei	Sendungen,	 die	unter	Verwendung	einer	Aufzeichnung	
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oder	 eines	 audiovisuellen	 Beitrags	 ausgestrahlt	 werden,	 ist	 die	
Aufzeichnung	oder	der	audiovisuelle	Beitrag	aufzubewahren,	bei	
Telemedienangeboten	 die	 einzelnen	 Telemedien.	 Nach	 Ablauf	
von	drei	Monaten	seit	dem	Tag	der	Verbreitung	können	Aufzeich-
nungen,	 audiovisuelle	 Beiträge	 und	Telemedien	 gelöscht	 bezie-
hungsweise	vernichtet	werden,	soweit	keine	Beanstandungen	mit-
geteilt	worden	sind.	Bei	einer	Beanstandung	kann	die	Aufzeich-
nung,	der	audiovisuelle	Beitrag	oder	das	Telemedium	erst	gelöscht	
beziehungsweise	 vernichtet	 werden,	 wenn	 die	 Beanstandung	
durch	 rechtskräftige	 gerichtliche	 Entscheidung,	 durch	 gerichtli-
chen	Vergleich	oder	auf	andere	Weise	erledigt	ist.	

(2)	Der	Rundfunkrat	kann	mit	der	Zustimmung	von	zwei	Dritteln	
seiner	 anwesenden	 Mitglieder	 Ausnahmen	 von	 der	 Aufzeich-
nungs-	 beziehungsweise	 Speicherungs-	 und	 Aufbewahrungs-
pflicht	nach	Absatz	1	zulassen.

(3)	Wer	schriftlich	glaubhaft	macht,	durch	ein	Angebot	in	seinen	
oder	ihren	Rechten	berührt	zu	sein,	kann	Einsicht	in	die	betreffen-
den	 Aufzeichnungen,	 audiovisuellen	 Beiträge	 und	 Telemedien	
verlangen.	Dieser	Anspruch	ist	ausgeschlossen,	wenn	er	nicht	in-
nerhalb	von	drei	Monaten	seit	dem	Tag	der	Verbreitung	des	bean-
standeten	 Angebotsteils	 geltend	 gemacht	 worden	 ist.	 Über	 das	
Verlangen	ist	unverzüglich	schriftlich	zu	entscheiden.	Auf	Verlan-
gen	 sind	Antragstellenden	 auf	 deren	 Kosten	Vervielfältigungen	
oder	Abschriften	des	beanstandeten	Angebotsteils	zu	übersenden.

(4)	Jedes	Mitglied	des	Rundfunkrats	oder	seiner	Ausschüsse	hat	
das	Recht,	die	Aufbewahrung	einer	Aufzeichnung,	eines	audiovi-
suellen	Beitrags	oder	eines	Telemediums	über	die	Frist	des	Absat-
zes	1	hinaus	bis	zur	nächsten	Rundfunkratssitzung	zu	verlangen.	
Der	 Rundfunkrat	 oder	 einer	 seiner	Ausschüsse	 entscheidet	 auf	
Antrag	 eines	 Mitglieds	 über	 die	 Verlängerung	 der	 Aufbewah-
rungsfrist.	

(5)	Der	NDR	hat	auf	Verlangen	Namen	und	Dienstanschrift	des	
Intendanten	oder	der	Intendantin	und	in	den	Fällen	des	Absatzes	3	
Name	und	Dienstanschrift	des	oder	der	für	den	beanstandeten	An-
gebotsteil	Verantwortlichen	bekannt	zu	geben.

(6)	Im	Rahmen	der	Rechtsaufsicht	nach	§	39	kann	jedes	der	Län-
der	Einsicht	in	Aufzeichnungen,	audiovisuelle	Beiträge	und	Tele-
medien	nach	Absatz	1	verlangen.

§ 16 
Besondere Sendezeiten

(1)	Den	Parteien	und	Vereinigungen,	für	die	in	den	Ländern	ein	
Wahlvorschlag	zu	den	Landesparlamenten,	zum	Deutschen	Bun-
destag	oder	zum	Europäischen	Parlament	zugelassen	worden	ist,	
sind	angemessene	Sendezeiten	zur	Vorbereitung	von	Wahlen	ein-
zuräumen,	soweit	sie	mit	einer	Landesliste	oder	in	mindestens	der	
Hälfte	der	Wahlkreise	eines	Landes	mit	eigenen	Wahlvorschlägen	
an	der	Wahl	teilnehmen.

(2)	Den	Kirchen	und	den	anderen	über	das	gesamte	Sendegebiet	
verbreiteten	 Religionsgemeinschaften	 des	 öffentlichen	 Rechts	
sind	auf	Wunsch	angemessene	Sendezeiten	für	die	Übertragung	
gottesdienstlicher	Handlungen	und	Feierlichkeiten	sowie	sonsti-
ger	religiöser	Sendungen,	auch	solcher	über	Fragen	ihrer	öffentli-
chen	Verantwortung,	zu	gewähren.	Für	die	Jüdischen	Gemeinden	

gilt	Entsprechendes.	Dem	NDR	steht	es	frei,	vergleichbare	Bedar-
fe	 anderer	 Religionsgemeinschaften	 entsprechend	 ihrer	 Bedeu-
tung	und	 ihrem	Verbreitungsgrad	 in	der	Bevölkerung	bei	 seiner	
Programmgestaltung	zu	berücksichtigen,	sofern	sich	die	jeweilige	
Religionsgemeinschaft	nicht	gegen	die	Grundwerte	des	Grundge-
setzes	richtet.

(3)	Die	Vorschriften	der	allgemeinen	Gesetze	und	die	gesetzlichen	
Bestimmungen	zum	Schutze	der	Jugend	und	des	Rechts	der	per-
sönlichen	Ehre	sind	einzuhalten.

(4)	Für	 Inhalt	und	Gestaltung	der	Sendungen	 ist	derjenige	oder	
diejenige	verantwortlich,	dem	oder	der	die	Sendezeit	zugebilligt	
worden	ist.

§ 17 
Organe

(1)	Organe	des	NDR	sind:

1.	 der	Rundfunkrat,

2.	 der	Verwaltungsrat,

3.	 der	Intendant	oder	die	Intendantin,

4.	 die	Landesrundfunkräte,	bezogen	auf	die	Landesprogramme.

(2)	Die	Mitgliedschaft	im	Rundfunkrat	und	die	Mitgliedschaft	im	
Verwaltungsrat	schließen	sich	gegenseitig	aus.

(3)	Angestellte	oder	Mitarbeitende	des	NDR	können	nicht	Mit-
glied	des	Rundfunkrats	oder	des	Verwaltungsrats	sein.

(4)	 Mitglieder	 der	 gesetzgebenden	 und	 beschließenden	 Organe	
der	Europäischen	Union,	des	Europarates,	des	Bundes	oder	eines	
der	Länder	können	dem	Rundfunkrat	mit	Ausnahme	seiner	Mit-
glieder	nach	§	18	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	und	dem	Verwal-
tungsrat	nicht	angehören.

(5)	Mitglied	des	Rundfunkrats	und	des	Verwaltungsrats	kann	nicht	
sein,	wer	seinen	Hauptwohnsitz	außerhalb	des	Sendegebiets	des	
NDR	hat,	wer	Inhaber	oder	Inhaberin,	Gesellschafter	oder	Gesell-
schafterin	 eines	 privaten	 Rundfunkveranstalters	 ist,	 wer	 Organ	
einer	 Landesmedienanstalt	 oder	 eines	 privaten	 Rundfunkveran-
stalters	 ist	 oder	 einem	 Organ	 angehört,	 in	 einem	Arbeits-	 oder	
Dienstverhältnis	zu	diesen	steht	oder	für	diese	als	arbeitnehmer-
ähnliche	Person	im	Sinne	des	§	12a	des	Tarifvertragsgesetzes	tätig	
ist.

(6)	Kein	Mitglied	des	Rundfunkrats	oder	des	Verwaltungsrats	darf	
als	Inhaber	oder	Inhaberin,	Gesellschafter	oder	Gesellschafterin,	
Vorstandsmitglied,	 Angestellter	 oder	 Angestellte	 oder	 Vertreter	
oder	Vertreterin	 eines	Unternehmens	unmittelbar	oder	mittelbar	
mit	dem	NDR	für	eigene	oder	fremde	Rechnung	Rechtsgeschäfte	
abschließen.	Dies	gilt	auch	für	Unternehmen,	die	gemeinnütziger	
Art	sind.

(7)	Dem	Rundfunkrat	und	dem	Verwaltungsrat	darf	nur	angehö-
ren,	 wer	 zu	 den	 Landesparlamenten	 wählbar	 ist.	 Das	 von	 dem	
Niedersächsischen	 Integrationsrat	 (NIR)	 gemäß	 §	 18	 Absatz	 1	
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Satz	2	Nummer	15	entsandte	Mitglied	darf	Ausländer	oder	Aus-
länderin	sein.

(8)	Die	Mitglieder	des	Rundfunkrats	und	des	Verwaltungsrats	sind	
ehrenamtlich	 tätig.	Die	Vorschriften	des	§	20	Absatz	4	und	des		
§	25	Absatz	4	bleiben	unberührt.

(9)	Die	Mitgliedschaft	einer	Person	in	den	Gremien	des	NDR	ist	
auf	insgesamt	drei	Amtsperioden	und	in	einem	Gremium	auf	zwei	
Amtsperioden	 begrenzt.	 Die	 seit	 dem	 Jahr	 2013	 abgeleisteten	
Amtsperioden	sind	in	die	Berechnung	mit	einzubeziehen.

§ 18 
Zusammensetzung des Rundfunkrats

(1)	Der	Rundfunkrat	besteht	aus	höchstens	58	Mitgliedern.	Von	
ihnen	entsenden	

1.	 höchstens	 elf	 Mitglieder	 die	 in	 den	 Landesparlamenten	 der	
Länder	mit	Fraktionen	vertretenen	Parteien,	davon

a)	 neun	Mitglieder	die	in	den	gesetzgebenden	Körperschaf-
ten	der	Länder	vertretenen	Parteien,	davon	drei	aus	Nie-
dersachsen	und	je	zwei	aus	Hamburg,	Mecklenburg-Vor-
pommern	 und	 Schleswig-Holstein,	 entsprechend	 ihrem	
Stärkeverhältnis	nach	dem	Höchstzahlverfahren	d‘Hondt,	
sowie	

b)	 je	ein	Mitglied	die	nach	der	Zahl	ihrer	Wählerinnen	und	
Wähler	 in	 den	 jeweiligen	 Ländern	 stärkste	 und	 zweit-
stärkste	Fraktion	der	in	den	Landesparlamenten	vertrete-
nen	 Parteien,	 auf	 die	 nach	 dem	 Höchstzahlverfahren	
d‘Hondt	kein	Sitz	 im	Rundfunkrat	entfallen	 ist;	maßge-
bend	sind	die	Ergebnisse	der	Wahlen	zu	den	Landesparla-
menten	vor	dem	jeweils	ersten	Zusammentritt	des	Rund-
funkrats,

2.	 zwei	Mitglieder	die	evangelischen	Kirchen	und	zwei	Mitglie-
der	die	römisch-katholische	Kirche,	davon	je	ein	Mitglied	aus	
Hamburg,	 Mecklenburg-Vorpommern,	 Niedersachsen	 und	
Schleswig-Holstein,	

3.	 ein	Mitglied	die	Jüdische	Gemeinde	in	Hamburg,

4.	 vier	 Mitglieder	 der	 Deutsche	 Gewerkschaftsbund,	 ein	 Mit-
glied	 die	Vereinte	 Dienstleistungsgewerkschaft	 (Ver.di),	 ein	
Mitglied	der	Deutsche	Beamtenbund,	davon	drei	aus	Nieder-
sachsen	 und	 je	 eines	 aus	 Hamburg,	 Mecklenburg-Vorpom-
mern	und	Schleswig-Holstein,

5.	 drei	Mitglieder	die	Arbeitgeberverbände,	davon	zwei	aus	dem	
Bereich	der	Industrie	und	eines	aus	dem	Bereich	des	Handels,	
ein	 Mitglied	 die	 Handwerksverbände,	 ein	 Mitglied	 die	Ver-
bände	der	Freien	Berufe,	und	zwar	zwei	aus	Niedersachsen	
und	 je	 eines	 aus	 Hamburg,	 Mecklenburg-Vorpommern	 und	
Schleswig-Holstein,	dabei	 im	Falle	Hamburgs	 für	 Industrie,	
Handel	und	Handwerk	an	Stelle	der	Landesvereinigungen	je-
weils	die	Kammer,	

6.	 ein	 Mitglied	 der	 Bauernverband	 aus	 Mecklenburg-Vorpom-
mern,

7.	 drei	 Mitglieder	 die	 Landesfrauenräte	 und	 Landesarbeitsge-
meinschaften,	-verbände	und	-initiativen	der	Frauen,	und	zwar	
je	 eines	 aus	 Hamburg,	 Niedersachsen	 und	 Schleswig-Hol-
stein,

8.	 je	ein	Mitglied	der	Landessportbund	aus	Niedersachsen	und	
der	Landessportbund	aus	Mecklenburg-Vorpommern,

9.	 ein	Mitglied	die	Arbeitsgemeinschaft	der	kommunalen	Spit-
zenverbände	Niedersachsens,

10.	ein	Mitglied	der	Haus-	und	Grundeigentümerverein	e.	V.	aus	
Mecklenburg-Vorpommern,	ein	Mitglied	der	Deutsche	Mie-
terbund,	Landesverband	Schleswig-Holstein	e.	V.,	sowie	ein	
Mitglied	die	in	Hamburg	mit	der	Verbraucherberatung	betrau-
te	Institution,

11.	ein	Mitglied	die	Landesarbeitsgemeinschaft	der	Freien	Wohl-
fahrtspflege	in	Niedersachsen,	ein	Mitglied	die	Arbeiterwohl-
fahrt,	Landesverband	Schleswig-Holstein	e.	V.,	ein	Mitglied	
das	 Diakonische	 Werk	 aus	 Hamburg	 und	 ein	 Mitglied	 der	
Deutsche	 Caritasverband	 e.	 V.	 aus	 Mecklenburg-Vorpom-
mern,

12.	ein	Mitglied	der	Deutsche	Kinderschutzbund	e.	V.	aus	Schles-
wig-Holstein,	ein	Mitglied	der	Landesjugendring	aus	Nieder-
sachsen,	ein	Mitglied	der	Landeselternrat	aus	Niedersachsen,	
ein	 Mitglied	 die	 Erwachsenenbildungsorganisationen	 aus	
Niedersachsen,

13.	ein	Mitglied	Robin	Wood	e.	V.	aus	Hamburg,	ein	Mitglied	der	
BUND	 aus	 Niedersachsen,	 ein	 Mitglied	 der	 Landesnatur-
schutzverband	Schleswig-Holstein	e.	V.	und	ein	Mitglied	der	
Landesverband	 Bürgerinitiativen	 Umweltschutz	 aus	 Nieder-
sachsen,	ein	Mitglied	der	Heimatverband	aus	Mecklenburg-
Vorpommern,	

14.	ein	Mitglied	die	Arbeitsgruppe	Bildende	Kunst	aus	Hamburg,	
ein	 Mitglied	 der	Verband	 Deutscher	 Schriftstellerinnen	 und	
Schriftsteller	 (VS)	 in	 Niedersachsen	 und	 ein	 Mitglied	 der	
Landesmusikrat	Schleswig-Holstein	e.	V.,

15.	ein	Mitglied	der	SoVD-Landesverband	Niedersachsen	e.	V.,	
ein	Mitglied	der	Niedersächsische	Integrationsrat	(NIR)	und	
ein	Mitglied	der	Landesseniorenrat	Niedersachsen	e.	V.,

16.	ein	Mitglied	der	Verband	der	Opfer	des	Stalinismus	aus	Meck-
lenburg-Vorpommern	und	ein	Mitglied	die	Aktion	Sühnezei-
chen	aus	Niedersachsen.

(2)	Bei	der	Entsendung	der	Mitglieder	sind	Frauen	und	Männer	
gleichermaßen	zu	berücksichtigen.	Sofern	zu	Beginn	der	Amtspe-
riode	ein	neues	Mitglied	entsandt	wird,	muss	einem	männlichen	
Mitglied	 eine	 Frau	 und	 einem	 weiblichen	 Mitglied	 ein	 Mann	
nachfolgen.	Wird	während	der	laufenden	Amtsperiode	ein	neues	
Mitglied	entsandt,	findet	der	Wechsel	nach	Satz	2	nicht	statt.	So-
fern	einer	Organisation	oder	einer	Gruppe	zwei	oder	mehr	Entsen-
derechte	zustehen,	sind	mindestens	je	eine	Frau	und	ein	Mann	zu	
entsenden.	Kann	eine	Organisation	oder	Gruppe	 aufgrund	 ihrer	
Zusammensetzung	die	Anforderungen	der	Sätze	2	bis	4	nicht	er-
füllen,	 ist	dies	gegenüber	dem	Vorsitz	des	Rundfunkrats	bei	der	
Benennung	des	Mitglieds	schriftlich	zu	begründen;	der	Vorsitz	des	
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Rundfunkrats	entscheidet,	ob	auf	dieser	Grundlage	eine	Ausnah-
me	 zuzulassen	 ist.	 Die	 Entsendung	 eines	 diversen	 Mitglieds	 ist	
jederzeit	möglich.	

(3)	Kommt	zwischen	den	nach	Absatz	1	Satz	2	Nummern	2,	4	und	5	
entsendungsberechtigten	Organisationen	eine	Einigung	über	die	
Länderzuordnung	nicht	 innerhalb	einer	Frist	von	zwei	Monaten	
nach	der	Aufforderung	zur	Benennung	der	Mitglieder	zustande,	
entscheidet	darüber	das	Präsidium	des	Parlaments	des	nach	§	39	
aufsichtsführenden	Landes	–	im	Fall	einer	Einigung	zwischen	den	
Verbänden,	 Initiativen	 und	Arbeitsgemeinschaften	 des	Absatz	 1	
Satz	2	Nummer	7	entscheidet	das	Präsidium	des	Parlaments	des	
jeweils	entsendeberechtigten	Landes	auf	der	Grundlage	von	Vor-
schlägen	dieser	Organisationen.

(4)	 Die	 Organisationen	 und	 Gruppen	 entsenden	 die	 Mitglieder,	
auch	 unter	 Beachtung	 von	Absatz	 2,	 in	 eigener	Verantwortung.	
Eine	einmalige	Wiederentsendung	in	den	Rundfunkrat	ist	zuläs-
sig.	Der	oder	die	Vorsitzende	des	Rundfunkrats	fordert	neun	Mo-
nate	vor	Ablauf	der	Amtsperiode	des	Gremiums	die	in	Absatz	1	
genannten	Organisationen	und	Gruppen	auf,	das	zu	entsendende	
Mitglied	dem	Rundfunkratsvorsitz	zu	benennen.	Er	oder	sie	stellt	
die	ordnungsgemäße	Entsendung	fest.

(5)	Solange	und	soweit	Mitglieder	in	den	Rundfunkrat	nicht	ent-
sandt	 werden,	 verringert	 sich	 die	 Mitgliederzahl	 entsprechend.	
Scheidet	ein	Mitglied	des	Rundfunkrats	vorzeitig	aus,	ist	für	den	
Rest	der	Amtsperiode	ein	Nachfolger	oder	eine	Nachfolgerin	nach	
den	für	die	Entsendung	des	ausgeschiedenen	Mitglieds	geltenden	
Vorschriften	zu	bestimmen.	

(6)	Kann	eine	nach	Absatz	1	entsendungsberechtigte	Organisation	
oder	Gruppe	die	ihr	zugewiesenen	Aufgaben	im	Rundfunkrat	aus	
tatsächlichen	 oder	 rechtlichen	 Gründen	 auf	 Dauer	 nicht	 mehr	
wahrnehmen,	so	entscheidet	auf	Antrag	des	Rundfunkrats	das	Par-
lament	des	Landes,	in	dem	diese	Organisation	oder	Gruppe	ihren	
Sitz	hat,	über	die	ersatzweise	Entsendung.	Die	Auswahl	wird	un-
ter	Organisationen	oder	Gruppen	mit	im	Wesentlichen	gleicharti-
ger	gesellschaftlicher	Aufgabenstellung	getroffen.

(7)	Die	Landesregierungen	überprüfen	die	Zusammensetzung	des	
Rundfunkrats	gemäß	Absatz	1	Satz	2	rechtzeitig	vor	Ablauf	jeder	
Amtsperiode	darauf,	ob	die	Zusammensetzung	eine	sachgerechte,	
der	bestehenden	Vielfalt	prinzipiell	Rechnung	 tragende	Bestim-
mung	und	Gewichtung	der	maßgeblichen	gesellschaftlichen	Kräf-
te	noch	gewährleistet,	und	legen	den	Parlamenten	einen	Vorschlag	
zur	Zusammensetzung	für	die	nächste	Amtsperiode	vor.

§ 19 
Aufgaben des Rundfunkrats

(1)	Der	Rundfunkrat	soll	die	Interessen	der	Allgemeinheit	auf	dem	
Gebiet	des	öffentlich-rechtlichen	Rundfunks	vertreten.	Dabei	be-
rücksichtigt	er	die	Vielfalt	der	Meinungen	der	Bürger	und	Bürge-
rinnen.	Er	wirkt	 darauf	hin,	 dass	der	NDR	seine	Aufgabe	nach	
diesem	Staatsvertrag	erfüllt,	soweit	dafür	nicht	der	Verwaltungsrat	
zuständig	ist.

(2)	Der	Rundfunkrat	überwacht	die	Einhaltung	der	Anforderungen	
an	die	Angebote	des	NDR	(§§	3,	5,	7	bis	10)	und	berät	den	Intendan-
ten	oder	die	Intendantin	in	allgemeinen	Programmangelegenheiten.	

Er	kann	feststellen,	dass	einzelne	Sendungen	gegen	diese	Anforde-
rungen	verstoßen,	und	den	Intendanten	oder	die	Intendantin	anwei-
sen,	einen	festgestellten	Verstoß	nicht	fortzusetzen	oder	künftig	zu	
unterlassen.	Eine	Kontrolle	einzelner	Sendungen	durch	den	Rund-
funkrat	vor	ihrer	Ausstrahlung	ist	nicht	zulässig;	die	Vorschriften	des	
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages	bleiben	unberührt.

(3)	Der	Rundfunkrat	hat	ferner	folgende	Aufgaben:

1.	 Erlass	von	Satzungen,	

2.	 Wahl	und	Abberufung	des	 Intendanten	oder	der	 Intendantin	
und	 seines	 oder	 ihres	 Stellvertreters	 oder	 seiner	 oder	 ihrer	
Stellvertreterin,

3.	 Wahl	und	Abberufung	der	Mitglieder	des	Verwaltungsrats,

4.	 Genehmigung	 des	 Wirtschaftsplans;	 dabei	 kann	 der	 Rund-
funkrat	über	den	vom	Verwaltungsrat	festgestellten	Gesamtan-
satz	der	Aufwendungen	nicht	hinausgehen,

5.	 Genehmigung	des	Jahresabschlusses,

6.	 Entscheidung	 über	 die	 Übernahme	 von	Verpflichtungen	 im	
Wert	von	mehr	als	2,5	Millionen	Euro	bei	Verträgen	über	Her-
stellung,	 Erwerb,	 Veräußerung	 und	 Auswertung	 von	 Ange-
botsteilen	oder	entsprechenden	Rechten,

7.	 Zustimmung	 zur	 gemeinsamen	 Produktion	 und	 Gestaltung	
von	Teilen	der	Landesprogramme	durch	die	Landesfunkhäu-
ser	im	Rahmen	von	§	3	Absatz	4,	

8.	 Zustimmung	 zur	 Einrichtung	 eines	 weiteren	 Landespro-
gramms	gemäß	§	3	Absatz	1	Satz	4,

9.	 Entscheidung	 über	 Beschränkungen	 und	 Ausnahmen	 nach	
den	§§	8	und	9	Absatz	1	des	Jugendmedienschutz-Staatsver-
trages,

10.	Zustimmung	zum	Redaktionsstatut	gemäß	§	42	nach	Anhö-
rung	des	Verwaltungsrats.

(4)	Bei	der	Wahrnehmung	seiner	Aufgaben	sind	dem	Rundfunkrat	
und	seinen	Ausschüssen	von	dem	Intendanten	oder	der	Intendan-
tin	und	vom	Verwaltungsrat	Auskünfte	zu	erteilen	und	Einsicht	in	
die	Unterlagen	des	NDR	zu	gewähren.

(5)	Die	Wahl	nach	Absatz	3	Nummer	3	findet	ein	Jahr	nach	dem	
ersten	Zusammentritt	des	Rundfunkrats	statt.	Eine	einmalige	Wie-
derwahl	von	Mitgliedern	in	den	Verwaltungsrat	ist	zulässig.

§ 20 
Amtsperiode und Vorsitz des Rundfunkrats

(1)	Die	Amtsperiode	des	Rundfunkrats	beträgt	fünf	Jahre	und	be-
ginnt	mit	seinem	ersten	Zusammentritt.	Nach	Ablauf	der	Amtspe-
riode	führt	der	Rundfunkrat	die	Geschäfte	bis	zum	Zusammentritt	
des	neuen	Rundfunkrats.	Die	Mitgliedschaft	im	Rundfunkrat	en-
det,	wenn	ein	Ausschließungsgrund	nach	§	17	Absatz	2	bis	Ab-
satz	6	eintritt	oder	eine	persönliche	Voraussetzung	nach	§	17	Ab-
satz	7	fortfällt.
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(2)	Die	Mitglieder	des	Rundfunkrats	haben	bei	Wahrnehmung	ih-
rer	Aufgaben	die	 Interessen	der	Allgemeinheit	 zu	vertreten.	Sie	
sind	in	ihrer	Amtsführung	an	Aufträge	oder	Weisungen	nicht	ge-
bunden.

(3)	Der	Rundfunkrat	wählt	jeweils	ein	Mitglied	für	die	Funktionen	
Vorsitz	sowie	erste,	zweite	und	dritte	Stellvertretung	für	die	Dauer	
von	15	Monaten.	Die	vier	Mitglieder	müssen	jeweils	verschiede-
nen	 Ländern	 angehören.	 Der	 Vorsitz	 muss	 gleichermaßen	 aus	
Frauen	und	Männern	bestehen.	Der	Vorsitz	wechselt	nach	Län-
dern	 in	 der	 Reihenfolge	 Schleswig-Holstein	 –	 Niedersachsen	 –	
Hamburg	–	Mecklenburg-Vorpommern.

(4)	Die	Mitglieder	des	Rundfunkrats	haben	Anspruch	auf	Ersatz	
von	 Reisekosten	 sowie	 auf	 angemessene	Tagegelder	 und	 Über-
nachtungskosten	nach	Maßgabe	der	Satzung.	Mitglieder	des	Vor-
stands	 sowie	 Vorsitzende	 von	 Ausschüssen	 haben	 zudem	 An-
spruch	auf	eine	angemessene	Aufwandsentschädigung.

§ 21 
Sitzungen des Rundfunkrats

(1)	Die	Sitzungen	des	Rundfunkrats	finden	nach	Maßgabe	der	Sat-
zung	statt.

(2)	Die	Mitglieder	des	Verwaltungsrats	sowie	der	Intendant	oder	
die	Intendantin,	dessen	oder	deren	Stellvertreter	oder	Stellvertre-
terin	und	die	Direktoren	oder	Direktorinnen	(Funkhausdirektoren	
oder	 -direktorinnen	 und	 andere	 Direktoren	 oder	 Direktorinnen)	
können	an	den	Sitzungen	des	Rundfunkrats	beratend	teilnehmen.	
Auf	Verlangen	des	Rundfunkrats	sind	der	oder	die	Vorsitzende	des	
Verwaltungsrats	sowie	der	Intendant	oder	die	Intendantin,	dessen	
oder	deren	Stellvertreter	oder	Stellvertreterin	und	die	Direktoren	
oder	Direktorinnen	hierzu	verpflichtet.

(3)	Der	Gesamtpersonalrat	kann	zu	den	Sitzungen	bis	zu	drei	Mit-
glieder	entsenden.	Ihnen	wird	auf	Verlangen	zu	Angelegenheiten	
ihres	Aufgabenbereichs	das	Wort	erteilt.

(4)	Die	Regierungen	der	Länder	sind	in	ihrer	Funktion	als	Rechts-
aufsicht	berechtigt,	zu	den	Sitzungen	des	Rundfunkrats	Vertreter	
oder	Vertreterinnen	zu	entsenden.	Diese	Vertreter	oder	Vertreterin-
nen	sind	jederzeit	zu	hören.

(5)	Die	Sitzungen	des	Rundfunkrats	sind	öffentlich.	In	begründe-
ten	Ausnahmefällen	 kann	 der	 Rundfunkrat	 den	Ausschluss	 der	
Öffentlichkeit	 beschließen.	 Personalangelegenheiten,	 die	 aus	
Gründen	des	Persönlichkeitsschutzes	vertraulich	sind,	und	Ange-
legenheiten,	 in	welchen	die	Offenlegung	von	Betriebs-	und	Ge-
schäftsgeheimnissen	des	NDR	oder	Dritter	unvermeidlich	ist,	sind	
stets	unter	Ausschluss	der	Öffentlichkeit	zu	behandeln.	Die	Sit-
zungen	der	Ausschüsse	nach	§	23	sind	grundsätzlich	nicht	öffent-
lich.	

(6)	 Die	 Öffentlichkeit	 der	 Sitzungen	 kann	 auch	 dadurch	 herge-
stellt	werden,	dass	die	Sitzungen	zeitgleich	in	Bild	und	Ton	in	ei-
nen	öffentlich	zugänglichen	Raum	des	NDR	oder	über	allgemein	
zugängliche	Netze	übertragen	werden.

(7)	Ist	die	Durchführung	einer	Sitzung	des	Rundfunkrats	in	unmit-
telbarer	Anwesenheit	seiner	Mitglieder	und	der	nach	Absatz	2	bis	

Absatz	4	sonst	Teilnahmeberechtigten	nicht	möglich	oder	durch	
außergewöhnliche	 äußere	 Umstände	 erheblich	 erschwert,	 kann	
das	 den	Vorsitz	 führende	 Mitglied	 des	 Rundfunkrats	 anordnen,	
dass	ohne	unmittelbare	Anwesenheit	stattdessen	die	Teilnehmen-
den	durch	eine	synchrone	Übertragung	von	Bild	und	Ton	mitein-
ander	 verbunden	 sind	 (Videokonferenz).	 Eine	 Bildübertragung	
kann	bei	bis	zu	einem	Drittel	der	 teilnehmenden	Mitglieder	des	
Rundfunkrats	unterbleiben,	soweit	diese	mit	einer	ausschließlich	
durch	Tonübertragung	 gewährleisteten	Teilnahme	 einverstanden	
sind	und	kein	Zweifel	an	deren	Identität	besteht.	Durch	geeignete	
technische	 Hilfsmittel	 ist	 sicherzustellen,	 dass	 Teilnahme-	 und	
Rederechte	uneingeschränkt	ausgeübt	werden	können	und	der	Da-
tenschutz	 gewährleistet	 bleibt.	 Die	 Öffentlichkeit	 einer	 Sitzung	
nach	Satz	1	ist	durch	das	Verfahren	nach	Absatz	6	zu	gewährleis-
ten.	Die	Regelungen	über	den	Ausschluss	der	Öffentlichkeit	ge-
mäß	Absatz	5	Satz	2	und	Satz	3	sowie	über	die	Beschlussfassung	
innerhalb	einer	Videokonferenz	gemäß	§	22	Absatz	4	bleiben	un-
berührt.	

(8)	 Die	 Zusammensetzung	 des	 Rundfunkrats	 sowie	 seiner	Aus-
schüsse	nach	§	23	sind	zu	veröffentlichen.	Die	Tagesordnung	der	
Sitzungen	des	Rundfunkrats	und	seiner	Ausschüsse	sind	spätes-
tens	 eine	Woche	 vor	 den	 Sitzungen	 zu	 veröffentlichen.	 Im	An-
schluss	 an	 die	 Sitzungen	 des	 Rundfunkrats	 sind	 Zusammenfas-
sungen	 der	 wesentlichen	 Ergebnisse	 der	 Sitzungen	 des	 Rund-
funkrats	und	seiner	vorbereitenden	Ausschüsse	sowie	die	Anwe-
senheitslisten	zu	veröffentlichen.	Die	Veröffentlichung	hat	unter	
Wahrung	von	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnissen	sowie	perso-
nenbezogenen	Daten	der	Beschäftigten	des	NDR	zu	erfolgen.	Be-
rechtigte	 Interessen	 Dritter	 an	 Geheimhaltung	 sind	 zu	 wahren.	
Eine	Veröffentlichung	in	elektronischer	Form	im	Online-Angebot	
des	NDR	ist	ausreichend.	

(9)	Das	Nähere	regelt	die	Satzung.

§ 22 
Beschlüsse des Rundfunkrats

(1)	Der	Rundfunkrat	ist	beschlussfähig,	wenn	alle	Mitglieder	nach	
näherer	Vorschrift	der	Satzung	geladen	wurden	und	wenn	mindes-
tens	zwei	Drittel	seiner	Mitglieder	anwesend	sind.	Die	Mitglieder	
des	Rundfunkrats	gelten	auch	im	Rahmen	einer	gemäß	§	21	Ab-
satz	7	angeordneten	Videokonferenz	als	anwesend.	

(2)	Ohne	Rücksicht	auf	die	Anzahl	der	Erschienenen	ist	der	Rund-
funkrat	beschlussfähig,	wenn	zu	einer	wegen	Beschlussunfähig-
keit	aufgehobenen	Sitzung	unter	ausdrücklichem	Hinweis	hierauf	
innerhalb	einer	angemessenen	Frist	erneut	geladen	wird.

(3)	 Der	 Rundfunkrat	 fasst	 seine	 Beschlüsse	 durch	 Zustimmung	
mit	 der	 einfachen	 Mehrheit	 der	 anwesenden	 Mitglieder,	 soweit	
dieser	 Staatsvertrag	 nichts	 anderes	 bestimmt.	 Dasselbe	 gilt	 für	
Wahlen.	Für	Beschlüsse	und	Wahlen	nach	§	19	Absatz	3	Num-
mern	1	bis	4	und	Nummer	8	ist	eine	Zustimmung	von	zwei	Drit-
teln	der	anwesenden	Mitglieder	erforderlich;	§	29	Absatz	3	bleibt	
unberührt.

(4)	Beschlüsse	des	Rundfunkrats	innerhalb	einer	gemäß	§	21	Ab-
satz	7	angeordneten	Videokonferenz	sind	in	einem	elektronischen	
oder	schriftlichen	Verfahren	zulässig,	wenn	in	Fällen	höherer	Ge-
walt	die	Beratung	und	Abstimmung	des	Rundfunkrats	über	einen	
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Beschlussgegenstand	 ausschließlich	 in	 einem	 solchen	 Rahmen	
möglich	ist,	der	Gegenstand	der	Beschlussfassung	keinen	zeitli-
chen	Aufschub	 zulässt	 und	 nicht	 die	 Mehrheit	 der	 gesetzlichen	
Mitglieder	des	Rundfunkrats	dieser	Verfahrensweise	vorab	wider-
sprochen	hat.	Das	Vorliegen	des	Ausnahmefalls	nach	Satz	1	stellt	
das	den	Vorsitz	führende	Mitglied	des	Rundfunkrats	fest	und	be-
gründet	dieses.	Zur	Stimmabgabe	sind	nur	diejenigen	Mitglieder	
des	Rundfunkrats	berechtigt,	die	nachweisbar	an	der	Videokonfe-
renz	 teilnehmen	 beziehungsweise	 teilgenommen	 haben.	 Durch	
geeignete	 technische	 Hilfsmittel	 ist	 sicherzustellen,	 dass	 diese	
Stimmrechte	uneingeschränkt	ausgeübt	werden	können.	Geheime	
Abstimmungen	 dürfen	 in	 einer	 Videokonferenz	 nicht	 durchge-
führt	werden.

(5)	Das	Nähere	regelt	die	Satzung.

§ 23 
Ausschüsse des Rundfunkrats

(1)	 Der	 Rundfunkrat	 bildet	 mindestens	 einen	 Programmaus-
schuss.	Er	kann	weitere	Ausschüsse	bilden.	In	den	Ausschüssen	
sollen	Frauen	und	Männer	entsprechend	dem	Verhältnis	im	Rund-
funkrat	vertreten	sein.	Der	Programmausschuss	bereitet	die	Be-
schlüsse	des	Rundfunkrats	 in	Programmangelegenheiten	vor.	Er	
kann	dem	Intendanten	oder	der	Intendantin	in	Programmangele-
genheiten	 Empfehlungen	 geben,	 soweit	 der	 Rundfunkrat	 nichts	
anderes	beschließt.

(2)	Der	Programmausschuss	kann	mit	der	Zustimmung	von	zwei	
Dritteln	 seiner	 anwesenden	 Mitglieder	 in	 dringenden	 Program-
mangelegenheiten,	 in	 denen	 eine	 Beschlussfassung	 des	 Rund-
funkrats	nicht	kurzfristig	herbeigeführt	werden	kann,	die	zur	Ein-
haltung	 der	 Programmanforderungen	 erforderlichen	 Beschlüsse	
nach	§	19	Absatz	2	fassen.	Der	oder	die	Vorsitzende	des	Rund-
funkrats	 ist	 hiervon	 unverzüglich	 zu	 unterrichten.	 Der	 Rund-
funkrat	 hat	 in	 seiner	 nächsten	 Sitzung	 über	 die	 Beschlüsse	 des	
Programmausschusses	zu	entscheiden.

§ 24 
Landesrundfunkrat

(1)	Bei	jedem	Landesfunkhaus	wird	ein	Landesrundfunkrat	gebil-
det.	Dem	Landesrundfunkrat	gehören	die	Mitglieder	des	jeweili-
gen	Landes	im	Rundfunkrat	an.	Die	Landesrundfunkräte	können	
öffentlich	tagen.

(2)	Der	Landesrundfunkrat	überwacht	die	Einhaltung	der	Anfor-
derungen	an	die	jeweiligen	Landesangebote	(§	3	Absatz	3;	§§	5,	7	
bis	10)	und	berät	im	Rahmen	der	Aufgaben,	die	dem	Landesfunk-
haus	 zur	Wahrnehmung	 in	 eigener	Verantwortung	 nach	 diesem	
Staatsvertrag	zugewiesen	sind,	den	Landesfunkhausdirektor	oder	
die	 Landesfunkhausdirektorin	 in	 allen	 Angelegenheiten	 von	
grundsätzlicher	Bedeutung.	Er	kann	nach	erfolgter	Ausstrahlung	
feststellen,	 dass	 einzelne	Angebote	 gegen	 diese	Anforderungen	
verstoßen,	 und	 den	 Intendanten	 oder	 die	 Intendantin	 anweisen,	
einen	festgestellten	Verstoß	nicht	fortzusetzen	oder	künftig	zu	un-
terlassen.	Eine	Kontrolle	einzelner	Angebote	durch	den	Landes-
rundfunkrat	vor	ihrer	Ausstrahlung	ist	nicht	zulässig;	§	9	des	Ju-
gendmedienschutz-Staatsvertrages	 bleibt	 unberührt.	 Dem	 Lan-
desrundfunkrat	stehen	insbesondere	folgende	Aufgaben	zu:

1.	 Stellungnahme	zum	Entwurf	des	Wirtschaftsplans	des	Inten-
danten	oder	der	Intendantin,	soweit	das	Landesfunkhaus	be-
troffen	ist,

2.	 Zustimmung	zum	Vorschlag	des	Intendanten	oder	der	Inten-
dantin	für	die	Berufung	des	Landesfunkhausdirektors	oder	der	
Landesfunkhausdirektorin,

3.	 Erlass	einer	Geschäftsordnung.

(3)	Die	Gesamtverantwortung	des	Rundfunkrats	(§	19)	bleibt	un-
berührt.	

(4)	Die	Bestimmungen	der	§§	19	Absatz	1	und	Absatz	4;	20	Absatz	
1	und	Absatz	2;	21	Absatz	1,	Absatz	2	Satz	1,	Absatz	3,	Absatz	4	und	
Absatz	7	Satz	1	bis	Satz	3;	22	Absatz	1	bis	Absatz	3	Satz	1	und	
Absatz	 4	 finden	 im	 Rahmen	 der	 Zuständigkeit	 des	 Landesrund-
funkrats	 entsprechende	Anwendung.	 Die	 Mitglieder	 des	 Landes-
rundfunkrats	haben	Anspruch	auf	Ersatz	von	Reisekosten	sowie	auf	
Tagegelder	und	Übernachtungsgelder	nach	Maßgabe	der	Satzung.	

(5)	 Der	 Landesrundfunkrat	 wählt	 jeweils	 ein	 Mitglied	 für	 die	
Funktionen	Vorsitz	und	Stellvertretung	für	die	Dauer	der	Amtszeit	
des	Rundfunkrats.

(6)	 Der	 oder	 die	Vorsitzende	 des	 Landesrundfunkrats	 oder	 sein	
oder	 ihr	 Stellvertreter	 oder	 seine	 oder	 ihre	 Stellvertreterin	 sind	
berechtigt	 und	 auf	 Verlangen	 eines	 Drittels	 der	 Mitglieder	 des	
Rundfunkrats	 verpflichtet,	 über	Angelegenheiten	des	 jeweiligen	
Landesrundfunkrats	im	Rundfunkrat	zu	berichten.

(7)	Der	oder	die	Vorsitzende	des	Rundfunkrats	sowie	der	jeweilige	
Landesfunkhausdirektor	oder	die	jeweilige	Landesfunkhausdirek-
torin	sind	berechtigt,	an	Sitzungen	des	Landesrundfunkrats	teilzu-
nehmen;	auf	Verlangen	des	Landesrundfunkrats	ist	der	jeweilige	
Landesfunkhausdirektor	oder	die	jeweilige	Landesfunkhausdirek-
torin	 hierzu	 verpflichtet.	 Er	 oder	 sie	 kann	 verlangen,	 gehört	 zu	
werden.	Gleiches	gilt	für	den	Fall	der	Stellvertretung.

§ 25 
Zusammensetzung des Verwaltungsrats

(1)	 Der	Verwaltungsrat	 besteht	 aus	 zwölf	 Mitgliedern,	 die	 vom	
Rundfunkrat	 gewählt	 werden,	 und	 zwar	 sechs	 Mitgliedern	 aus	
Niedersachsen	und	je	zwei	Mitgliedern	aus	Hamburg,	Mecklen-
burg-Vorpommern	 und	 Schleswig-Holstein,	 wovon	 jeweils	 die	
Hälfte	Frauen	sein	sollen.	Von	den	in	den	Verwaltungsrat	gewähl-
ten	Mitgliedern	müssen	auf	Frauen	und	Männer	 jeweils	 fünfzig	
vom	Hundert	entfallen.	§	18	Absatz	2	Satz	6	gilt	entsprechend.

(2)	Die	Mitglieder	des	Verwaltungsrats	müssen	über	die	 für	die	
Tätigkeit	im	Verwaltungsrat	erforderliche	fachliche	Qualifikation	
verfügen.	Hierzu	zählen	Kenntnisse	auf	den	Gebieten	der	Finanz-
wirtschaft	oder	-wissenschaft,	der	Medienwirtschaft	oder	-wissen-
schaft,	der	Rechtswissenschaft,	des	Journalismus	oder	vergleich-
barer,	geeigneter	Qualifikationen.

(3)	Die	Mitglieder	des	Verwaltungsrats	haben	die	Interessen	des	
NDR	 zu	 fördern.	 Sie	 sind	 bei	 der	 Erfüllung	 ihrer	Aufgaben	 an	
Aufträge	oder	Weisungen	nicht	gebunden;	sie	dürfen	keine	Son-
derinteressen	vertreten.
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(4)	§	20	Absatz	4	gilt	für	die	Mitglieder	des	Verwaltungsrats	ent-
sprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	Mitglieder	des	Verwaltungsrats	
Anspruch	auf	eine	angemessene	Aufwandsentschädigung	haben.

§ 26 
Aufgaben des Verwaltungsrats

(1)	Der	Verwaltungsrat	überwacht	die	Geschäftsführung	des	 In-
tendanten	oder	der	Intendantin;	dies	gilt	nicht	für	die	inhaltliche	
Gestaltung	 der	Angebote,	 die	 allein	 der	 Rundfunkrat	 und	 –	 im	
Rahmen	 ihrer	 Zuständigkeit	 –	 die	 Landesrundfunkräte	 überwa-
chen.

(2)	Der	Verwaltungsrat	hat	ferner	folgende	Aufgaben:

1.	 Feststellung	des	Wirtschaftsplans	und	des	Jahresabschlusses,

2.	 Feststellung	des	Entwicklungsplans,	

3.	 Erlass	der	Finanzordnung,

4.	 Zustimmung	 zu	 Rechtsgeschäften	 und	 Entscheidungen	 des	
Intendanten	oder	der	Intendantin	nach	§	31,

5.	 Vertretung	 des	 NDR	 beim	Abschluss	 von	 Rechtsgeschäften	
und	in	anderen	Rechtsangelegenheiten	gegenüber	dem	Inten-
danten	oder	der	Intendantin,

6.	 Auswahl	des	Abschlussprüfers	oder	der	Abschlussprüferin,

7.	 Entlastung	des	Intendanten	oder	der	Intendantin,

8.	 Vorschläge	für	die	Wahl	und	die	Abberufung	des	Intendanten	
oder	der	Intendantin	und	seines	oder	ihres	Stellvertreters	oder	
seiner	oder	ihrer	Stellvertreterin	nach	§	29,

9.	 Zustimmung	 zur	 Einrichtung	 eines	 weiteren	 Landespro-
gramms	gemäß	§	3	Absatz	1	Satz	4.

(3)	Bei	der	Wahrnehmung	seiner	Aufgaben	sind	dem	Verwaltungs-
rat	von	dem	Intendanten	oder	der	Intendantin	Auskünfte	zu	ertei-
len	und	Einsicht	 in	die	Unterlagen	des	NDR	zu	gewähren.	Der	
Verwaltungsrat	kann	einzelne	Vorgänge	untersuchen;	er	kann	da-
mit	für	bestimmte	Aufgaben	auch	besondere	Sachverständige	be-
auftragen.

§ 27 
Amtsperiode des Verwaltungsrats

(1)	Die	Amtsperiode	des	Verwaltungsrats	beträgt	fünf	Jahre	und	
beginnt	mit	seinem	ersten	Zusammentritt.	Nach	Ablauf	der	Amts-
periode	führt	der	Verwaltungsrat	die	Geschäfte	bis	zum	Zusam-
mentritt	 des	neuen	Verwaltungsrats.	Die	Mitgliedschaft	 im	Ver-
waltungsrat	endet	bei	Abberufung	oder	dann,	wenn	ein	Ausschlie-
ßungsgrund	 nach	 §	 17	Absatz	 2	 bis	Absatz	 6	 eintritt	 oder	 eine	
persönliche	Voraussetzung	nach	§	17	Absatz	7	fortfällt.

(2)	Ein	Mitglied	des	Verwaltungsrats	kann	auf	Antrag	des	Verwal-
tungsrats	vom	Rundfunkrat	abberufen	werden,	wenn	sein	Verblei-
ben	im	Amt	die	Interessen	des	NDR	erheblich	schädigen	würde.	

Der	Verwaltungsrat	und	der	Rundfunkrat	haben	dem	betroffenen	
Mitglied	Gelegenheit	zur	Äußerung	zu	geben.	Das	betroffene	Mit-
glied	ist	von	der	Beratung	und	Beschlussfassung	über	den	Antrag	
im	 Verwaltungsrat	 ausgeschlossen.	 Das	 Nähere	 regelt	 die	 Sat-
zung.

(3)	 Scheidet	 ein	 Mitglied	 des	Verwaltungsrats	 vorzeitig	 aus,	 ist	
innerhalb	 von	 zwei	 Monaten	 nach	 dessen	Ausscheiden	 für	 den	
Rest	der	Amtsperiode	ein	Nachfolger	oder	eine	Nachfolgerin	zu	
wählen.

§ 28 
Sitzungen des Verwaltungsrats

(1)	Der	Verwaltungsrat	tritt	in	der	Regel	einmal	im	Monat,	min-
destens	jedoch	einmal	im	Vierteljahr	zusammen.	Er	wird	von	sei-
nem	oder	 seiner	Vorsitzenden	oder,	wenn	ein	Vorsitzender	oder	
eine	Vorsitzende	nicht	vorhanden	 ist,	von	dem	an	Lebensjahren	
ältesten	Mitglied	einberufen.	Der	Verwaltungsrat	ist	unverzüglich	
einzuberufen,	wenn	drei	Mitglieder	unter	Angabe	der	Gründe	es	
verlangen.	

(2)	Der	Intendant	oder	die	Intendantin,	der	Stellvertreter	oder	die	
Stellvertreterin	 sowie	die	Direktoren	und	Direktorinnen	können	
an	den	Sitzungen	des	Verwaltungsrats	beratend	teilnehmen.	Auf	
Verlangen	des	Verwaltungsrats	sind	sie	hierzu	verpflichtet.

(3)	Der	Verwaltungsrat	 ist	beschlussfähig,	wenn	alle	Mitglieder	
nach	 näherer	Vorschrift	 der	 Satzung	 geladen	 wurden	 und	 wenn	
mindestens	sieben	Mitglieder	anwesend	sind.	Ist	der	Verwaltungs-
rat	beschlussunfähig,	sind	alle	Mitglieder	innerhalb	einer	Woche	
mit	derselben	Tagesordnung	erneut	zu	laden.	In	der	darauf	stattfin-
denden	Sitzung	ist	der	Verwaltungsrat	ohne	Rücksicht	auf	die	An-
zahl	der	anwesenden	Mitglieder	beschlussfähig.	

(4)	Der	Verwaltungsrat	fasst	seine	Beschlüsse	durch	Zustimmung	
mit	einfacher	Mehrheit	der	anwesenden	Mitglieder,	soweit	in	die-
sem	Staatsvertrag	nichts	anderes	bestimmt	ist;	entsprechendes	gilt	
für	 die	Wahl	 des	 oder	 der	Vorsitzenden	 und	 dessen	 oder	 deren	
Stellvertreter	oder	Stellvertreterin.	Für	Beschlüsse	nach	§	26	Ab-
satz	2	Nummern	1,	2,	8	und	9	ist	die	Zustimmung	von	zwei	Drit-
teln	der	gesetzlichen	Mitglieder	erforderlich.	Kommt	eine	Mehr-
heit	nicht	zustande,	ist	der	Antrag	abgelehnt.

(5)	Ist	die	Durchführung	einer	Sitzung	des	Verwaltungsrats	in	un-
mittelbarer	 Anwesenheit	 seiner	 Mitglieder	 nicht	 möglich	 oder	
durch	 außergewöhnliche	 äußere	 Umstände	 erheblich	 erschwert,	
kann	der	Verwaltungsrat	stattdessen	im	Wege	einer	Audio-/Video-
konferenz	 ohne	 unmittelbare	 Anwesenheit	 zusammentreten.	 In	
diesem	Fall	ist	eine	Beschlussfassung	im	schriftlichen	oder	elekt-
ronischen	 Verfahren	 zulässig.	 Stimmberechtigt	 sind	 diejenigen	
Mitglieder,	die	an	der	Audio-/Videokonferenz	teilnehmen	bezie-
hungsweise	teilgenommen	haben.

(6)	Der	Verwaltungsrat	wählt	seinen	Vorsitzenden	oder	seine	Vor-
sitzende	und	dessen	oder	deren	Stellvertreter	oder	Stellvertreterin	
für	die	Dauer	von	15	Monaten.	Der	Vorsitz	wechselt	nach	Ländern	
in	 der	 Reihenfolge	 Niedersachsen	 –	 Hamburg	 –	 Mecklenburg-
Vorpommern	 –	 Schleswig-Holstein.	 Für	 die	Wahl	 des	 oder	 der	
stellvertretenden	Vorsitzenden	gilt	die	umgekehrte	Reihenfolge.
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(7)	Die	Regierungen	der	Länder	sind	in	ihrer	Funktion	als	Rechts-
aufsicht	berechtigt,	zu	den	Sitzungen	des	Verwaltungsrats	je	einen	
Vertreter	oder	eine	Vertreterin	zu	entsenden.	Diese	sind	jederzeit	
zu	hören.	Ihnen	sind	alle	Unterlagen	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	
auch	die	Mitglieder	des	Verwaltungsrats	erhalten.

(8)	Der	Gesamtpersonalrat	kann	zu	den	Sitzungen	bis	zu	drei	Mit-
glieder	entsenden.	Ihnen	wird	auf	Verlangen	zu	Angelegenheiten	
ihres	Aufgabenbereichs	das	Wort	erteilt.

§ 29 
Wahl und Abberufung des Intendanten oder  

der Intendantin

(1)	Der	Intendant	oder	die	Intendantin	und	der	Stellvertreter	oder	
die	Stellvertreterin	werden	vom	Rundfunkrat	 auf	Vorschlag	des	
Verwaltungsrats	für	die	Dauer	von	fünf	Jahren	gewählt.	Die	Wahl	
erfolgt	innerhalb	der	letzten	sechs	Monate	seiner	oder	ihrer	Amts-
zeit,	bei	vorzeitigem	Ausscheiden	unverzüglich,	spätestens	inner-
halb	von	sechs	Monaten.	Eine	Wiederwahl	ist	zweimal	zulässig.

(2)	Macht	der	Verwaltungsrat	nicht	 innerhalb	von	drei	Monaten	
einen	 Wahlvorschlag,	 entfällt	 das	 Vorschlagsrecht.	 Findet	 ein	
Wahlvorschlag	 nicht	 die	 erforderliche	 Zustimmung	 im	 Rund-
funkrat,	ist	der	Verwaltungsrat	berechtigt,	jeweils	innerhalb	eines	
weiteren	Monats	einen	neuen	Wahlvorschlag	zu	machen;	Satz	1	
gilt	entsprechend.

(3)	Kommt	innerhalb	der	Frist	nach	Absatz	1	die	Wahl	im	Rund-
funkrat	nicht	zustande,	findet	nach	Ablauf	eines	Monats	ein	wei-
terer	Wahlgang	statt.	In	ihm	ist	gewählt,	wer	die	Zustimmung	der	
Mehrheit	der	gesetzlichen	Mitglieder	des	Rundfunkrats	erhält.

(4)	Der	Intendant	oder	die	Intendantin	und	der	Stellvertreter	oder	
die	Stellvertreterin	können	vor	Ablauf	der	Amtsperiode,	auch	auf	
Vorschlag	des	Verwaltungsrats,	durch	Beschluss	des	Rundfunkrats	
abberufen	werden.

(5)	 Für	 die	Ansprüche	 aus	 den	Anstellungsverträgen	 gelten	 die	
Vorschriften	des	bürgerlichen	Rechts.

§ 30 
Intendanz und Direktorium

(1)	Der	Intendant	oder	die	Intendantin	leitet	den	NDR.	Er	oder	sie	
berät	mit	dem	Stellvertreter	oder	der	Stellvertreterin	sowie	mit	den	
Direktoren	oder	Direktorinnen	die	wesentlichen	Angelegenheiten.

(2)	Die	Aufgaben,	Befugnisse	und	Rechtsverhältnisse	des	Inten-
danten	oder	der	Intendantin,	des	Stellvertreters	oder	der	Stellver-
treterin	und	der	Direktoren	oder	Direktorinnen,	deren	Zahl	sowie	
die	 Geschäftsverteilung	 bestimmt	 die	 Satzung,	 soweit	 dieser	
Staatsvertrag	 keine	 Regelung	 trifft.	 Der	 Stellvertreter	 oder	 die	
Stellvertreterin	wird	von	dem	Direktor	oder	der	Direktorin	mit	der	
längsten	Dienstzeit	vertreten.	Ist	ein	Stellvertreter	oder	eine	Stell-
vertreterin	 des	 Intendanten	 oder	 der	 Intendantin	 nicht	 bestellt,	
nimmt	 der	 dienstälteste	 Direktor	 oder	 die	 Direktorin	 mit	 der	
längsten	 Dienstzeit	 die	 Aufgaben	 des	 Stellvertreters	 oder	 der	
Stellvertreterin	wahr.

(3)	Der	Intendant	oder	die	Intendantin	vertritt	die	Anstalt	als	ge-
setzlicher	Vertreter	gerichtlich	und	außergerichtlich.	Die	Satzung	
regelt	die	Vertretungsbefugnis,	insbesondere	bestimmt	sie	die	Fäl-
le,	in	denen	der	Intendant	oder	die	Intendantin	zur	Vertretung	der	
Mitzeichnung	des	Stellvertreters	oder	der	Stellvertreterin	oder	ei-
nes	Direktors	oder	einer	Direktorin	bedarf.

(4)	Der	Intendant	oder	die	Intendantin	legt	dem	Rundfunkrat	und	
dem	Verwaltungsrat	den	Entwurf	des	Wirtschaftsplans,	den	Jah-
resabschluss	und	den	Geschäftsbericht	vor.	Die	Landesfunkhäuser	
sind	hierbei	jeweils	gesondert	auszuweisen.	Beim	Aufstellen	des	
Wirtschaftsplans	sind	die	Stellungnahmen	der	Landesrundfunkrä-
te	(§	24	Absatz	2	Satz	3	Nummer	1)	zu	berücksichtigen;	die	Stel-
lungnahmen	sind	für	die	Beschlussfassung	vorzulegen.

(5)	Der	Intendant	oder	die	Intendantin	berichtet	dem	Verwaltungsrat	
alle	zwei	Jahre	quantifiziert	und	detailliert	über	die	Auftrags-	und	
Koproduktionen	mit	unabhängigen	und	abhängigen	Produzenten.	

(6)	Der	Intendant	oder	die	Intendantin	hat	dafür	Sorge	zu	tragen,	
dass	das	Angebot	des	NDR	den	Angebotsanforderungen	(§	3	Ab-
satz	3;	§§	5,	7	bis	10)	entspricht.

(7)	Dem	Intendanten	oder	der	Intendantin,	dem	Stellvertreter	oder	
der	Stellvertreterin	und	den	Direktoren	oder	Direktorinnen	wird	
eine	begleitende	Projekt-	und	Finanzkontrolle	nach	Maßgabe	der	
Satzung	zugeordnet.

§ 31 
Zustimmungsbedürftige Angelegenheiten

(1)	Der	Intendant	oder	die	Intendantin	bedarf	in	folgenden	Ange-
legenheiten	der	Zustimmung	des	Verwaltungsrats:

1.	 Abschluss	und	Kündigung	von	Anstellungsverträgen	mit	An-
gestellten,	 deren	Bezüge	über	der	 höchsten	Tarifgruppe	 lie-
gen,	sowie	Bestellung	und	Abberufung	von	Direktoren	oder	
Direktorinnen;	§	3	Absatz	2	Satz	3	sowie	§	24	Absatz	2	Satz	3	
Nummer	2	bleiben	unberührt,	

2.	 Abschluss	von	Dienstvereinbarungen	und	Tarifverträgen,	

3.	 grundlegende	 Veränderungen	 der	 Bedingungen	 der	 Rund-
funkwerbung,

4.	 Abschluss	von	Vereinbarungen	über	die	Zusammenarbeit	mit	
anderen	Rundfunkveranstaltern	im	Rahmen	von	§	11,

5.	 Erwerb,	Veräußerung	und	Belastung	von	Grundstücken,

6.	 Erwerb	und	Veräußerung	von	Unternehmen	sowie	unmittelba-
ren	Beteiligungen	an	ihnen	gemäß	§	37,

7.	 Erwerb	 und	Veräußerung	 von	 mittelbaren	 Beteiligungen	 an	
Unternehmen	gemäß	§	37,	soweit	die	mittelbare	Beteiligung	
nach	dem	Erwerb	mehr	als	50	Prozent	oder	nach	der	Veräuße-
rung	weniger	als	50	Prozent	am	Grund-	oder	Stammkapital	
dieser	Unternehmen	beträgt,

8.	 Aufnahme	von	Anleihen	und	Inanspruchnahme	von	Krediten,	
soweit	nicht	im	Wirtschaftsplan	vorgesehen,



808	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2021	 Nr.	36

9.	 Übernahme	von	fremden	Verbindlichkeiten,	Bürgschaften	und	
Garantien	und

10.	Übernahme	von	Verpflichtungen	im	Wert	von	mehr	als	5	Mil-
lionen	 Euro	 außer	 bei	Verträgen	 über	 Herstellung,	 Erwerb,	
Veräußerung	oder	Auswertung	von	Programmteilen	oder	ent-
sprechenden	Rechten.

(2)	Die	Zustimmung	des	Verwaltungsrats	zu	Absatz	1	Nummer	7	
ist	vor	der	abschließenden	Befassung	und	Entscheidung	des	oder	
der	zuständigen	Organe	des	die	Beteiligung	eingehenden	Unter-
nehmens	einzuholen.

§ 32 
Wirtschaftsführung

(1)	Der	NDR	hat	die	zur	Erfüllung	seiner	Aufgaben	erforderlichen	
regelmäßigen	Einnahmen	vorrangig

1.	 aus	dem	Rundfunkbeitrag,	

2.	 aus	Werbung	und	Sponsoring,

3.	 aus	laufenden	Erträgen	seines	Vermögens	

zu	beschaffen.	Sie	dürfen	nur	für	die	in	diesem	Gesetz	bestimmten	
Aufgaben	verwendet	werden.	Die	Bestimmungen	des	§	112	Ab-
satz	2	und	Absatz	3	Satz	2	des	Medienstaatsvertrages	bleiben	un-
berührt.

(2)	Der	NDR	hat	bei	seiner	Wirtschaftsführung	die	Grundsätze	der	
Wirtschaftlichkeit	und	Sparsamkeit,	der	Nachhaltigkeit	sowie	der	
Klarheit	bei	der	finanziellen	Zuordnung	von	Einnahmen	und	Aus-
gaben	zu	beachten.	Er	verwendet	seine	finanziellen	Mittel	in	der	
Weise,	 wie	 dies	 zur	 Erfüllung	 seiner	Aufgaben	 erforderlich	 ist.	
Die	Wirtschaftsführung	des	NDR	richtet	sich	nach	der	Finanzord-
nung,	einer	mehrjährigen	Finanzplanung,	dem	Entwicklungsplan	
und	dem	jährlichen	Wirtschaftsplan.	

(3)	Mit	der	mehrjährigen	Finanzplanung	ist	ein	Entwicklungsplan	
aufzustellen	und	fortzuschreiben,	der	die	Vorstellungen	des	NDR	
für	die	strukturelle	Entwicklung	der	Rundfunkanstalt	sowie	den	
Ausbau	 seiner	 Einrichtungen,	 insbesondere	 für	 die	 Versorgung	
mit	Landesprogrammen,	enthält.

(4)	Ist	bis	zum	Schluss	eines	Geschäftsjahres	der	Wirtschaftsplan	
für	das	folgende	Jahr	nicht	wirksam	geworden,	ist	der	Intendant	
oder	 die	 Intendantin	 bis	 zum	 Wirksamwerden	 ermächtigt,	 alle	
Ausgaben	zu	leisten,	die	notwendig	sind,	um

1.	 den	Betrieb	des	NDR	in	seinem	bisherigen	Umfang	zu	erhal-
ten,

2.	 die	 von	 den	 Organen	 des	 NDR	 beschlossenen	 Maßnahmen	
durchzuführen,

3.	 Bauten,	Beschaffungen	und	sonstige	Leistungen	fortzusetzen,	
sofern	durch	den	Wirtschaftsplan	des	Vorjahres	bereits	Beträ-
ge	bewilligt	sind,

4.	 rechtlich	begründete	Verpflichtungen	des	NDR	zu	erfüllen.

(5)	 Der	 NDR	 soll	 die	Ansprüche	 der	 Mitarbeitenden	 aus	Versor-
gungszusagen	durch	Bildung	von	Rückstellungen	in	angemessenem	
Umfang	sicherstellen.	Zur	Sicherung	der	Ansprüche	sind	Finanzmit-
tel	in	angemessener	Höhe	einem	Sondervermögen	zuzuführen.

§ 33 
Jahresabschluss und Geschäftsbericht

(1)	Der	Intendant	oder	die	Intendantin	hat	nach	Abschluss	des	Ge-
schäftsjahres	den	Jahresabschluss,	den	Lagebericht,	den	Konzern-
abschluss	und	den	Konzernlagebericht	sowie	einen	Geschäftsbe-
richt	 aufzustellen.	 Der	 Geschäftsbericht	 hat	 einen	 umfassenden	
Einblick	 in	 die	 Vermögens-	 und	 Ertragsverhältnisse	 des	 NDR	
einschließlich	 seiner	 Beziehungen	 zu	 Beteiligungsunternehmen	
zu	vermitteln.

(2)	Jahresabschluss	und	Lagebericht	sowie	Konzernabschluss	und	
Konzernlagebericht	sind	in	entsprechender	Anwendung	der	Vor-
schriften	des	Dritten	Buches	des	Handelsgesetzbuches	für	große	
Kapitalgesellschaften	 aufzustellen	 und	 vor	 der	 Feststellung	 zu	
prüfen.	Getrennt	auszuweisen	ist	insbesondere	die	Veranstaltung	
von	Hörfunk-	und	Fernsehprogrammen.	Die	Kriterien	für	die	Zu-
ordnung	von	Einnahmen	und	Ausgaben	sind	dem	Verwaltungsrat	
zu	erläutern.	Der	Abschlussprüfer	oder	die	Abschlussprüferin	ist	
auch	mit	den	Feststellungen	und	Berichten	nach	§	53	Absatz	1	des	
Haushaltsgrundsätzegesetzes	zu	beauftragen.

(3)	Jahresabschluss,	Lagebericht,	Konzernabschluss,	Konzernla-
gebericht,	Prüfungsbericht	und	Geschäftsbericht	werden	vom	In-
tendanten	oder	von	der	Intendantin	den	Regierungen	und	Rech-
nungshöfen	der	Länder	übermittelt.

(4)	Nach	Genehmigung	des	Jahresabschlusses	durch	den	Rund-
funkrat	veröffentlicht	der	Intendant	oder	die	Intendantin	eine	Ge-
samtübersicht	über	den	Jahresabschluss	und	eine	Zusammenfas-
sung	der	wesentlichen	Teile	des	Geschäftsberichts.

§ 34 
Information der Landesparlamente

Für	die	Information	der	Parlamente	der	Länder	gilt	§	5	a	des	Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrages	entsprechend.

§ 35 
Finanzordnung

(1)	Die	Finanzordnung	wird	vom	Verwaltungsrat	erlassen.

(2)	Die	Finanzordnung	hat	von	folgenden	Grundsätzen	auszuge-
hen:

1.	 Für	 jedes	Geschäftsjahr	 ist	ein	Wirtschaftsplan	aufzustellen.		
§	33	Absatz	2	Satz	2	und	Satz	3	gilt	entsprechend.	Der	Wirt-
schaftsplan	dient	der	Feststellung	und	Deckung	des	Finanzbe-
darfs,	der	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	des	NDR	voraussicht-
lich	notwendig	ist;	

2.	 der	Wirtschaftsplan	ermächtigt	den	Intendanten	oder	die	Inten-
dantin,	Ausgaben	zu	leisten	und	Verpflichtungen	einzugehen;
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3.	 der	Wirtschaftsplan	bestimmt,	bis	zu	welcher	Höhe	der	Inten-
dant	oder	die	Intendantin	Kredite	aufnehmen	darf.

§ 36 
Finanzkontrolle

(1)	Die	Rechnungshöfe	der	Länder	prüfen	die	Wirtschaftsführung	
des	NDR	gemeinsam.	Federführend	 ist	grundsätzlich	der	Rech-
nungshof	des	nach	§	39	Aufsicht	führenden	Landes.

(2)	Der	für	die	Durchführung	zuständige	Rechnungshof	teilt	das	
Ergebnis	der	Prüfung	des	NDR	einschließlich	deren	Beteiligungs-
unternehmen	dem	Intendanten	oder	der	Intendantin,	dem	Direktor	
oder	der	Direktorin	des	jeweiligen	Landesfunkhauses,	den	jeweils	
zuständigen	Aufsichtsgremien	und	der	Geschäftsführung	des	ge-
prüften	 Beteiligungsunternehmens	 sowie	 der	 KEF	 mit.	 Er	 gibt	
dem	Intendanten	oder	der	Intendantin,	dem	Direktor	oder	der	Di-
rektorin	des	jeweiligen	Landesfunkhauses	und	der	Geschäftsfüh-
rung	des	Beteiligungsunternehmens	Gelegenheit	zur	Stellungnah-
me	zu	dem	Ergebnis	der	Prüfung	und	berücksichtigt	die	Stellung-
nahmen.	Den	auf	dieser	Grundlage	erstellten	abschließenden	Be-
richt	 über	 das	 Ergebnis	 teilt	 der	 zuständige	 Rechnungshof	 den	
Landtagen	und	den	Landesregierungen	 sowie	der	KEF	mit	 und	
veröffentlicht	ihn	anschließend.	Dabei	hat	der	Rechnungshof	dar-
auf	zu	achten,	dass	die	Wettbewerbsfähigkeit	des	geprüften	Betei-
ligungsunternehmens	nicht	beeinträchtigt	wird	und	insbesondere	
Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse	gewahrt	werden.

(3)	 Die	Vorschriften	 der	 Landeshaushaltsordnungen	 der	 Länder	
über	Unternehmen	in	der	Rechtsform	einer	 landesunmittelbaren	
juristischen	Person	des	öffentlichen	Rechts	sind	in	der	jeweils	gel-
tenden	Fassung	im	Übrigen	entsprechend	anzuwenden.	

§ 37 
Beteiligungen

(1)	An	einem	Unternehmen,	das	einen	gewerblichen	oder	sonsti-
gen	 wirtschaftlichen	 Zweck	 zum	 Gegenstand	 hat,	 darf	 sich	 der	
NDR	unmittelbar	oder	mittelbar	beteiligen,	wenn

1.	 dies	im	Rahmen	seiner	gesetzlichen	Aufgaben	steht,

2.	 das	 Unternehmen	 die	 Rechtsform	 einer	 juristischen	 Person	
besitzt	und	

3.	 die	Satzung	oder	der	Gesellschaftsvertrag	des	Unternehmens	
einen	Aufsichtsrat	oder	ein	entsprechendes	Organ	vorsieht.	

Die	Voraussetzungen	nach	Satz	1	müssen	nicht	erfüllt	sein,	wenn	
die	Beteiligung	nur	vorübergehend	eingegangen	wird	und	unmit-
telbaren	Angebotszwecken	dient.

(2)	Bei	Beteiligungsunternehmen	hat	sich	der	NDR	in	geeigneter	
Weise	den	nötigen	Einfluss	auf	die	Geschäftsleitung	des	Unter-
nehmens,	 insbesondere	 eine	 angemessene	 Vertretung	 im	 Auf-
sichtsgremium,	zu	sichern.	Eine	Prüfung	der	Betätigung	der	An-
stalt	 bei	 dem	 Unternehmen	 unter	 Beachtung	 kaufmännischer	
Grundsätze	durch	ein	Wirtschaftsprüfungsunternehmen	ist	auszu-
bedingen;	§	36	bleibt	unberührt.

(3)	Absatz	1	und	Absatz	2	gelten	entsprechend	für	juristische	Per-
sonen	des	Privatrechts,	die	vom	NDR	gegründet	werden	und	/	oder	
deren	Geschäftsanteile	sich	ausschließlich	in	der	Hand	des	NDR	
befinden.

(4)	Angehörige	des	NDR	sowie	Mitglieder	des	Rundfunkrats	oder	
des	Verwaltungsrats	dürfen	an	Unternehmen,	an	denen	der	NDR	
unmittelbar	oder	mittelbar	beteiligt	ist,	nicht	persönlich	beteiligt	
sein.	Die	Mitglieder	des	Verwaltungsrats	 dürfen	nicht	 den	Auf-
sichtsgremien	nach	Absatz	1	und	Absatz	2	angehören.

(5)	Der	NDR	hat	sicherzustellen,	dass	Mitglieder	der	Geschäfts-
führung	sowie	leitende	Angestellte	von	juristischen	Personen	nach	
Absatz	1	und	Absatz	3	nicht	ihrerseits	an	anderen	juristischen	Per-
sonen	dieser	Art	beteiligt	sind.

(6)	Der	NDR	hat	ein	effektives	Controlling	über	seine	Beteiligun-
gen	einzurichten.	Der	Intendant	oder	die	Intendantin	hat	den	Ver-
waltungsrat	 regelmäßig	 über	 die	 wesentlichen	Vorgänge	 in	 den	
Beteiligungsunternehmen,	 insbesondere	 über	 deren	 finanzielle	
Entwicklungen,	zu	unterrichten.

(7)	 Der	 Intendant	 oder	 die	 Intendantin	 hat	 dem	Verwaltungsrat	
jährlich	 einen	 Beteiligungsbericht	 vorzulegen.	 Dieser	 Bericht	
schließt	folgende	Bereiche	ein:

1.	 die	Darstellung	sämtlicher	unmittelbarer	und	mittelbarer	Betei-
ligungen	und	ihrer	wirtschaftlichen	Bedeutung	für	den	NDR,

2.	 die	gesonderte	Darstellung	der	Beteiligungen	mit	kommerzi-
ellen	Tätigkeiten	und	Nachweis	der	Erfüllung	der	staatsver-
traglichen	Vorgaben	für	kommerzielle	Tätigkeiten	und

3.	 die	Darstellung	der	Kontrolle	der	Beteiligung	einschließlich	
von	Vorgängen	mit	besonderer	Bedeutung.

Der	Bericht	ist	den	jeweils	zuständigen	Rechnungshöfen	und	der	
rechtsaufsichtsführenden	Landesregierung	zu	übermitteln.

(8)	Die	für	den	NDR	zuständigen	Rechnungshöfe	prüfen	die	Wirt-
schaftsführung	bei	solchen	Unternehmen	des	Privatrechts,	an	de-
nen	der	NDR	unmittelbar,	mittelbar,	auch	zusammen	mit	anderen	
Anstalten	oder	Körperschaften	des	öffentlichen	Rechts,	mit	Mehr-
heit	beteiligt	ist	und	deren	Gesellschaftsvertrag	oder	Satzung	die-
se	Prüfung	durch	die	Rechnungshöfe	vorsieht.	Der	NDR	ist	ver-
pflichtet,	für	die	Aufnahme	der	erforderlichen	Regelungen	in	den	
Gesellschaftsvertrag	oder	die	Satzung	des	Unternehmens	zu	sor-
gen.

§ 38 
Werbung, Zulässiges Sponsoring,  

Zulässige Produktplatzierung

(1)	Der	NDR	veranstaltet	Fernsehwerbung	im	Gemeinschaftspro-
gramm	der	ARD	„Erstes	Deutsches	Fernsehen	(Das	Erste)“.	Für	
die	Gesamtdauer	der	Fernsehwerbung	gilt	§	39	Absatz	1	und	Ab-
satz	3	des	Medienstaatsvertrages.	

(2)	Der	NDR	kann	Hörfunkwerbung	in	einem	Hörfunkprogramm	
veranstalten.	 Ihre	Gesamtdauer	und	Struktur	werden	durch	Ver-
einbarung	der	Länder	festgesetzt.
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(3)	Sponsoring	ist	nach	Maßgabe	des	§	39	des	Medienstaatsvertra-
ges	 zulässig.	 Umfang	 und	 Struktur	 können	 durch	Vereinbarung	
der	Staatsvertragsländer	festgelegt	werden.

(4)	Produktplatzierung	 ist	nach	Maßgabe	des	§	38	des	Medien-
staatsvertrages	zulässig.

§ 39 
Rechtsaufsicht

(1)	 Die	 Regierungen	 der	 Länder	 führen	 die	Aufsicht	 über	 den	
NDR	 hinsichtlich	 der	 Einhaltung	 der	 Bestimmungen	 dieses	
Staatsvertrages	und	der	allgemeinen	Rechtsvorschriften.	Sie	neh-
men	 diese	 Aufgabe	 durch	 die	 Regierung	 eines	 der	 Länder	 im	
Wechsel	von	18	Monaten	wahr.	Der	Wechsel	erfolgt	in	der	Rei-
henfolge	 Hamburg	 –	 Niedersachsen	 –	 Schleswig-Holstein	 –	
Mecklenburg-Vorpommern.	Die	jeweils	aufsichtsführende	Regie-
rung	 beteiligt	 die	 anderen	 Regierungen	 vor	 der	 Einleitung	 von	
Maßnahmen	und	bemüht	sich	um	ein	Einvernehmen.

(2)	Die	aufsichtsführende	Regierung	ist	berechtigt,	ein	von	ihr	im	
Einzelfall	 zu	 bestimmendes	 Organ	 des	 NDR	 durch	 schriftliche	
Mitteilungen	auf	Maßnahmen	oder	Unterlassungen	im	Betrieb	des	
NDR	hinzuweisen,	die	diesen	Staatsvertrag	oder	die	allgemeinen	
Rechtsvorschriften	 verletzen,	 und	 das	 Organ	 aufzufordern,	 die	
Rechtsverletzung	zu	beseitigen.

(3)	Wird	die	Rechtsverletzung	nicht	innerhalb	einer	von	der	auf-
sichtsführenden	Regierung	zu	setzenden	angemessenen	Frist	be-
hoben,	weist	diese	den	NDR	an,	im	Einzelnen	festgelegte	Maß-
nahmen	auf	dessen	Kosten	durchzuführen.	 In	Programmangele-
genheiten	sind	Weisungen	unzulässig.

(4)	Maßnahmen	der	Rechtsaufsicht	gegenüber	dem	 Intendanten	
oder	 der	 Intendantin	 sind	 erst	 dann	 zulässig,	 wenn	 der	 Rund-
funkrat,	der	Landesrundfunkrat	oder	der	Verwaltungsrat	die	ihnen	
zustehende	Aufsicht	nicht	in	angemessener	Frist	wahrnehmen.

(5)	Die	aufsichtsführende	Regierung	ist	zugleich	zuständige	Be-
hörde	nach	§	16	Absatz	1	des	Medienstaatsvertrages.

§ 40 
Gleichstellung von Frauen und Männern

(1)	Der	NDR	hat	durch	Dienstvereinbarung	die	berufliche	Gleich-
stellung	 von	 Frauen	 und	 Männern	 im	 NDR	 zu	 fördern.	 Frauen	
führen	die	jeweilige	Funktionsbezeichnung	für	ihre	Tätigkeit	im	
NDR	in	der	weiblichen	Form.

(2)	Der	 Intendant	oder	die	 Intendantin	 legt	dem	Verwaltungsrat	
jährlich	 einen	 Bericht	 über	 den	 Stand	 der	 Gleichstellung	 von	
Frauen	und	Männern	vor.

§ 41 
Personalvertretung

(1)	 Für	 den	 NDR	 finden	 das	 Bundespersonalvertretungsgesetz	
und	die	dazu	ergangenen	Rechtsverordnungen	nach	Maßgabe	der	
für	die	Rundfunkanstalten	des	Bundesrechts	geltenden	Vorschrif-

ten	entsprechende	Anwendung.	Das	gilt	auch	für	rechtsfähige	Ge-
meinschaftseinrichtungen	 der	 Rundfunkanstalten,	 an	 denen	 der	
NDR	beteiligt	ist	und	die	ihren	Sitz	in	einem	der	vier	Länder	ha-
ben.

(2)	In	den	Fällen	des	§	71	Absatz	1	Satz	4	des	Bundespersonalver-
tretungsgesetzes	 bestellt	 der	 Präsident	 oder	 die	 Präsidentin	 des	
Oberverwaltungsgerichts	des	nach	§	39	aufsichtführenden	Landes	
nach	Anhörung	der	Präsidenten	oder	Präsidentinnen	der	Oberver-
waltungsgerichte	der	übrigen	Länder	den	Vorsitzenden	oder	die	
Vorsitzende	der	Einigungsstelle.

(3)	Arbeitnehmerähnliche	Personen	im	Sinne	des	§	12a	Tarifver-
tragsgesetz	gelten	als	Beschäftigte	im	Sinne	des	§	4	Absatz	3	Bun-
despersonalvertretungsgesetzes.	Für	sie	gelten	die	gleichen	Perso-
nalvertretungsrechte	wie	für	Beschäftigte,	soweit	ihr	Vertrag	mit	
dem	NDR	entsprechende	Verpflichtungen	enthält	und	die	gesetz-
lichen	Vorgaben	Anwendung	finden	können.

§ 42 
Statut für die Programmmitarbeitenden

(1)	Die	Mitwirkungsrechte	der	redaktionellen	Mitarbeitenden	in	
Programmangelegenheiten	richten	sich	nach	dem	Redaktionssta-
tut.

(2)	Das	Redaktionsstatut	tritt	außer	Kraft,	sobald	sich	der	Inten-
dant	oder	die	Intendantin	und	die	redaktionellen	Mitarbeitenden	
auf	ein	neues	Redaktionsstatut	verständigt	haben,	das	die	derzeit	
beim	NDR	geltenden	Beteiligungsrechte	wahrt	und	auch	ständi-
gen	 freien	Programmmitarbeitenden	angemessene	Repräsentanz	
in	der	Redaktionsversammlung	und	im	Redaktionsausschuss	ver-
schafft.	Das	neue	Redaktionsstatut	enthält	insbesondere	folgende	
Regelungen:	

1.	 Der	Redaktionsausschuss	behält	vor	allem	die	Aufgabe,	sich	
nach	 Maßgabe	 des	 Redaktionsstatuts	 um	 eine	 Einigung	 bei	
Konflikten	 zu	 bemühen,	 die	 in	 Programmfragen	 zwischen	
Programmmitarbeitenden	und	ihren	Vorgesetzten	entstehen.

2.	 Kann	 ein	 Konflikt	 in	 Programmfragen	 zwischen	 Intendant	
oder	 Intendantin	 und	 Redaktionsausschuss	 nicht	 beigelegt	
werden,	so	tritt	auf	Antrag	ein	Schlichtungsausschuss	zusam-
men.	Dieser	besteht	aus	einem	oder	einer	unparteiischen	Vor-
sitzenden,	einem	Stellvertreter	oder	einer	Stellvertreterin	und	
aus	Beisitzern,	die	für	drei	Jahre	je	zur	Hälfte	von	dem	Inten-
danten	oder	der	Intendantin	bestellt	und	vom	Redaktionsaus-
schuss	 entsandt	 werden.	 Der	 Schlichtungsausschuss	 be-
schließt	eine	Empfehlung	an	den	Intendanten	oder	die	Inten-
dantin.	Folgt	der	Intendant	oder	die	Intendantin	der	Empfeh-
lung	nicht,	hat	er	seine	oder	hat	sie	ihre	Entscheidung	gegen-
über	dem	Schlichtungsausschuss	zu	begründen.

(3)	Änderungen	des	Redaktionsstatuts	bedürfen	der	Zustimmung	
des	Rundfunkrats.
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§ 43 
Datenverarbeitung zu journalistisch-redaktionellen  

Zwecken, Medienprivileg

(1)	Soweit	der	NDR	personenbezogene	Daten	zu	journalistischen	
Zwecken	verarbeitet,	ist	es	den	hiermit	befassten	Personen	unter-
sagt,	diese	personenbezogenen	Daten	zu	anderen	Zwecken	zu	ver-
arbeiten	(Datengeheimnis).	Diese	Personen	sind	bei	der	Aufnah-
me	ihrer	Tätigkeit	auf	das	Datengeheimnis	zu	verpflichten.	Das	
Datengeheimnis	 besteht	 auch	 nach	 Beendigung	 ihrer	 Tätigkeit	
fort.	 Im	Übrigen	 finden	 für	die	Datenverarbeitung	zu	 journalis-
tischen	Zwecken	von	der	Verordnung	(EU)	2016/679	des	Euro-
päischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 27.	 April	 2016	 zum	
Schutz	natürlicher	Personen	bei	der	Verarbeitung	personenbezo-
gener	 Daten,	 zum	 freien	 Datenverkehr	 und	 zur	Aufhebung	 der	
Richtlinie	 95/46/EG	 (Datenschutz-Grundverordnung)	 (ABl.	 EU	
2016	Nr.	L	119	S.	1,	L	314	S.	72,	2018	Nr.	L	127	S.	2)	außer	den	
Kapiteln	I,	VIII,	X	und	XI	nur	die	Artikel	5	Absatz	1	Buchstabe	f	
in	Verbindung	mit	Absatz	2,	Artikel	 24	und	Artikel	 32	Anwen-
dung.	Die	Artikel	82	und	83	der	Verordnung	(EU)	2016/679	gelten	
mit	der	Maßgabe,	dass	nur	für	eine	Verletzung	des	Datengeheim-
nisses	gemäß	den	Sätzen	1	bis	3	sowie	für	unzureichende	Maß-
nahmen	nach	Artikel	5	Absatz	1	Buchstabe	f,	Artikel	24	und	32	der	
Verordnung	(EU)	2016/679	gehaftet	wird.	Die	Sätze	1	bis	5	gelten	
entsprechend	für	die	Datenverarbeitung	zu	journalistischen	Zwe-
cken	der	Hilfs-	und	Beteiligungsunternehmen	des	NDR.	Der	NDR	
kann	sich	einen	Verhaltenskodex	geben,	der	in	einem	transparen-
ten	Verfahren	erlassen	und	veröffentlicht	wird.	Den	betroffenen	
Personen	stehen	nur	die	in	den	Absätzen	2	und	3	genannten	Rech-
te	zu.

(2)	Führt	die	journalistische	Verarbeitung	personenbezogener	Da-
ten	zur	Verbreitung	von	Gegendarstellungen	der	betroffenen	Per-
son	oder	zu	Verpflichtungserklärungen,	Beschlüssen	oder	Urteilen	
über	die	Unterlassung	der	Verbreitung	oder	über	den	Widerruf	des	
Inhalts	 der	Daten,	 so	 sind	diese	Gegendarstellungen,	Verpflich-
tungserklärungen	und	Widerrufe	zu	den	gespeicherten	Daten	zu	
nehmen	und	dort	 für	dieselbe	Zeitdauer	aufzubewahren	wie	die	
Daten	selbst	sowie	bei	einer	Übermittlung	der	Daten	gemeinsam	
mit	diesen	zu	übermitteln.	

(3)	Wird	jemand	durch	eine	Berichterstattung	in	seinem	Persön-
lichkeitsrecht	beeinträchtigt,	kann	die	betroffene	Person	Auskunft	
über	die	der	Berichterstattung	zugrundeliegenden	zu	ihrer	Person	
gespeicherten	Daten	verlangen.	Die	Auskunft	kann	nach	Abwä-
gung	 der	 schutzwürdigen	 Interessen	 der	 Beteiligten	 verweigert	
werden,	soweit

1.	 aus	den	Daten	auf	Personen,	die	bei	der	Vorbereitung,	Herstel-
lung	 oder	 Verbreitung	 von	 Rundfunksendungen	 mitwirken	
oder	mitgewirkt	haben,	geschlossen	werden	kann,

2.	 aus	 den	 Daten	 auf	 die	 Person	 des	 Einsenders	 oder	 des	 Ge-
währsträgers	von	Beiträgen,	Unterlagen	und	Mitteilungen	für	
den	redaktionellen	Teil	geschlossen	werden	kann	oder

3.	 durch	die	Mitteilung	der	recherchierten	oder	sonst	erlangten	
Daten	 die	 journalistische	Aufgabe	 durch	Ausforschung	 des	
Informationsbestandes	beeinträchtigt	würde.

Die	betroffene	Person	kann	die	unverzügliche	Berichtigung	un-
richtiger	personenbezogener	Daten	im	Datensatz	oder	die	Hinzu-

fügung	 einer	 eigenen	 Darstellung	 von	 angemessenem	 Umfang	
verlangen.	Die	weitere	Speicherung	der	personenbezogenen	Da-
ten	 ist	 rechtmäßig,	wenn	dies	 für	die	Ausübung	des	Rechts	 auf	
freie	Meinungsäußerung	und	Information	oder	zur	Wahrnehmung	
berechtigter	Interessen	erforderlich	ist.

§ 44 
Ernennung des oder der Rundfunkdaten- 

schutzbeauftragten

(1)	Der	NDR	ernennt	einen	Beauftragten	oder	eine	Beauftragte	für	
den	 Datenschutz	 beim	 NDR	 (Rundfunkdatenschutzbeauftragter	
oder	 Rundfunkdatenschutzbeauftragte),	 der	 oder	 die	 zuständige	
Aufsichtsbehörde	im	Sinne	des	Artikels	51	der	Verordnung	(EU)	
2016/679	ist.	Die	Ernennung	erfolgt	durch	den	Rundfunkrat	auf	
Vorschlag	des	Verwaltungsrats	für	die	Dauer	von	vier	Jahren.	Eine	
dreimalige	Wiederernennung	ist	zulässig.	Der	oder	die	Rundfunk-
datenschutzbeauftragte	 muss	 über	 die	 für	 die	 Erfüllung	 seiner	
oder	ihrer	Aufgaben	und	Ausübung	seiner	oder	ihrer	Befugnisse	
erforderliche	Qualifikation,	Erfahrung	und	Sachkunde	insbeson-
dere	im	Bereich	des	Schutzes	personenbezogener	Daten	verfügen.	
Das	 Amt	 des	 oder	 der	 Rundfunkdatenschutzbeauftragten	 kann	
nicht	neben	anderen	Aufgaben	innerhalb	des	NDR	und	seiner	Be-
teiligungs-	und	Hilfsunternehmen	wahrgenommen	werden.	Sons-
tige	Aufgaben	müssen	mit	dem	Amt	des	oder	der	Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten	zu	vereinbaren	sein	und	dürfen	seine	oder	ihre	
Unabhängigkeit	nicht	gefährden.

(2)	Das	Amt	 endet	mit	Ablauf	der	Amtszeit,	mit	Rücktritt	 vom	
Amt	oder	mit	Erreichen	des	gesetzlichen	Renteneintrittsalters.	Ta-
rifvertragliche	Regelungen	bleiben	unberührt.	Der	oder	die	Rund-
funkdatenschutzbeauftragte	 kann	 seines	 oder	 ihres	 Amtes	 nur	
enthoben	werden,	wenn	er	oder	sie	eine	schwere	Verfehlung	be-
gangen	hat	oder	die	Voraussetzungen	für	die	Wahrnehmung	seiner	
oder	ihrer	Aufgaben	nicht	mehr	erfüllt.	Dies	geschieht	durch	Be-
schluss	 des	Verwaltungsrates	 auf	Vorschlag	 des	 Rundfunkrates;	
der	 oder	 die	 Rundfunkdatenschutzbeauftragte	 ist	 vor	 der	 Ent-
scheidung	zu	hören.

(3)	Das	Nähere,	insbesondere	die	Grundsätze	der	Vergütung,	be-
schließt	der	Verwaltungsrat	mit	Zustimmung	des	Rundfunkrats	in	
einer	Satzung.

§ 45 
Unabhängigkeit des oder der Rundfunkdaten- 

schutzbeauftragten

(1)	Der	oder	die	Rundfunkdatenschutzbeauftragte	ist	in	Ausübung	
seines	oder	 ihres	Amtes	unabhängig	und	nur	dem	Gesetz	unter-
worfen.	Er	oder	sie	unterliegt	keiner	Rechts-	oder	Fachaufsicht.	
Der	Dienstaufsicht	des	Verwaltungsrates	untersteht	er	oder	sie	nur	
insoweit,	 als	 seine	 oder	 ihre	 Unabhängigkeit	 bei	 der	Ausübung	
seines	oder	ihres	Amtes	dadurch	nicht	beeinträchtigt	wird.

(2)	Die	Dienststelle	des	oder	der	Rundfunkdatenschutzbeauftragten	
wird	bei	der	Geschäftsstelle	von	Rundfunkrat	und	Verwaltungsrat	
eingerichtet.	 Dem	 oder	 der	 Rundfunkdatenschutzbeauftragten	 ist	
die	 für	die	Erfüllung	 seiner	oder	 ihrer	Aufgaben	und	Befugnisse	
notwendige	Personal-,	Finanz-	und	Sachausstattung	zur	Verfügung	
zu	 stellen.	Die	 erforderlichen	Mittel	 sind	 jährlich,	 öffentlich	und	
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gesondert	im	Haushaltsplan	des	NDR	auszuweisen	und	dem	oder	
der	Rundfunkdatenschutzbeauftragten	 im	Haushaltsvollzug	zuzu-
weisen.	Einer	Finanzkontrolle	durch	den	Verwaltungsrat	unterliegt	
der	oder	die	Rundfunkdatenschutzbeauftragte	nur	insoweit,	als	sei-
ne	oder	 ihre	Unabhängigkeit	bei	der	Ausübung	seines	oder	 ihres	
Amtes	dadurch	nicht	beeinträchtigt	wird.

(3)	Der	oder	die	Rundfunkdatenschutzbeauftragte	ist	in	der	Wahl	
seiner	oder	ihrer	Mitarbeitenden	frei.	Sie	unterstehen	allein	seiner	
oder	ihrer	Leitung.

§ 46 
Aufgaben des oder der Rundfunkdaten- 

schutzbeauftragten

(1)	Der	oder	die	Rundfunkdatenschutzbeauftragte	überwacht	die	
Einhaltung	 der	 Datenschutzvorschriften	 dieses	 Staatsvertrages,	
des	 Medienstaatsvertrages,	 der	Verordnung	 (EU)	 2016/679	 und	
anderer	Vorschriften	über	den	Datenschutz	bei	der	gesamten	Tä-
tigkeit	 des	NDR	und	 seiner	Beteiligungsunternehmen	 im	Sinne	
des	§	42	Absatz	3	Satz	1	des	Medienstaatsvertrages.	Er	oder	sie	hat	
die	Aufgaben	und	Befugnisse	entsprechend	der	Artikel	57	und	58	
Absatz	 1	 bis	Absatz	 5	 der	Verordnung	 (EU)	 2016/679.	 Bei	 der	
Zusammenarbeit	mit	anderen	Aufsichtsbehörden	hat	er	oder	sie,	
soweit	die	Datenverarbeitung	zu	journalistischen	Zwecken	betrof-
fen	ist,	den	Informantenschutz	zu	wahren.	Er	oder	sie	kann	gegen-
über	dem	NDR	keine	Geldbußen	verhängen.

(2)	Stellt	der	oder	die	Rundfunkdatenschutzbeauftragte	Verstöße	
gegen	Vorschriften	über	den	Datenschutz	oder	 sonstige	Mängel	
bei	der	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	fest,	so	beanstan-
det	er	oder	sie	dies	gegenüber	dem	Intendanten	oder	der	Intendan-
tin	 und	 fordert	 ihn	 oder	 sie	 zur	 Stellungnahme	 innerhalb	 einer	
angemessenen	Frist	auf.	Gleichzeitig	unterrichtet	er	oder	sie	den	
Verwaltungsrat.	Von	einer	Beanstandung	und	Unterrichtung	kann	
abgesehen	werden,	wenn	es	sich	um	unerhebliche	Mängel	handelt	
oder	wenn	ihre	unverzügliche	Behebung	sichergestellt	ist.

(3)	Die	von	dem	Intendanten	oder	der	Intendantin	nach	Absatz	2	
Satz	1	abzugebende	Stellungnahme	soll	auch	eine	Darstellung	der	
Maßnahmen	enthalten,	die	aufgrund	der	Beanstandung	des	oder	
der	Rundfunkdatenschutzbeauftragten	getroffen	worden	sind.	Der	
Intendant	oder	die	Intendantin	leitet	dem	Verwaltungsrat	gleich-
zeitig	eine	Abschrift	der	Stellungnahme	gegenüber	dem	oder	der	
Rundfunkdatenschutzbeauftragten	zu.

(4)	Der	oder	die	Rundfunkdatenschutzbeauftragte	erstattet	 jähr-
lich	auch	den	Organen	des	NDR	den	schriftlichen	Bericht	im	Sin-
ne	des	Artikels	59	der	Verordnung	(EU)	2016/679	über	seine	oder	
ihre	Tätigkeit.	Der	Bericht	wird	veröffentlicht,	wobei	eine	Veröf-
fentlichung	im	Online-Angebot	des	NDR	ausreichend	ist.

(5)	Jedermann	hat	das	Recht,	sich	unmittelbar	an	den	Rundfunk-
datenschutzbeauftragten	 oder	 die	 Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragte	zu	wenden,	wenn	er	der	Ansicht	 ist,	bei	der	Verarbeitung	
seiner	personenbezogenen	Daten	durch	den	NDR	oder	seiner	Be-
teiligungsunternehmen	 im	 Sinne	 des	Absatz	 1	 Satz	 1	 in	 seinen	
schutzwürdigen	Belangen	verletzt	zu	sein.

(6)	Der	oder	die	Rundfunkdatenschutzbeauftragte	ist	sowohl	wäh-
rend	 als	 auch	 nach	 Beendigung	 seiner	 oder	 ihrer	Tätigkeit	 ver-

pflichtet,	über	die	ihm	oder	ihr	während	seiner	oder	ihrer	Dienst-
zeit	bekannt	gewordenen	Angelegenheiten	und	vertraulichen	In-
formationen	Verschwiegenheit	zu	bewahren.

§ 47 
Informationszugang

(1)	Jede	natürliche	oder	juristische	Person	mit	Sitz	in	Deutschland	
hat	nach	Maßgabe	dieser	Bestimmung	einen	Anspruch	auf	freien	
Zugang	zu	den	Informationen,	über	die	der	NDR	als	informations-
pflichtige	Stelle	verfügt.	Von	diesem	Anspruch	sind	Informatio-
nen,	über	die	der	NDR	zu	journalistisch-redaktionellen	Zwecken	
verfügt,	ausgeschlossen.

(2)	Begriffsbestimmungen:	

1.	 Informationen	sind	alle	in	Schrift-,	Bild-,	Ton-	oder	Datenver-
arbeitungsform	 oder	 auf	 sonstigen	 Informationsträgern	 bei	
informationspflichtigen	 Stellen	 vorhandene	 Zahlen,	 Daten,	
Fakten,	Erkenntnisse	oder	sonstige	Auskünfte.

2.	 Informationsträger	 sind	 alle	 Medien,	 die	 Informationen	 in	
Schrift-,	 Bild-,	 Ton-	 oder	 Datenverarbeitungsform	 oder	 in	
sonstiger	Form	speichern	können.

3.	 Die	Informationspflicht	ist	die	Pflicht,	Informationen	auf	An-
trag	nach	Maßgabe	dieser	Regelung	zugänglich	zu	machen.

4.	 Der	 NDR	 verfügt	 über	 Informationen,	 wenn	 diese	 bei	 ihm	
vorhanden	sind	oder	an	anderer	Stelle	für	ihn	bereitgehalten	
werden.	Ein	Bereithalten	liegt	vor,	wenn	der	NDR	einen	An-
spruch	auf	Übermittlung	der	Informationen	hat.

(3)	 Informationen	 werden	 auf	Antrag	 zugänglich	 gemacht.	 Der	
Antrag	kann	nur	in	Textform	gestellt	werden.	Im	Antrag	sind	die	
beanspruchten	Informationen	zu	bezeichnen.	Ist	der	Antrag	zu	un-
bestimmt,	so	ist	der	oder	die	Antragstellende	unverzüglich,	spätes-
tens	innerhalb	eines	Monats,	aufzufordern,	den	Antrag	zu	präzi-
sieren.	Nach	Eingang	des	präzisierten	Antrags	beim	NDR	beginnt	
die	Frist	zur	Beantwortung	des	Antrags	erneut.	Der	NDR	unter-
stützt	Antragstellende	bei	der	Stellung	und	Präzisierung	von	An-
trägen.

(4)	Der	NDR	hat	dem	oder	der	Antragstellenden	Auskunft	zu	er-
teilen,	Akteneinsicht	 zu	 gewähren,	 Kopien,	 auch	 durch	Versen-
dung,	 zur	Verfügung	 zu	 stellen	 oder	 die	 Informationsträger	 zu-
gänglich	zu	machen,	die	die	begehrten	Informationen	enthalten.	
Wird	 eine	 bestimmte	 Art	 des	 Informationszugangs	 begehrt,	 so	
darf	diese	nur	aus	wichtigem	Grund	auf	andere	Art	gewährt	wer-
den.	In	den	übrigen	Fällen	soll	die	kostengünstigste	Form	gewählt	
werden.	 Sind	 die	 Informationen	 bereits	 öffentlich	 zugänglich,	
kann	der	NDR	darauf	verweisen.	Handelt	es	sich	um	Dokumente,	
die	nur	vorübergehend	von	einer	anderen	Stelle	beigezogen	wor-
den	sind,	so	weist	der	NDR	darauf	hin	und	nennt	die	für	die	Ent-
scheidung	über	die	Akteneinsicht	zuständige	Stelle.

(5)	Liegen	die	Voraussetzungen	des	Auskunftsanspruchs	vor,	sind	
die	Informationen	der	oder	dem	Antragstellenden	zeitnah,	spätes-
tens	jedoch	binnen	eines	Monats	nach	Eingang	des	Antrags	beim	
NDR	zugänglich	zu	machen.	In	begründeten	Fällen	kann	die	Frist	
auf	höchstens	zwei	Monate	verlängert	werden.	Der	oder	die	An-
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tragstellende	 ist	 unter	Angabe	 der	Gründe	unverzüglich	 auf	 die	
Fristverlängerung	hinzuweisen.

(6)	Wird	der	Antrag	ganz	oder	teilweise	abgelehnt,	ist	dies	dem	
oder	der	Antragstellenden	innerhalb	der	Fristen	nach	Absatz	5	un-
ter	Angabe	 der	 Gründe	 mitzuteilen.	 Eine	Ablehnung	 liegt	 auch	
dann	vor,	wenn	der	Informationszugang	anders	als	beantragt	ge-
währt	 wird.	 Die	Ablehnung	 kann	 auf	 dieselbe	Weise	 mitgeteilt	
werden,	 wie	 der	Antrag	 gestellt	 wurde.	 Liegt	 ein	Ablehnungs-
grund	nach	den	Absätzen	8	und	9	vor,	sind	die	hiervon	nicht	be-
troffenen	Informationen	zugänglich	zu	machen,	soweit	sie	ausge-
sondert	werden	können.	Der	oder	die	Antragstellende	ist	im	Falle	
einer	 vollständigen	 oder	 teilweisen	 Ablehnung	 eines	 Antrages	
über	 die	 Rechtsschutzmöglichkeiten	 gegen	 diese	 Entscheidung	
sowie	darüber	zu	belehren,	bei	welcher	Stelle	und	innerhalb	wel-
cher	Frist	um	Rechtsschutz	nachgesucht	werden	kann.

(7)	Für	Streitigkeiten	nach	dieser	Vorschrift	ist	der	Verwaltungs-
rechtsweg	gegeben.	Ein	Widerspruchsverfahren	ist	nicht	durchzu-
führen.	

(8)	Soweit	die	Bekanntgabe	der	 Informationen	nachteilige	Aus-
wirkungen	auf

1.	 die	Vertraulichkeit	der	Beratungen	der	Gremien	des	NDR	oder

2.	 die	Durchführung	eines	 laufenden	Gerichtsverfahrens,	eines	
Ermittlungsverfahrens,	 eines	 Ordnungswidrigkeitenverfah-
rens	oder	eines	Disziplinarverfahrens	hätte,

ist	der	Antrag	abzulehnen,	wenn	das	schutzwürdige	Interesse	des	
NDR	 an	 der	 Geheimhaltung	 gegenüber	 dem	 öffentlichen	 Be-
kanntgabeinteresse	 überwiegt.	 Der	Antrag	 ist	 auch	 abzulehnen,	
wenn	der	Antrag	offensichtlich	missbräuchlich	gestellt	wurde.

(9)	Soweit	durch	die	Bekanntgabe	der	Information	

1.	 personenbezogene	 Daten	 offenbart	 würden,	 deren	 Vertrau-
lichkeit	durch	Rechtsvorschrift	vorgesehen	ist,

2.	 Rechte	am	geistigen	Eigentum,	insbesondere	Urheberrechte,	
verletzt	würden,

3.	 Betriebs-	 oder	 Geschäftsgeheimnisse	 zugänglich	 gemacht	
würden	 oder	 Informationen	 dem	 Steuer-	 oder	 Statistikge-
heimnis	unterliegen	oder

4.	 die	Interessen	einer	Person	beeinträchtigt	würden,	die	die	be-
antragte	Information,	ohne	rechtlich	hierzu	verpflichtet	wer-
den	zu	können,	dem	NDR	freiwillig	zur	Verfügung	gestellt	hat

und	das	aus	den	Nummern	1	bis	4	jeweils	folgende	schutzwürdi-
ge	Interesse	an	der	Geheimhaltung	gegenüber	dem	öffentlichen	
Bekanntgabeinteresse	überwiegt,	 ist	der	Antrag	abzulehnen,	es	
sei	denn,	die	jeweils	Betroffenen	haben	zugestimmt.	Die	Betrof-
fenen	sind	vor	der	Entscheidung	über	die	Offenbarung	anzuhö-
ren.

(10)	 Für	 die	 Bereitstellung	 von	 Informationen	 nach	 dieser	Vor-
schrift	werden	Kosten	(Gebühren	und	Auslagen)	erhoben.	Gebüh-
ren	werden	nicht	erhoben	für	

1.	 die	 Erteilung	 mündlicher,	 einfacher	 schriftlicher	 und	 einfa-
cher	elektronischer	Auskünfte	und

2.	 die	Einsichtnahme	vor	Ort.	

Die	Gebühren	sind	auch	unter	Berücksichtigung	des	Verwaltungs-
aufwandes	so	zu	bemessen,	dass	das	Recht	auf	Zugang	zu	Infor-
mationen	 wirksam	 in	 Anspruch	 genommen	 werden	 kann.	 Das	
Nähere	regelt	die	Satzung.

(11)	Antragstellende,	die	der	Ansicht	sind,	dass	der	Informations-
anspruch	 zu	 Unrecht	 abgelehnt	 oder	 nicht	 beachtet	 worden	 ist	
oder	 dass	 nur	 eine	 unzulängliche	Antwort	 gegeben	 worden	 ist,	
können	 den	 Rundfunkdatenschutzbeauftragten	 oder	 die	 Rund-
funkdatenschutzbeauftragte	des	NDR	anrufen.

§ 48 
Archivierung

Der	 NDR	 entscheidet	 in	 eigener	 Zuständigkeit,	 ob	 Unterlagen	
dem	Staatsarchiv	Hamburg	angeboten	und	übergeben	oder	in	ei-
gener	Verantwortung	archiviert	werden.

§ 49 
Kündigung

(1)	 Dieser	 Staatsvertrag	 kann	 von	 jedem	 Land	 frühestens	 zum	
31.	August	2026	gekündigt	werden.	Die	Kündigungsfrist	beträgt	
zwei	Jahre.	Wird	der	Staatsvertrag	nicht	gekündigt,	verlängert	er	
sich	 stillschweigend	 um	 jeweils	 fünf	 Jahre.	 Kündigt	 ein	 Land,	
kann	jedes	andere	innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Zugang	der	
Kündigung	erklären,	dass	es	sich	dieser	anschließt;	zwischen	den	
übrigen	 Ländern	 bleibt	 der	 Staatsvertrag	 in	 Kraft.	 Im	 Falle	 der	
Kündigung	durch	mindestens	drei	Länder	 tritt	der	Staatsvertrag	
nach	Ablauf	 der	 Kündigungsfrist	 außer	 Kraft	 und	 der	 NDR	 als	
Rundfunkanstalt	ist	aufgelöst.

(2)	Nach	einer	Kündigung	oder	Auflösung	des	NDR	durch	Verein-
barung	schließen	die	Länder	einen	Staatsvertrag	über	die	Ausein-
andersetzung.

(3)	Für	den	Fall,	dass	ein	Staatsvertrag	über	die	Auseinanderset-
zung	nicht	innerhalb	eines	Jahres	abgeschlossen	wird,	entscheidet	
ein	Schiedsgericht	über	die	Auseinandersetzung.	Das	Schiedsge-
richt	kann	auch	eine	einstweilige	Regelung	treffen.

(4)	Einigen	sich	die	Länder	nicht	über	die	Zusammensetzung	des	
Schiedsgerichts,	 ernennen	 die	 Präsidenten	 oder	 Präsidentinnen	
der	Oberverwaltungsgerichte	der	Freien	und	Hansestadt	Hamburg	
und	der	Länder	Mecklenburg-	Vorpommern,	Niedersachsen	und	
Schleswig-Holstein	 gemeinsam	 ein	 aus	 vier	 Mitgliedern	 beste-
hendes	Schiedsgericht.	Die	Schiedsrichter	oder	die	Schiedsrichte-
rinnen	müssen	die	Befähigung	zum	Richteramt	besitzen.

§ 50 
Beitritt

Andere	Länder	können	diesem	Staatsvertrag	beitreten.	Der	Bei-
tritt	bedarf	eines	Staatsvertrages	der	beteiligten	Länder.
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§ 51 
Übergangsbestimmung

Die	Zusammensetzung	sowie	die	Rechte	und	Pflichten	der	Mit-
glieder	des	Rundfunkrats,	des	Verwaltungsrats	und	ihrer	jeweili-
gen	Ausschüsse,	bleiben	bis	zum	Ablauf	der	zum	Zeitpunkt	des	
Inkrafttretens	dieses	Staatsvertrages	laufenden	Amtsperioden	un-
berührt.

§ 52 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)	Dieser	Staatsvertrag	tritt	am	1.	September	2021	in	Kraft.	Sind	
bis	zum	31.	August	2021	nicht	alle	Ratifikationsurkunden	bei	der	
Senatskanzlei	 der	 Freien	 und	 Hansestadt	 Hamburg	 hinterlegt,	
wird	der	Staatsvertrag	gegenstandslos.	

(2)	 Die	 Senatskanzlei	 der	 Freien	 und	 Hansestadt	 Hamburg	 teilt	
den	übrigen	Ländern	die	Hinterlegung	der	Ratifikationsurkunden	
mit.

(3)	 Der	 Staatsvertrag	 über	 den	 Norddeutschen	 Rundfunk	 (NDR)	
vom	 17./18.	 November	 1991,	 der	 Staatsvertrag	 über	 den	 Daten-
schutz	beim	Norddeutschen	Rundfunk	(NDR-Datenschutz-Staats-
vertrag)	vom	7.	bis	15.	Dezember	2017	und	der	Staatsvertrag	über	
die	Veranstaltung	von	digitalen	terrestrischen	Hörfunkprogrammen	
durch	den	Norddeutschen	Rundfunk	(NDR-Digitalradio-Staatsver-
trag)	vom	1./2.	Februar	2012,	jeweils	in	der	geltenden	Fassung,	tre-
ten	zum	Zeitpunkt	des	 Inkrafttretens	dieses	Staatsvertrages	außer	
Kraft.

Protokollerklärung aller Länder zum NDR-Staatsvertrag:

Die	Länder	bewerten	die	Integration	der	arbeitnehmerähnlichen	Personen	in	die	Personalvertretung	des	NDR	als	einen	wichtigen	Schritt	
für	die	Mitbestimmung	im	NDR	(§	41	NDR-Staatsvertrag).	Sie	nehmen	in	Aussicht,	zeitnah	das	Mitbestimmungsrecht	des	NDR	ins-
gesamt	daraufhin	zu	überprüfen,	ob	der	Verweis	auf	das	Bundespersonalvertretungsgesetz	durch	eine	für	den	NDR	spezifische	Rege-
lung	ersetzt	werden	kann	und	dabei	auch	weitere	Möglichkeiten	der	Einbindung	der	arbeitnehmerähnlichen	Personen	in	das	Personal-
vertretungsregime	beim	NDR	staatsvertraglich	zu	regeln.

Für	den	Senat	der	Freien	und	Hansestadt	Hamburg:	
Hamburg,	den	4.	März	2021	 gez.	Peter	Tschentscher

Für	das	Land	Mecklenburg-Vorpommern:	
Schwerin,	den	9.	März	2021	 gez.	Manuela	Schwesig

Für	das	Land	Niedersachsen:	
Hannover,	den	5.	März	2021	 gez.	Stephan	Weil

Für	das	Land	Schleswig-Holstein:	
Kiel,	den	8.	März	2021	 gez.	Daniel	Günther
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Artikel 1 
Änderung

Die	Verordnung	zur	Corona	bedingten	Regelung	der	Besuchs-,	Be-
tretens-	und	Leistungsbeschränkungen	in	stationären	Vorsorge-	und	
Rehabilitationseinrichtungen	mit	denen	ein	Vertrag	der	Kos	tenträger	
nach	 §	 111	 oder	 §	 111a	 Sozialgesetzbuch	 Fünftes	 Buch	 besteht	
(Reha-VO)	 vom	 21.	 Dezember	 2020	 (GVOBl.	 M-V	 S.	 1422),		
die	zuletzt	durch	die	Verordnung	vom	20.	Mai	2021	(GVOBl.	M-V	
S.	581)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	1	Ziffer	6	Satz	4	wird	aufgehoben.

2.	 §	3	Absatz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(1)	Die	Betretung	durch	und	der	Besuch	von	Personen	in	sta-
tionären	Einrichtungen	der	Vorsorge	und	Rehabilitation,	mit	
denen	ein	Vertrag	der	Kostenträger	nach	§	111	oder	§	111a	
Sozialgesetzbuch	Fünftes	Buch	besteht,	ist	nur	Personen	ge-
stattet,	 die	 über	 ein	 tagesaktuelles	 negatives	 Ergebnis	 einer	
gemäß	§	1a	der	Corona-Landesverordnung	Mecklenburg-Vor-
pommern	durchgeführten	Testung	auf	eine	Infektion	mit	dem	
Coronavirus	 SARS-CoV-2	 verfügen.	 Diese	Vorgabe	 gilt	 für	
geimpfte	und	genesene	Personen	gemäß	§	7	Absatz	2	COVID-
19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung	als	erfüllt.	Die	
in	Satz	2	genannten	Personen	können	sich	freiwillig	auf	das	
Coronavirus	SARS-CoV-2	testen	lassen.“

3.	 §	5	Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(3)	Diese	Verordnung	tritt	mit	Ablauf	des	30.	Juni	2021	außer	
Kraft.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Sechste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Corona bedingten Regelung  
der Besuchs-, Betretens- und Leistungsbeschränkungen in stationären Vorsorge- und  

Rehabilitationseinrichtungen mit denen ein Vertrag der Kostenträger  
nach § 111 oder § 111a Sozialgesetzbuch Fünftes Buch besteht (Reha-VO)*

Vom 2. Juni 2021

Aufgrund	des	§	32	Satz	1	und	Satz	2	in	Verbindung	mit	den	§§	28	Absatz	1	und	28a	des	Infektionsschutzgesetzes	vom	20.	Juli	2000	
(BGBl.	I	S.	1045),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	1174)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	
mit	§	15	Absatz	3	der	Corona-LVO	M-V	vom	23.	April	2021	(GVOBl.	M-V	S.	381,	523),	die	zuletzt	durch	Artikel	1	der	Verordnung	
vom	 27.	 Mai	 2021	 (GVOBl.	 M-V	 S.	 694)	 geändert	 worden	 ist,	 verordnet	 das	 Ministerium	 für	Wirtschaft,	Arbeit	 und	 Gesundheit	
Mecklenburg-Vorpommern:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	21.	Dezember	2020;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	37

Schwerin,	den	2.	Juni	2021

Der Minister für Wirtschaft, 
Arbeit und Gesundheit 

Harry Glawe
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Artikel 1 
Siebte Änderung der Corona-LVO M-V

Die	Corona-LVO	M-V	vom	23.	April	2021	(GVOBl.	M-V	S.	381,	
523),	 die	 zuletzt	 durch	Artikel	 1	 der	Verordnung	 vom	 27.	 Mai	
2021	(GVOBl.	M-V	S.	694)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	
geändert:

1.	 §	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	7	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(7)	Für	den	Betrieb	und	den	Besuch	von	Theatern,	Kon-
zerthäusern,	Opern	und	ähnlichen	Einrichtungen	besteht	
die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	Anlage	7	sowie	die	Personen-
grenzen,	 die	 für	 den	 Betrieb	 nach	 §	 8	Absatz	 9	 gelten,	
einzuhalten;	 die	 Inanspruchnahme	 dieser	 Dienstleistun-
gen	ist	nur	für	solche	Besucher	gestattet,	die	über	ein	ne-
gatives	Ergebnis	einer	gemäß	§	1a	der	Verordnung	durch-
geführten	Testung	auf	eine	Infektion	mit	dem	Coronavirus	
SARS-CoV-2	verfügen.“

b)	 In	Absatz	 10	 Satz	 4	 werden	 die	Wörter	 „des	 Landesju-
gendorchesters“	 durch	 die	 Wörter	 „der	 Landesjugend-
ensembles“	ersetzt.

c)	 Absatz	16	Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:	

	 „Indoor-Spielplätze	 sowie	 Einrichtungen,	 in	 denen	 In-
door-Freizeitaktivitäten	 stattfinden,	 sind	 für	 den	 Publi-
kumsverkehr	geschlossen.“

d)	 Absatz	17	Satz	2	wird	gestrichen.

e)	 In	Absatz	20	werden	nach	Satz	5	folgende	Sätze	6	und	7	
angefügt:

	 „Für	den	ab	14.	Juni	2021	zulässigen	allgemeinen	Betrieb	
und	 Besuch	 besteht	 die	 Pflicht,	 die	Auflagen	 aus	Anla-
ge	20	einzuhalten.	Die	Inanspruchnahme	ist	nach	den	Vor-
gaben	der	Anlage	20	in	der	Regel	nur	für	solche	Personen	
zulässig,	die	über	ein	negatives	Ergebnis	einer	gemäß	§	1a	
der	Verordnung	durchgeführten	Testung	auf	eine	Infektion	
mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	verfügen.“

f)	 Nach	Absatz	21	wird	folgender	Absatz	21a	eingefügt:

	 „(21a)	Ab	dem	21.	Juni	2021	ist	der	Trainings-,	Spiel-	und	
Wettkampfbetrieb	 im	 Freizeit-,	 Breiten-	 und	 Leistungs-
sport	 (Sportbetrieb)	 in	 allen	 Sportarten,	 auch	 mit	 Zu-
schauenden,	 wieder	 zulässig.	 Für	 den	 Sportbetrieb	 mit	
Ausnahme	der	Ausübung	von	Individualsport	besteht	die	
Pflicht,	die	Auflagen	der	Anlage	21	sowie	die	Personen-

grenzen,	die	für	Veranstaltungen	nach	§	8	Absatz	9	gelten,	
einzuhalten.	Die	Sportausübung	in	Innenräumen,	mit	Aus-
nahme	 der	Ausübung	 von	 Individualsport,	 ist	 nach	 den	
Vorgaben	der	Anlage	21	 in	der	Regel	nur	bei	Vorliegen	
eines	negativen	Ergebnisses	einer	gemäß	§	1a	der	Verord-
nung	durchgeführten	Testung	auf	eine	Infektion	mit	dem	
Coronavirus	SARS-CoV-2	gestattet.“

g)	 Absatz	22	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(22)	Athletinnen	 und	Athleten	 des	 Deutschen	 Olympi-
schen	Sportbundes	und	des	Deutschen	Behindertensport-
verbandes	der	olympischen,	paralympischen,	deaflympi-
schen	 und	 nichtolympischen	 Sportarten	 mit	 dem	 Status	
Bundeskader	und	Landeskader	sowie	Spitzenathletinnen	
und	Spitzenathleten,	die	mit	dem	Sport	ihren	überwiegen-
den	 Lebensunterhalt	 bestreiten,	 dürfen	 öffentliche	 und	
private	Sportanlagen	für	den	Trainings-,	Spiel-	und	Wett-
kampfbetrieb	 in	allen	Sportarten,	ohne	Zuschauende,	ab	
dem	 21.	 Juni	 2021	 auch	 mit	 Zuschauenden,	 nutzen.	 Es	
besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	Anlage	22	sowie	die	
Personengrenzen,	 die	 für	Veranstaltungen	 nach	 §	 8	Ab-
satz	9	Satz	1	gelten,	einzuhalten.	Darüber	hinaus	sind	Ver-
anstaltungen	mit	mehr	Zuschauenden	auf	Antrag	mit	Ge-
nehmigung	der	zuständigen	Gesundheitsbehörde	im	Sin-
ne	 des	 §	 2	Absatz	 1	 Infektionsschutzausführungsgesetz	
Mecklenburg-Vorpommern	 zulässig.	 Die	 Teilnahme	 der	
Zuschauenden	an	den	Veranstaltungen	nach	Satz	3	ist	nur	
für	 solche	Personen	zulässig,	die	über	ein	negatives	Er-
gebnis	einer	gemäß	§	1a	der	Verordnung	durchgeführten	
Testung	auf	eine	Infektion	mit	dem	Coronavirus	SARS-
CoV-2	verfügen.“

2.	 In	§	3	Absatz	4	Satz	1	wird	die	Angabe	„11.	Juni	2021“	durch	
die	Angabe	„4.	Juni	2021“	ersetzt.

3.	 In	§	4	Absatz	6	wird	folgender	Satz	3	eingefügt:

	 „Satz	2	gilt	nicht	für	Nutzungsberechtigte	von	Ferienwohnun-
gen,	Ferienhäuser	und	vergleichbaren	Einrichtungen,	bei	de-
nen	 eine	 Nutzung	 von	 Gemeinschaftseinrichtungen	 ausge-
schlossen	ist.“

4.	 §	5	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	12	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Die	Einreise	 im	Rahmen	von	 tagestouristischen	Reise-
busveranstaltungen	ist	ab	dem	4.	Juni	2021	zulässig.	Ein-
reisende	Teilnehmende	müssen	über	ein	negatives	Ergeb-
nis	einer	gemäß	§	1a	der	Verordnung	durchgeführten	Tes-
tung	 auf	 eine	 Infektion	 mit	 dem	 Coronavirus	 SARS-
CoV-2	verfügen.“	

Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-LVO M-V*

Vom 1. Juni 2021

Aufgrund	des	§	32	Satz	1	und	Satz	2	in	Verbindung	mit	den	§§	28	Absatz	1,	28a,	29,	30	Absatz	1	Satz	2	des	Infektionsschutzgesetzes	
vom	20.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1045),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	1174)	geändert	worden	
ist,	verordnet	die	Landesregierung:

_____	
*	 Ändert	LVO	vom	23.	April	2021;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	48
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b)	 Der	bisherige	Absatz	14	wird	Absatz	13	und	dahingehend	
geändert,	dass	die	Angabe	„bis	13“	gestrichen	wird.

5.	 §	6	Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nach	Satz	2	wird	folgender	Satz	3	eingefügt:

	 „Diese	Beschränkungen	gelten	nicht	für	geimpfte	und	ge-
nesene	Personen	im	Sinne	des	§	2	der	COVID-19-Schutz-
maßnahmen-Ausnahmeverordnung.“

b)	 Der	bisherige	Satz	4	wird	gestrichen.

6.	 §	12	Absatz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(1)	Überschreitet	in	einem	Landkreis	oder	in	einer	kreisfreien	
Stadt	an	drei	aufeinanderfolgenden	Tagen	die	durch	das	Ro-
bert	 Koch-Institut	 im	 Internet	 unter	 https://www.rki.de/inzi-
denzen	 veröffentlichte	Anzahl	 der	 Neuinfektionen	 mit	 dem	
Corona-Virus	SARS-CoV-2	je	100.000	Einwohner	innerhalb	
von	sieben	Tagen	(Sieben-Tage-Inzidenz)	den	Schwellenwert	
von	100,	so	gilt	dort	ab	dem	übernächsten	Tag	§	28b	Infek-
tionsschutzgesetz	(Anlage	I).	Die	Landkreise	und	kreisfreien	
Städte	sind	zuständige	Behörde	nach	§	28b	Absatz	1	Satz	3,	
Absatz	3,	mit	Ausnahme	der	Sätze	5	und	6,	und	§	77	Absatz	6	
Satz	3	Infektionsschutzgesetz.	Das	Ministerium	für	Bildung,	
Wissenschaft	und	Kultur,	das	Ministerium	für	Landwirtschaft	
und	Umwelt,	das	Ministerium	für	Inneres	und	Europa	und	das	
Ministerium	für	Soziales,	Integration	und	Gleichstellung	sind	
im	Rahmen	ihrer	Ressortkompetenz	zuständige	Behörden	für	
Entscheidungen	nach	§	28b	Absatz	3	Satz	5	Infektionsschutz-
gesetz.	Das	Ministerium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Gesund-
heit	 ist	 zuständige	Behörde	 für	Entscheidungen	nach	§	28b	
Absatz	3	Satz	5	Infektionsschutzgesetz	für	Gesundheitsfach-
berufe	an	Schulen	der	Erwachsenenbildung.	Das	Ministerium	
für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	 ist	 im	Rahmen	seiner	
Ressortkompetenz	 zuständige	 Behörde	 für	 Entscheidungen	
nach	§	28b	Absatz	3	Satz	6	Infektionsschutzgesetz.	Im	Übri-
gen	sind	die	Landkreise	und	kreisfreien	Städte	zuständige	Be-
hörde	nach	§	28b	Absatz	3	Sätze	5	und	6.	Die	Landkreise	und	
kreisfreien	 Städte	 sind	 zuständige	 Behörde	 nach	 §	 28b	Ab-
satz	1	Satz	3	und	§	77	Absatz	6	Satz	3	Infektionsschutzgesetz.	
Zu	den	hiermit	verbundenen	Aufgaben	gehört	die	Bekanntma-
chung	des	In-	und	Außerkrafttretens	der	jeweiligen	Maßnah-
men.	 Über	 die	 in	 §	 28b	 Infektionsschutzgesetz	 geregelten	
Maßnahmen	hinaus	wird	insbesondere	auf	folgende	in	Teil	1	
dieser	Verordnung	 landesweit	 geltende	 verschärfende	 Maß-
nahmen	hingewiesen:

1.	 Prostitution	ist	untersagt.

2.	 Eine	zulässige	Beherbergung	ist	nur	für	solche	Personen	
zulässig,	die	bei	der	Anreise	über	ein	tagesaktuelles	nega-
tives	COVID-19-Schnell-	oder	Selbsttest-Ergebnis	gemäß	
§	1a	dieser	Verordnung	verfügen.

3.	 Versammlungen	unter	freiem	Himmel	nach	dem	Versamm-
lungsgesetz	mit	bis	 zu	200	Teilnehmenden	sind	zulässig,	
wenn	die	Auflagen	aus	Anlage	38	eingehalten	werden.	

4.	 Zusammenkünfte	 jedweder	 Glaubensgemeinschaften	 in	
Kirchen,	Moscheen,	Synagogen,	Kapellen	und	 in	 ähnli-

chen	Räumlichkeiten	oder	unter	freiem	Himmel	sind	zu-
lässig,	 sofern	 die	 Auflagen	 aus	 Anlage	 39	 eingehalten	
werden.“

7.	 §	13	wird	wie	folgt	gefasst:	

„§ 13 
Maßnahmen zur regionalen Lockerung  

bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50

	 (1)	Wird	in	einem	Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	die	
Zahl	von	50	Neuinfektionen	mit	SARS-CoV-2	der	letzten	sie-
ben	Tage	je	100.000	Einwohner	an	mindestens	sieben	aufein-
anderfolgenden	Tagen	unterschritten,	können	die	zuständigen	
Behörden	durch	Allgemeinverfügungen	die	Öffnung	des	Ein-
zelhandels	mit	einer	Begrenzung	von	einer	Kundin	oder	ei-
nem	Kunden	pro	10	qm	für	die	ersten	800	qm	Verkaufsfläche	
und	einem	weiteren	für	jede	weiteren	20	qm	ermöglichen.	Es	
ist	sicherzustellen,	dass	für	den	Betrieb	und	den	Besuch	der	
hierdurch	geöffneten	Einrichtungen	die	Auflagen,	 insbeson-
dere	 geeignete	 Hygiene-	 und	 Sicherheitskonzepte,	 aus	 den	
entsprechenden	Anlagen	 aus	 dieser	Verordnung	 eingehalten	
werden.	Es	ist	vorzusehen,	dass	die	Hygiene-	und	Sicherheits-
konzepte	 auf	Aufforderung	 der	 zuständigen	 Gesundheitsbe-
hörde	im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	Infektionsschutzausführungs-
gesetz	Mecklenburg-Vorpommern	vorzulegen	 sind.	Die	Hy-
giene-	und	Sicherheitskonzepte	der	 in	Satz	1	genannten	Ein-
richtungen	haben	eine	verpflichtende	Dokumentation	zur	Kon-
taktnachverfolgung	 zu	 enthalten.	 Die	 Landkreise	 und	 kreis-
freien	Städte	dürfen	in	der	Allgemeinverfügung	die	Pflicht	zur	
Dokumentation	zur	Kontaktnachverfolgung	auf	diese	Einrich-
tungen	 erweitern,	 soweit	 das	 Infektionsgeschehen	 dies	 erfor-
dert.	Dabei	ist	sicherzustellen,	dass	die	in	den	Anlagen	benann-
ten	Anforderungen	an	die	Datenverarbeitung	zur	Zweckbestim-
mung,	Vertraulichkeit	und	Transparenz	gewährleistet	sind.	Die	
verpflichtende	Dokumentation	zur	Kontaktnachverfolgung	soll	
in	 elektronischer	 Form	 landeseinheitlich	 mittels	 LUCA-App	
erfolgen.	

	 (2)	Landkreise	und	kreisfreie	Städte	können	ab	dem	1.	Juni	
2021	weitergehende	Öffnungsschritte	für	den	Sportbetrieb	zu-
lassen,	wenn	die	Anzahl	von	35	Neuinfektionen	mit	SARS-
CoV-2	der	letzten	sieben	Tage	je	100.000	Einwohner	an	min-
destens	14	aufeinanderfolgenden	Tagen	unterschritten	worden	
ist.	 Auf	 Antrag	 können	 Landkreise	 und	 kreisfreie	 Städte	
Sportveranstaltungen	 mit	 Zuschauenden	 zulassen.	 Im	 Rah-
men	des	Verwaltungsverfahrens	sind	der	zuständigen	Behörde	
geeignete	 Schutz-	 und	 Hygienekonzepte	 vorzulegen.	 Die	
Schutz-	und	Hygienekonzepte	des	Veranstalters	bedürfen	der	
Zustimmung	der	 zuständigen	Gesundheitsbehörde	 im	Sinne	
des	 §	 2	 des	 Infektionsschutzausführungsgesetzes	 Mecklen-
burg-Vorpommern.	Hierbei	sollen	insbesondere	die	Organisa-
tion	mit	festen	Sitzplätzen	unter	Einhaltung	der	Abstandsre-
geln	 (auch	 „Schachbrett“-Platzierung	 möglich),	 geeignete	
Vorkehrungen	für	eine	wirksame	Steuerung	des	Zulaufs,	ver-
pflichtende	Testerfordernisse	als	auch	eine	verpflichtende	Do-
kumentation	 zur	 Kontaktnachverfolgung	 Berücksichtigung	
finden.

	 (3)	Wird	in	einem	Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	die	
Zahl	von	35	Neuinfektionen	mit	SARS-CoV-2	der	letzten	sie-
ben	Tage	je	100.000	Einwohner	an	mindestens	14	aufeinan-
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derfolgenden	 Tagen	 unterschritten,	 können	 die	 zuständigen	
Behörden	durch	Allgemeinverfügungen	Öffnungsschritte	des	
§	2	Absätze	7	bis	10,	27	und	28	vorziehen;	die	Allgemeinver-
fügungen	sind	dem	für	Ministerium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	
Gesundheit	anzuzeigen.

	 (4)	Wird	in	einem	Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	die	
Zahl	von	35	Neuinfektionen	mit	SARS-CoV-2	der	letzten	sie-
ben	Tage	je	100.000	Einwohner	an	mindestens	vierzehn	auf-
einanderfolgenden	 Tagen	 unterschritten,	 können	 die	 Land-
kreise	und	kreisfreien	Städte	im	Einvernehmen	mit	dem	Mi-
nisterium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Gesundheit,	die	in	dieser	
Verordnung	bis	einschließlich	21.	Juni	2021	festgelegten	wei-
teren	Öffnungsschritte	vorziehen.

	 (5)	Wurde	in	einem	Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	die	
Zahl	von	10	Neuinfektionen	mit	SARS-CoV-2	der	letzten	sie-
ben	Tage	je	100.000	Einwohner	am	27.	Mai	2021	und	seitdem	
ununterbrochen	 unterschritten,	 können	 die	 Landkreise	 und	
kreisfreien	Städte	die	Öffnungsschritte	dieser	Verordnung	zum	
1.	Juni	2021	vorziehen.

	 (6)	 Maßgebend	 für	 die	 Berechnung	 der	 Schwelle	 nach	 den	
Absätzen	1	bis	5	sind	die	nach	den	auf	der	Internetseite	des	
Landesamtes	für	Gesundheit	und	Soziales	Mecklenburg-Vor-
pommern	 (https://www.lagus.mv-regierung.de/Gesundheit/
InfektionsschutzPraevention/Daten-Corona-Pandemie)	veröf-
fentlichten	Daten	bezogen	auf	den	jeweiligen	Landkreis	oder	
die	kreisfreie	Stadt.	Soweit	die	Zahl	der	Neuinfektionen	mit	
SARS-CoV-2	der	letzten	sieben	Tage	je	100.000	Einwohner	in	
einem	Landkreis	oder	einer	kreisfreien	Stadt	an	drei	aufeinan-
derfolgenden	Tagen	höher	als	10,	35	oder	50	ist	und	dies	nach	
Bewertung	der	örtlich	zuständigen	Behörde	auf	ein	diffuses,	
nicht	 auf	 lokale	Ausbrüche	 begrenztes	 Infektionsgeschehen	
zurückzuführen	ist,	sind	die	Maßnahmen	zur	regionalen	Lo-
ckerung	gemäß	der	Absätze	1	bis	5	ab	dem	zweiten	darauffol-

genden	Werktag	aufzuheben.	Eine	Aufhebung	hat	spätestens	
zehn	Tage	nach	ununterbrochenen	Überschreiten	der	Inzidenz	
von	10,	35	oder	50	zu	erfolgen.“

8.	 §	14	Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	Ordnungswidrig	im	Sinne	des	§	73	Absatz	1a	Nummer	24	
des	 Infektionsschutzgesetzes	 handelt,	 wer	 vorsätzlich	 oder	
fahrlässig	gegen	Pflichten	aus	§	1	Absatz	1	Satz	2	und	Absatz	2	
Satz	3	und	4,	§	1a	Absatz	8	Nummer	1	Sätze	1	bis	5	und	Num-
mer	2	Sätze	1,	3	bis	7,	§	2	Absatz	1,	Absatz	2	Sätze	1	und	3,	
Absatz	3,	Absätze	4	bis	8,	Absatz	9	Sätze	1	und	3	bis	5,	Ab-
satz	 10	 Sätze	 1	 bis	 3	 und	 5,	Absätze	 11	 bis	 19,	Absatz	 20	
Sätze	 1,	 4	 bis	 7,	 Absatz	 21	 Sätze	 1,	 3	 und	 4,	 Absatz	 21a		
Sätze	2	und	3,	Absatz	22	Sätze	2	bis	4,	Absätze	23	und	24,	
Absatz	25	Sätze	2	und	3,	Absatz	25a	Sätze		2	und	3,	und	Ab-
sätze	26	bis	28,	Absatz	29	Sätze	1,	3	und	4,	Absatz	30,	§	3	
Absatz	 1,	Absatz	 2	 Satz	 2	 und	Absatz	 3	 Satz	 2,	Absatz	 4		
Sätze	2	und	3,	§	4	Absatz	6	Satz	1	und	2,	§	5	Absatz	1	Satz	1,	
Absatz	12	Satz	5	und	Absatz	13,	§	6	Absatz	1	Satz	1	und	Ab-
satz	3,	§	7	und	§	8	Absatz	1,	Absatz	2	Sätze	2	bis	4,	Absatz	2a,	
Absatz	2b,	Absatz	2c	Sätze	4	und	5,	Absatz	2d	Sätze	4	und	5,	
Absatz	2e	Satz	2,	Absatz	2f,	Absatz	3	Sätze	1	und	4,	Absatz	3a,	
Absatz	4	Satz	2,	Absatz	5	Satz	3	und	4,	Absatz	6	Sätze	2	und	3,	
Absatz	7	Sätze	1	und	5,	Absatz	8	Sätze	1	und	4	und	Absatz	9	
verstößt.	Satz	1	gilt	auch	bei	Zuwiderhandlungen	gegen	voll-
ziehbare	Anordnungen	aufgrund	dieser	Verordnung.“

9.	 §	16	wird	wie	folgt	geändert:	

a)	 In	Absatz	2	wird	die	Angabe	„17.	Juni	2021“	durch	die	
Angabe	„21.	Juni	2021“	ersetzt.

b)	 Nach	Absatz	3	wird	folgender	Absatz	4	angefügt:

	 „(4)	§	5	tritt	am	11.	Juni	2021	außer	Kraft.“
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10. Das Anlagenverzeichnis wird wie folgt geändert:  
 
a) Nummer 16 in der Spalte „Anlage gilt für“ wird wie folgt gefasst: „ 

 Indoor-Spielplätze 
 Einrichtungen für Indoor-Freizeitaktivitäten“  

b) In Nummer 38 werden in der Spalte „Anlage gilt für“ die Wörter „unter freiem 
Himmel“ gestrichen. 

 
11. In  

Anlage 7 Abschnitt I Nummer 3 Satz 3, 
Anlage 8 Abschnitt I Nummer 2 Satz 3, 
Anlage 12, Ziffer 8 Satz 3, 
Anlage 13 Ziffer 9 Satz 3, 
Anlage 16 Ziffer 8 Satz 3, 
Anlage 20 Ziffer 8 Satz 3, 
Anlage 24 Ziffer 8 Satz 3, 
Anlage 25 Abschnitt II Nummer 1 Satz 5, 
Anlage 27 Abschnitt I Nummer 1 Satz 5, 
Anlage 28 Abschnitt I Nummer 1 Satz 4 und 
Anlage 44 Abschnitt I Nummer 1 Satz 8 

wird jeweils das Wort „öffentlichen“ gestrichen und jeweils das Wort 
„Bundesinfektionsschutzgesetz“ durch das Wort „Infektionsschutzgesetz“ ersetzt. 

 
12. Anlage 7 Abschnitt I wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird gestrichen. 

b) Nummer 2 wird zu Nummer 1 und Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 „Veranstaltungen sind unter Einhaltung der nachfolgenden Auflagen gestattet.“ 

c) Nummer 3 wird zu Nummer 2. 

 
13. Anlage 8 Abschnitt I Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. Die Öffnung umfasst die Innen- und Außenbereiche. Veranstaltungsformate 
oder Angebote mit Platzierung richten sich nach den Regelungen des § 8 
Absatz 9 dieser Verordnung. Für Führungen sowie gleichgelagerte Bildungs- 
und Vermittlungsangebote ohne Platzierung ist die Teilnehmerzahl auf 15 
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Personen im Innenbereich und 25 Personen im Außenbereich einschließlich 
anleitende Person zu beschränken.“ 

 
14. In Anlage 9 Abschnitt I Nummer 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Bei Bildungs- und Vermittlungsformaten ohne feste Sitzplatzvergabe sind die 
Teilnehmerzahlen auf 15 Personen im Innenbereich und 25 Personen im 
Außenbereich einschließlich anleitende Person zu begrenzen.“ 

 
15. In Anlage 10 Abschnitt I Nummer 3 wird die Angabe „13“ durch die Angabe „5“ 

ersetzt. 

 
16. Anlage 16 wird wie folgt geändert: 

a) die Überschrift wird wie folgt gefasst:  
 

„Anlage 16 zu § 2 Absatz 16 
Auflagen für Indoor-Spielplätze und Indoor-Freizeitaktivitäten“ 

 
b) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

„7. Kunden und Kundinnen sind außerhalb der sportlichen Betätigung im 
Innenbereich verpflichtet eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 
Gesichtsmasken (zum Beispiel OP Masken gemäß EN 14683) oder 
Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel 
FFP2-Masken)) zu tragen. Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-
Bedeckung gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und für Menschen, 
die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung 
oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen 
können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen 
können. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung 
des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderungen, die auf das 
Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist.“ 

c) Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 eingefügt: 

  „8. Es ist ein Wegeleitsystem zu entwickeln und umzusetzen.“ 

d) Nummern 8 und 9 werden zu Nummern 9 und 10; die bisherige Nummer 10 wird 
gestrichen. 
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17. In Anlage 18 werden Nummer 5 bis 15 zu Nummer 4 bis 14. 

 
18. In Anlage 20 Nummer 8 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Vorgabe für Anleitungspersonen gilt für geimpfte und genesene Personen 
gemäß § 7 Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung als 
erfüllt.“ 

 
19. In Anlage 23 Nummer 5 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Testpflicht entfällt bei Schülerinnen und Schülern, die der Teststrategie an den 
allgemein bildenden und beruflichen Schulen (Einführung einer Testpflicht durch 
das Infektionsschutzgesetz) unterfallen.“ 

 
20. Anlage 26 wird wie folgt geändert: 

a). Die Sätze 11 und 12 der Nummer 3 werden zu Nummer 4. 

b) Nummern 4 bis 9 werden zu Nummern 5 bis 10. 

 
21. Anlage 27 Abschnitt I wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 Satz 2 werden die Wörter „über 18 Jahre“ gestrichen. 

b) Nummer 1 Satz 4 wird gestrichen. 

c) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. Ab dem 18. Juni 2021 sind Ferienfreizeiten mit Hygienekonzept und 
Testverpflichtung für Gruppen mit 30 Personen im Innenbereich und 50 
Personen im Außenbereich möglich.“ 

d) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

„3. Ab dem 21. Juni 2021 sind Kurse aller Altersklassen mit bis zu 30 
Personen im Innenbereich und 50 Personen im Außenbereich 
einschließlich anleitende Person gestattet. Die Inanspruchnahme dieses 
Angebotes ist für Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur dann gestattet, 
wenn ein negatives Ergebnis einer gemäß § 1a der Verordnung 
durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 vorliegt. Die Vorgabe nach Satz 2 gilt für geimpfte und genesene 
Personen gemäß § 7 Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung als erfüllt. Die Testpflicht entfällt bei 
Schülerinnen und Schülern, die der Teststrategie an den allgemein 
bildenden und beruflichen Schulen (Einführung einer Testpflicht durch 
das Infektionsschutzgesetz) unterfallen.“ 
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e) Die bisherige Nummer 3 wird zu Nummer 4 und wie folgt neu gefasst: 

„4. Veranstaltungen sind gemäß den Regelungen des § 8 Absatz 9 dieser 
Verordnung möglich. Bei Bildungs- und Vermittlungsformaten ohne feste 
Sitzplatzvergabe sind die Teilnehmerzahlen auf 15 Personen im 
Innenbereich und 25 Personen im Außenbereich einschließlich 
anleitende Person zu begrenzen.“ 

f) Die bisherige Nummer 4 wird zu Nummer 5 und wie folgt gefasst: 

„5. Für die Arbeit in Musik- oder Chorensembles gelten insbesondere die 
Hygienehinweise der Anlage 10 dieser Verordnung. Für Tanzangebote 
sind die Auflagen aus Anlage 24 einzuhalten. Für Ausstellungen in 
soziokulturellen Zentren gilt Anlage 8 dieser Verordnung, für 
gastronomische Angebote Anlage 30 und für Veranstaltungen Anlage 
44.“ 

 
22. Anlage 28 Abschnitt I wird wie folgt geändert 

a) Nummer 1 Satz 5 wird gestrichen. 

b) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. Ab dem 18. Juni 2021 sind Ferienfreizeiten mit Hygienekonzept und 
Testverpflichtung für Gruppen mit 30 Personen im Innenbereich und 50 
Personen im Außenbereich möglich.“ 

c) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

„3. Ab dem 21. Juni 2021 sind Kurse aller Altersklassen mit bis zu 30 
Personen im Innenbereich und 50 Personen im Außenbereich 
einschließlich anleitende Person gestattet. Die Inanspruchnahme dieses 
Angebotes ist für Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur gestattet, wenn 
ein negatives Ergebnis einer gemäß § 1a der Verordnung durchgeführten 
Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt. 
Die Vorgabe nach Satz 2 gilt für geimpfte und genesene Personen 
gemäß § 7 Absatz 2 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung als erfüllt. Die Testpflicht entfällt bei 
Schülerinnen und Schülern, die der Teststrategie an den allgemein 
bildenden und beruflichen Schulen (Einführung einer Testpflicht durch 
das Infektionsschutzgesetz) unterfallen.“ 

d) Die bisherige Nummer 3 wird zu Nummer 4. 

 
23. In Anlage 29 Abschnitt I Nummer 4 wird folgender Satz angefügt: 
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„Die Testpflicht entfällt bei Schülerinnen und Schülern, die der Teststrategie an 
den allgemein bildenden und beruflichen Schulen (Einführung einer Testpflicht 
durch das Infektionsschutzgesetz) unterfallen.“ 

 
24. Anlage 32 wird wie folgt geändert: 

 
a) In der Überschrift wird die Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe „Absatz 4“ 

ersetzt. 
 

b) Abschnitt I Nummer 3 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 4 wird die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt. 
bb) Nach Satz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Ferner bleiben geimpfte und genesene Personen bei der Ermittlung der 
Zahl der Teilnehmer nach Satz 2 gemäß § 8 Absatz 2 COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung unberücksichtigt.“ 
 

c) Abschnitt I Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 
„8. Tanzen, Darbietungen und ähnliche Aktivitäten sind verboten.“ 

 
25. In Anlage 34 Abschnitt I Nummer 18 wird Satz 3 wie folgt gefasst: 

„Die Nutzung von Saunen und Hallenbädern ist bis zum Ablauf des 13. Juni 
2021 untersagt.“ 

 
26. In Anlage 37 Abschnitt I Nummer 6 Satz 1 und Satz 2 wird die Angabe „2d“ 

jeweils durch die Angabe „2e“ ersetzt. 
 
27. In Anlage 43 Nummer 2 Satz 2 wird die Angabe „20“ durch die Angabe „30“ 

ersetzt. 
28. Anlage I wird wie folgt gefasst: 

„Anlage I zu § 12 Absatz 1 

 

Nichtamtliche Darstellung des § 28b Infektionsschutzgesetz: 

 

§ 28b  
Bundesweit einheitliche Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der 

Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) bei besonderem 
Infektionsgeschehen, Verordnungsermächtigung 
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(1) Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander 
folgenden Tagen die durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte Anzahl der 
Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb 
von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) den Schwellenwert von 100, so gelten 
dort ab dem übernächsten Tag die folgenden Maßnahmen:  

1. private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum sind nur gestattet, 
wenn an ihnen höchstens die Angehörigen eines Haushalts und eine weitere 
Person einschließlich der zu ihrem Haushalt gehörenden Kinder bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres teilnehmen; Zusammenkünfte, die 
ausschließlich zwischen den Angehörigen desselben Haushalts, ausschließlich 
zwischen Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partnern, oder ausschließlich in 
Wahrnehmung eines Sorge- oder Umgangsrechts oder im Rahmen von 
Veranstaltungen bis 30 Personen bei Todesfällen stattfinden, bleiben unberührt; 
 

2. der Aufenthalt von Personen außerhalb einer Wohnung oder einer Unterkunft 
und dem jeweils dazugehörigen befriedeten Besitztum ist von 22 Uhr bis 5 Uhr 
des Folgetags untersagt; dies gilt nicht für Aufenthalte, die folgenden Zwecken 
dienen:  
 
a) der Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum, insbesondere 

eines medizinischen oder veterinärmedizinischen Notfalls oder anderer 
medizinisch unaufschiebbarer Behandlungen, 

 

b) der Berufsausübung im Sinne des Artikels 12 Absatz 1 des Grundgesetzes, 
soweit diese nicht gesondert eingeschränkt ist, der Ausübung des Dienstes 
oder des Mandats, der Berichterstattung durch Vertreterinnen und Vertreter 
von Presse, Rundfunk, Film und anderer Medien, 

 

c) der Wahrnehmung des Sorge- oder Umgangsrechts, 

 

d) der unaufschiebbaren Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen oder 
Minderjähriger oder der Begleitung Sterbender, 

 

e) der Versorgung von Tieren, 

 

f) aus ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Zwecken oder 
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g) zwischen 22 und 24 Uhr der im Freien stattfindenden allein ausgeübten 
körperlichen Bewegung, nicht jedoch in Sportanlagen; 

 

3. die Öffnung von Freizeiteinrichtungen wie insbesondere Freizeitparks, 
Indoorspielplätzen, von Einrichtungen wie Badeanstalten, Spaßbädern, 
Hotelschwimmbädern, Thermen und Wellnesszentren sowie Saunen, Solarien 
und Fitnessstudios, von Einrichtungen wie insbesondere Diskotheken, Clubs, 
Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Prostitutionsstätten und 
Bordellbetrieben, gewerblichen Freizeitaktivitäten, Stadt-, Gäste- und 
Naturführungen aller Art, Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im 
Ausflugsverkehr, touristischen Bahn- und Busverkehren und Flusskreuzfahrten, 
ist untersagt; 

 

4. die Öffnung von Ladengeschäften und Märkten mit Kundenverkehr für 
Handelsangebote ist untersagt; wobei der Lebensmittelhandel einschließlich der 
Direktvermarktung, ebenso Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, 
Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörakustiker, Tankstellen, 
Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, 
Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Gartenmärkte und der Großhandel mit 
den Maßgaben ausgenommen sind, dass  

 

a) der Verkauf von Waren, die über das übliche Sortiment des jeweiligen 
Geschäfts hinausgehen, untersagt ist, 

 

b) für die ersten 800 Quadratmeter Gesamtverkaufsfläche eine Begrenzung 
von einer Kundin oder einem Kunden je 20 Quadratmeter Verkaufsfläche und 
oberhalb einer Gesamtverkaufsfläche von 800 Quadratmetern eine 
Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden je 40 Quadratmeter 
Verkaufsfläche eingehalten wird, wobei es den Kundinnen und Kunden unter 
Berücksichtigung der konkreten Raumverhältnisse grundsätzlich möglich 
sein muss, beständig einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander 
einzuhalten und 
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c) in geschlossenen Räumen von jeder Kundin und jedem Kunden eine 
Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) oder eine medizinische 
Gesichtsmaske (Mund-Nase-Schutz) zu tragen ist; 

abweichend von Halbsatz 1 ist  

 

a) die Abholung vorbestellter Waren in Ladengeschäften zulässig, wobei die 
Maßgaben des Halbsatzes 1 Buchstabe a bis c entsprechend gelten und 
Maßnahmen vorzusehen sind, die, etwa durch gestaffelte Zeitfenster, eine 
Ansammlung von Kunden vermeiden; 

 

b) bis zu dem übernächsten Tag, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz an drei 
aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 150 überschritten hat, 
auch die Öffnung von Ladengeschäften für einzelne Kunden nach vorheriger 
Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum zulässig, wenn die 
Maßgaben des Halbsatzes 1 Buchstabe a und c beachtet werden, die Zahl 
der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein 
Kunde je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche, die Kundin oder der Kunde ein 
negatives Ergebnis einer innerhalb von 24 Stunden vor Inanspruchnahme 
der Leistung mittels eines anerkannten Tests durchgeführten Testung auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorgelegt hat und der 
Betreiber die Kontaktdaten der Kunden, mindestens Name, Vorname, eine 
sichere Kontaktinformation (Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Anschrift) 
sowie den Zeitraum des Aufenthaltes, erhebt; 

 

5. die Öffnung von Einrichtungen wie Theatern, Opern, Konzerthäusern, Bühnen, 
Musikclubs, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten sowie entsprechende 
Veranstaltungen sind untersagt; dies gilt auch für Kinos mit Ausnahme von 
Autokinos; die Außenbereiche von zoologischen und botanischen Gärten dürfen 
geöffnet werden, wenn angemessene Schutz- und Hygienekonzepte 
eingehalten werden und durch die Besucherin oder den Besucher, 
ausgenommen Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ein 
negatives Ergebnis einer innerhalb von 24 Stunden vor Beginn des Besuchs 
mittels eines anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorgelegt wird; 
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6. die Ausübung von Sport ist nur zulässig in Form von kontaktloser Ausübung von 
Individualsportarten, die allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen 
Hausstands ausgeübt werden sowie bei Ausübung von Individual- und 
Mannschaftssportarten im Rahmen des Wettkampf- und Trainingsbetriebs der 
Berufssportler und der Leistungssportler der Bundes- und Landeskader, wenn  

 

a) die Anwesenheit von Zuschauern ausgeschlossen ist, 

 

b) nur Personen Zutritt zur Sportstätte erhalten, die für den Wettkampf- oder 
Trainingsbetrieb oder die mediale Berichterstattung erforderlich sind, und 

 

c) angemessene Schutz- und Hygienekonzepte eingehalten werden; 

für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres ist die Ausübung von Sport 
ferner zulässig in Form von kontaktloser Ausübung im Freien in Gruppen von 
höchstens fünf Kindern; Anleitungspersonen müssen auf Anforderung der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde ein negatives Ergebnis einer innerhalb von 24 
Stunden vor der Sportausübung mittels eines anerkannten Tests durchgeführten 
Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen; 

 

7. die Öffnung von Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes ist untersagt; 
dies gilt auch für Speiselokale und Betriebe, in denen Speisen zum Verzehr an 
Ort und Stelle abgegeben werden; von der Untersagung sind ausgenommen:  

 

a) Speisesäle in medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen oder 
Einrichtungen der Betreuung, 

 

b) gastronomische Angebote in Beherbergungsbetrieben, die ausschließlich 
der Bewirtung der zulässig beherbergten Personen dienen, 

 

c) Angebote, die für die Versorgung obdachloser Menschen erforderlich sind, 

 

d) die Bewirtung von Fernbusfahrerinnen und Fernbusfahrern sowie 
Fernfahrerinnen und Fernfahrern, die beruflich bedingt Waren oder Güter auf 
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der Straße befördern und dies jeweils durch eine Arbeitgeberbescheinigung 
nachweisen können, 

 

e) nichtöffentliche Personalrestaurants und nichtöffentliche Kantinen, wenn 
deren Betrieb zur Aufrechterhaltung der Arbeitsabläufe beziehungsweise 
zum Betrieb der jeweiligen Einrichtung zwingend erforderlich ist, 
insbesondere, wenn eine individuelle Speiseneinnahme nicht in getrennten 
Räumen möglich ist; 

ausgenommen von der Untersagung sind ferner die Auslieferung von Speisen 
und Getränken sowie deren Abverkauf zum Mitnehmen; erworbene Speisen und 
Getränke zum Mitnehmen dürfen nicht am Ort des Erwerbs oder in seiner 
näheren Umgebung verzehrt werden; der Abverkauf zum Mitnehmen ist 
zwischen 22 Uhr und 5 Uhr untersagt; die Auslieferung von Speisen und 
Getränken bleibt zulässig; 

 

8. die Ausübung und Inanspruchnahme von Dienstleistungen, bei denen eine 
körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, ist untersagt; wobei 
Dienstleistungen, die medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder 
seelsorgerischen Zwecken dienen, sowie Friseurbetriebe und die Fußpflege 
jeweils mit der Maßgabe ausgenommen sind, dass von den Beteiligten 
unbeschadet der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und, soweit die Art der 
Leistung es zulässt, Atemschutzmasken (FFP2 oder vergleichbar) zu tragen sind 
und vor der Wahrnehmung von Dienstleistungen eines Friseurbetriebs oder der 
Fußpflege durch die Kundin oder den Kunden ein negatives Ergebnis einer 
innerhalb von 24 Stunden vor Inanspruchnahme der Dienstleistung mittels eines 
anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 vorzulegen ist; 

 

9. bei der Beförderung von Personen im öffentlichen Personennah- 
oder -fernverkehr einschließlich der entgeltlichen oder geschäftsmäßigen 
Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen samt Taxen und 
Schülerbeförderung besteht für Fahrgäste sowohl während der Beförderung als 
auch während des Aufenthalts in einer zu dem jeweiligen Verkehr gehörenden 
Einrichtung die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske (FFP2 oder 
vergleichbar); eine Höchstbesetzung der jeweiligen Verkehrsmittel mit der Hälfte 
der regulär zulässigen Fahrgastzahlen ist anzustreben; für das Kontroll- und 
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Servicepersonal, soweit es in Kontakt mit Fahrgästen kommt, gilt die Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (Mund-Nase-Schutz); 

 

10. die Zurverfügungstellung von Übernachtungsangeboten zu touristischen 
Zwecken ist untersagt. 

Das Robert Koch-Institut veröffentlicht im Internet unter 
https://www.rki.de/inzidenzen für alle Landkreise und kreisfreien Städte fortlaufend 
die Sieben-Tage-Inzidenz der letzten 14 aufeinander folgenden Tage. Die nach 
Landesrecht zuständige Behörde macht in geeigneter Weise die Tage bekannt, ab 
dem die jeweiligen Maßnahmen nach Satz 1 in einem Landkreis oder einer 
kreisfreien Stadt gelten. Die Bekanntmachung nach Satz 3 erfolgt unverzüglich, 
nachdem aufgrund der Veröffentlichung nach Satz 2 erkennbar wurde, dass die 
Voraussetzungen des Satzes 1 eingetreten sind. 

 

(2) Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ab dem Tag nach 
dem Eintreten der Maßnahmen des Absatzes 1 an fünf aufeinander folgenden 
Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100, so treten an dem 
übernächsten Tag die Maßnahmen des Absatzes 1 außer Kraft. Sonn- und 
Feiertage unterbrechen nicht die Zählung der nach Satz 1 maßgeblichen Tage. Für 
die Bekanntmachung des Tages des Außerkrafttretens gilt Absatz 1 Satz 3 und 4 
entsprechend. Ist die Ausnahme des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 2 
Buchstabe b wegen Überschreitung des Schwellenwerts von 150 außer Kraft 
getreten, gelten die Sätze 1 bis 3 mit der Maßgabe entsprechend, dass der 
relevante Schwellenwert bei 150 liegt. 

 

(3) Die Durchführung von Präsenzunterricht an allgemeinbildenden und 
berufsbildenden Schulen ist nur zulässig bei Einhaltung angemessener Schutz- und 
Hygienekonzepte; die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur zulässig für 
Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte, die zweimal in der Woche mittels 
eines anerkannten Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
getestet werden. Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an 
drei aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert 
von 100, so ist die Durchführung von Präsenzunterricht ab dem übernächsten Tag 
für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen, außerschulische Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung und ähnliche Einrichtungen nur in Form von 
Wechselunterricht zulässig. Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien 
Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den 
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Schwellenwert von 165, so ist ab dem übernächsten Tag für allgemeinbildende und 
berufsbildende Schulen, Hochschulen, außerschulische Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung und ähnliche Einrichtungen die Durchführung von 
Präsenzunterricht untersagt. Wenn ausschließlich Personen teilnehmen, die 
zweimal in der Woche mittels eines anerkannten Tests auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 getestet werden, gelten die Sätze 2 und 3 nicht für  

 

1. Aus- und Fortbildungseinrichtungen von Polizeien und Rettungsdiensten sowie, 
soweit die Aus- und Fortbildungen zur Aufrechterhaltung und Gewährleistung 
der Einsatzbereitschaft zwingend erforderlich sind, für die Aus- und 
Fortbildungen im Zivil- und Katastrophenschutz, bei den Feuerwehren sowie von 
sicherheitsrelevanten Einsatzkräften in der Justiz und im Justizvollzug und 

 

2. Aus- und Fortbildungseinrichtungen für Kontrollpersonal an Flughäfen oder für 
Luftfracht sowie für Einrichtungen, die Fortbildungen und Training für Personal 
in der Flugsicherung, Piloten, andere Crewmitglieder und sonstiges Personal 
Kritischer Infrastrukturen durchführen, soweit die Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen auf Grund gesetzlicher Vorgaben zwingend 
durchzuführen sind und dabei Präsenz erforderlich ist. 

Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann unter der Voraussetzung, dass 
ausschließlich Personen teilnehmen, die zweimal in der Woche mittels eines 
anerkannten Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet 
werden,  

 

1. Abschlussklassen, Förderschulen und praktische Ausbildungsanteile an 
berufsbildenden Schulen sowie Berufsbildungseinrichtungen nach § 2 Absatz 1 
Nummer 3 des Berufsbildungsgesetzes, die nur in besonders ausgestatteten 
Räumlichkeiten oder Lernumgebungen mit Praxisbezug, wie zum Beispiel in 
Laboren und Krankenhäusern, durchgeführt werden können, von der 
Beschränkung nach Satz 2, Präsenzunterricht nur in Form von 
Wechselunterricht durchzuführen, befreien und 

 

2. Abschlussklassen, Förderschulen sowie Veranstaltungen an Hochschulen für 
Studierende, die unmittelbar vor dem Studienabschluss oder 
abschlussrelevanten Teilprüfungen stehen, und praktische Ausbildungsanteile 
an Hochschulen, praktischen Unterricht an berufsbildenden Schulen sowie 
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Berufsbildungseinrichtungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 des 
Berufsbildungsgesetzes, an außerschulischen Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung und ähnlichen Einrichtungen, die nur in besonders 
ausgestatteten Räumlichkeiten oder Lernumgebungen mit Praxisbezug, wie 
zum Beispiel in Laboren oder Krankenhäusern, durchgeführt werden können, 
von der Untersagung nach Satz 3 ausnehmen. 

Die nach Landesrecht zuständigen Stellen können nach von ihnen festgelegten 
Kriterien eine Notbetreuung einrichten. Absatz 2 Satz 1 und 2 gilt für das 
Außerkrafttreten der Beschränkung nach Satz 2, Präsenzunterricht nur in Form von 
Wechselunterricht durchzuführen, entsprechend und für das Außerkrafttreten der 
Untersagung nach Satz 3 mit der Maßgabe entsprechend, dass der relevante 
Schwellenwert bei unter 165 liegt. Für die Bekanntmachung des Tages, ab dem die 
Beschränkung nach Satz 2, Präsenzunterricht nur in Form von Wechselunterricht 
durchzuführen, oder die Untersagung nach Satz 3 in einem Landkreis oder einer 
kreisfreien Stadt gilt, gilt Absatz 1 Satz 3 und 4 entsprechend. Für die 
Bekanntmachung des Tages des Außerkrafttretens nach Satz 7 gilt Absatz 1 Satz 
3 und 4 entsprechend. Für Einrichtungen nach § 33 Nummer 1 und 2 gelten die 
Sätze 3 und 6 bis 9 entsprechend. 

 

(4) Versammlungen im Sinne des Artikels 8 des Grundgesetzes sowie 
Zusammenkünfte, die der Religionsausübung im Sinne des Artikels 4 des 
Grundgesetzes dienen, unterfallen nicht den Beschränkungen nach Absatz 1. 

 

(5) Weitergehende Schutzmaßnahmen auf Grundlage dieses Gesetzes bleiben 
unberührt. 

 

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung folgende Gebote 
und Verbote zu erlassen sowie folgende Präzisierungen, Erleichterungen oder 
Ausnahmen zu bestimmen:  

 

1. für Fälle, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100 
überschreitet, zusätzliche Gebote und Verbote nach § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 
und § 28a Absatz 1 zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-
Krankheit-2019 (COVID-19), 
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2. Präzisierungen, Erleichterungen oder Ausnahmen zu den in den Absätzen 1, 3 
und 7 genannten Maßnahmen und nach Nummer 1 erlassenen Geboten und 
Verboten. 

Rechtsverordnungen der Bundesregierung nach Satz 1 bedürfen der Zustimmung 
von Bundestag und Bundesrat. 

 

(7) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder 
vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung 
auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. 
Die Beschäftigten haben dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits keine 
Gründe entgegenstehen. Die zuständigen Behörden für den Vollzug der Sätze 1 
und 2 bestimmen die Länder nach § 54 Satz 1. 

 

(8) Das Land Berlin und die Freie und Hansestadt Hamburg gelten als kreisfreie 
Städte im Sinne dieser Vorschrift. 

 

(9) Anerkannte Tests im Sinne dieser Vorschrift sind In-vitro-Diagnostika, die für den 
direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmt sind und die auf 
Grund ihrer CE-Kennzeichnung oder auf Grund einer gemäß § 11 Absatz 1 des 
Medizinproduktegesetzes erteilten Sonderzulassung verkehrsfähig sind. Soweit 
nach dieser Vorschrift das Tragen einer Atemschutzmaske oder einer 
medizinischen Gesichtsmaske vorgesehen ist, sind hiervon folgende Personen 
ausgenommen:  

 

1. Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

 

2. Personen, die ärztlich bescheinigt aufgrund einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung, einer ärztlich bescheinigten chronischen Erkrankung oder 
einer Behinderung keine Atemschutzmaske tragen können und 

 

3. gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit diesen 
kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen. 

Für Personen, die das 6. Lebensjahr vollendet haben und das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, ist anstelle einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) 
das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (Mund-Nase-Schutz) erlaubt. 
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(10) Diese Vorschrift gilt nur für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite nach § 5 Absatz 1 Satz 1 durch den Deutschen Bundestag, 
längstens jedoch bis zum Ablauf des 30. Juni 2021. Dies gilt auch für 
Rechtsverordnungen nach Absatz 6. 

 

(11) Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des 
Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), der 
Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) werden eingeschränkt und 
können auch durch Rechtsverordnungen nach Absatz 6 eingeschränkt werden.“ 

 
29. In der Anlage T werden in der Fußnote „Datenschutz“ in Satz 2 hinter dem Wort 

„Arbeitgeber“ ein Komma und die Wörter „die testbegleitende Stelle“ eingefügt. 
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Artikel 2 
Änderung der Sechsten Änderung der Corona-LVO M-V

Die	Verordnung	der	Landesregierung	zur	Änderung	der	Corona-
LVO	M-V	vom	27.	Mai	2021	(GVOBl.	M-V	S.	694)	wird	wie	folgt	
geändert:

Artikel	2	Absatz	2	wird	aufgehoben.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Schwerin,	den	1.	Juni	2021

 Die Ministerpräsidentin Der Minister für Wirtschaft, 
 Manuela Schwesig Arbeit und Gesundheit 
  Harry Glawe

 Die Ministerin für Soziales, Die Ministerin für Bildung, 
 Integration und Gleichstellung Wissenschaft und Kultur 
 Stefanie Drese Bettina Martin

 Die Justizministerin Der Minister für Inneres und Europa 
 Katy Hoffmeister Torsten Renz

 Der Minister Der Minister für Energie, 
 für Landwirtschaft und Umwelt Infrastruktur und Digitalisierung 
 Dr. Till Backhaus Christian Pegel
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